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A. Evangelische Kirche in Deutschland

Nr. 111* – Kirchengesetz über den
Haushaltsplan, die Umlagen und die

Kollekten der Evangelischen Kirche in
Deutschland für das Haushaltsjahr

2021.
Vom 9. November 2020.

Die Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland
(EKD) hat aufgrund von Artikel 20 Absatz 2 und Ar-
tikel 33 Absatz 2 der Grundordnung der Evangeli-
schen Kirche in Deutschland das folgende Kirchen-
gesetz beschlossen:

§ 1
Haushalt

(1)  Das Haushaltsjahr 2021 läuft vom 1. Januar bis
zum 31. Dezember 2021.
(2)  Der Gesamtergebnishaushalt der Evangelischen
Kirche in Deutschland für das Haushaltsjahr 2021
wird festgestellt auf:

Ordentliche Erträge von 243.410.104 Euro
Ordentliche Aufwendungen von 235.891.136 Euro
Finanzerträge von 6.044.726 Euro
Finanzaufwendungen von 2.200 Euro
Aufwendungen aus Beteiligun-
gen von 12.916.000 Euro
Ordentliches Ergebnis von 645.494 Euro

Ergebnis nach Verrechnung von 645.494 Euro
Saldo (Bilanzergebnis) von 0 Euro

(3)  Der Gesamtinvestitions- und Finanzierungshaus-
halt der Evangelischen Kirche in Deutschland für das
Haushaltsjahr 2021 wird festgestellt auf:

Investitions- /Desinvestitionstätig-
keit von 6.836.070 Euro
Eigenfinanzierung von 6.836.070 Euro
Fremdfinanzierung von 0 Euro
Saldo von 0 Euro

(4)  Verpflichtungsermächtigungen sind nicht veran-
schlagt.
(5)  Der Gesamtbetrag der zulässigen Bürgschaften
wird auf höchstens 3.500.000 Euro festgestellt.
(6)  Die Genehmigung zum Eingehen von Garantien
und sonstige Gewährleistungen obliegt dem Ständigen
Haushaltsausschuss der Synode der Evangelischen
Kirche in Deutschland.

§ 2
Umlagen

(1)  Der gemäß Artikel 33 Absatz 2 der Grundordnung
der Evangelischen Kirche in Deutschland von den
Gliedkirchen durch Umlage aufzubringende Zuwei-
sungsbedarf wird festgestellt auf:
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1. Allgemeine Umlage 100.516.400 Euro
2. Umlage für das Ev. Werk für

Diakonie und Entwicklung
7.396.500 Euro

Die vorgenannten Umlagen bringen die Gliedkirchen
nach dem festgesetzten Umlageverteilungsmaßstab
auf. Sie sind in zwölf gleichen Teilbeträgen monatlich
im Voraus an die Kasse der Evangelischen Kirche in
Deutschland zu zahlen.
(2)  Gemäß Beschluss der Kirchenkonferenz vom 3./4.
September 2008 wird eine Umlage für den Kirchlichen
Entwicklungsdienst erhoben und auf 60.316.000 Euro
festgesetzt. Diese Umlage bringen die Gliedkirchen
nach dem festgelegten Verfahren zur Umlagevertei-
lung auf.
(3)  Die gemäß § 8 Absatz 2 des Kirchengesetzes zur
Regelung der evangelischen Militärseelsorge in der
Bundesrepublik Deutschland (in der Fassung vom
7. November 2002 - ABl. EKD S. 387) zur Deckung
des Zuweisungsbedarfs für den Handlungsbereich 12
(Evangelische Seelsorge in der Bundeswehr) erfor-
derlichen Kirchensteuern werden auf 10.322.900 Euro
festgesetzt.

§ 3
Budgetierung und Deckungsfähigkeit

(1)  Der Haushalt gliedert sich in Handlungsbereiche,
Handlungsfelder und ggf. Handlungsobjekte. Jedes
Handlungsfeld stellt ein Budget dar. In folgenden
Handlungsfeldern stellen abweichend die Handlungs-
objekte jeweils ein Budget dar:
1. Handlungsfeld 200103 Leitung und interne Dienst-

leistungen
2. Handlungsfeld 200201 Fachbereich Rechtsange-

legenheiten
3. Handlungsfeld 200202 Servicebereich Rechtsan-

gelegenheiten
4. Handlungsfeld 200203 Verträge und Abkommen
(2)  Soweit einem Budget im Haushalt zweckgebun-
dene Rücklagen zugeordnet sind, der Gesamthaushalt
ausgeglichen bleibt und die Finanzdeckung gegeben
ist, können diesen Rücklagen nicht ausgeschöpfte
Haushaltsmittel des budgetbezogenen Ergebnishaus-
halts, die zur Erfüllung des jeweiligen Rücklage-
zwecks in den Folgejahren benötigt werden, zugeführt
werden.
(3)  Soweit einem Budget im Haushalt eine Budget-
rücklage zugeordnet ist, der Gesamthaushalt ausge-
glichen bleibt und die Finanzdeckung gegeben ist,
können der Budgetrücklage bis zu 70% der nicht aus-
geschöpften Haushaltsmittel des budgetbezogenen Er-
gebnishaushalts zugeführt werden.
(4)  Die Verwendung von Beständen der Budgetrück-
lagen ist zeitlich begrenzt. Beim Jahresabschluss des
fünften auf die Zuführung der Mittel folgenden Jahres
werden die aus der Zuführung nicht verwendeten Mit-
tel dem Vermögensgrundstock zugeführt. Für die vor

2018 zugeführten Mittel beginnt die Verwendungs-
frist 2018.
(5)  Bei nicht veranschlagten Entnahmen aus Kollek-
ten- und Budgetrücklagen zur zweckentsprechenden
Verwendung gilt die Zustimmung nach § 34 Absatz 3
Buchst. b der Verordnung über das Haushalts- und
Rechnungswesen der Evangelischen Kirche in
Deutschland (Haushaltsordnung der EKD – HHO-
EKD) als erteilt.
(6)  Zum Ausgleich des mit der Nutzung von Vermö-
gensgegenständen des Anlagevermögens verbunde-
nen Ressourcenverbrauchs soll die Substanzerhal-
tungsrücklage am Jahresende um den Betrag der Ab-
schreibungen erhöht werden (Passivtausch zu Lasten
des Vermögensgrundbestandes). Erträge aus der Auf-
lösung von Sonderposten können bei der Ermittlung
des Zuführungsbetrages mindernd angerechnet wer-
den. Eine entstandene Deckungslücke ist im Anhang
auszuweisen.

§ 4
Sonderhaushalte und Sondervermögen

(1)  Folgende Sondervermögen werden als Sonder-
haushalte mit jeweils eigener Rechnung ohne Haus-
haltsplanung durch die Kasse der EKD geführt:
1. Finanzanlagenpool,
2. Finanzausgleich,
3. Risikofonds östliche Gliedkirchen,
4. Heimkinderfonds,
5. Mittel „Anerkennung und Hilfe” und
6. Sondervermögen Rom.
(2)  Das Sondervermögen Ostpfarrerversorgung wird
als Sonderhaushalt mit eigener Rechnung und Haus-
haltsplanung durch die Kasse der EKD geführt. Der
Gesamtergebnishaushalt des Sondervermögens Ost-
pfarrerversorgung der Evangelischen Kirche in
Deutschland für das Haushaltsjahr 2020 wird festge-
stellt auf:

Ordentliche Erträge von 3.315.300 Euro
Ordentliche Aufwendungen von 3.938.300 Euro
Finanzerträge von 500.000 Euro
Ordentliches Ergebnis von 123.000 Euro
Ergebnis nach Verrechnung von 123.000 Euro
Saldo (Bilanzergebnis) von 0 Euro

§ 5
Kollekten

(1)  Nach Artikel 20 Absatz 2 der Grundordnung der
Evangelischen Kirche in Deutschland werden für das
Haushaltsjahr 2021 die folgenden gesamtkirchlichen
Kollekten ausgeschrieben, die in jeder Gliedkirche zu
erheben sind:
1. für besondere gesamtkirchliche Aufgaben
2. für Ökumene und Auslandsarbeit
3. für das Ev. Werk für Diakonie und Entwicklung –

Bereich Diakonie Deutschland
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(2)  Die Kollektenerträge sind jeweils unverzüglich
nach Eingang an die Kasse der Evangelischen Kirche
in Deutschland abzuführen.

§ 6
Vorgezogene Ergebnisverwendung

(1)  Für den Handlungsbereich 12 (Evangelische Seel-
sorge in der Bundeswehr) ist ein Überschuss an die
Gliedkirchen zurückzuerstatten, soweit der Über-
schuss finanzgedeckt ist. Ein Fehlbetrag des Hand-
lungsbereiches 12 ist der Ausgleichsrücklage Ev.
Seelsorge in der Bundeswehr zu entnehmen.
(2)  Ein Überschuss der Gesamtergebnisrechnung ist
dem Vermögensgrundstock zuzuführen. Ein Fehlbe-
trag der Gesamtergebnisrechnung ist der Allgemeinen
Ausgleichsrücklage zu entnehmen.

§ 7
Kassenkredite

Zur Aufrechterhaltung einer ordnungsgemäßen Kas-
senwirtschaft wird das Kirchenamt der Evangelischen
Kirche in Deutschland ermächtigt, vorübergehend
Kassenkredite bis zur Höhe von 60.000.000 Euro auf-
zunehmen.

§ 8
Schlussbestimmung

Das Nähere, insbesondere der Umgang mit Abwei-
chungen von dem festgestellten Haushalt, wird durch
die Verordnung über das Haushalts- und Rechnungs-
wesen der Evangelischen Kirche in Deutschland
(Haushaltsordnung der EKD – HHO-EKD) vom
1. Juni 2012 geregelt.

§ 9
Inkrafttreten

Dieses Kirchengesetz tritt am 1. Januar 2021 in Kraft.
H a n n o v e r, den 9. November 2020

Präses der Synode
der Evangelische Kirche in Deutschland

Dr. Irmgard S c h w a e t z e r

Nr. 112* – Beschluss zur Haushalts-
und Kassenführung der Evangelischen

Kirche in Deutschland im
Rechnungsjahr 2019 (Entlastung).

Vom 8. November 2020.
Die Synode erteilt dem Rat der EKD und dem Kir-
chenamt gemäß Artikel 33 Absatz 3 der Grundord-
nung der Evangelischen Kirche in Deutschland (GO-
EKD) die Entlastung für die Haushalts- und Kassen-
führung im Rechnungsjahr 2019.
H a n n o v e r, den 8. November 2020

Präses der Synode
der Evangelische Kirche in Deutschland

Dr. Irmgard S c h w a e t z e r

Nr. 113* – „Hinaus ins Weite – Kirche
auf gutem Grund“

Zwölf Leitsätze zur Zukunft einer
aufgeschlossenen Kirche.
Vom 9. November 2020.

Die Synode der EKD dankt dem Z-Team für die Er-
arbeitung der „Zwölf Leitsätze zur Zukunft einer auf-
geschlossenen Kirche“. Die Synode der EKD macht
sich die Leitsätze in der von der Synode beschlossenen
Fassung für die zukünftige Arbeit der EKD zu eigen.
Sie bittet die Landeskirchen, die Leitsätze als Impulse
in ihren eigenen Veränderungsprozessen zu berück-
sichtigen.
H a n n o v e r, den 9. November 2020

Präses der Synode
der Evangelische Kirche in Deutschland

Dr. Irmgard S c h w a e t z e r

„Evangelisch Kirche gestalten“ gelingt nur gemein-
sam und im Diskurs. Deswegen ist das „Wir“ in diesen
Sätzen größer als das „Z-Team“; es ist als Einladung
gedacht und als Vorschlag gemeint für das, worauf
„wir“ uns in der Gemeinschaft der evangelischen
Christinnen und Christen verständigen können. Allein
der – mitunter mühsam errungene – Konsens erlaubt
den Weg ins Weite. Darum sind diese Sätze auch noch
nicht fertig. Sie erheben nicht den Anspruch auf Voll-
ständigkeit. Sie wollen diskutiert, ergänzt, verändert
und angepasst werden.
Am Ende zielen sie auf verbindliche Verabredungen,
die wir auf den verschiedenen Ebenen jeweils gemein-
sam treffen – in einzelnen Gemeinden, Kirchenkrei-
sen, Landeskirchen und auch in der EKD. Sie wollen
Leitsätze sein für die zukünftige Arbeit der EKD, über
die die Synode der EKD beraten und beschließen wird.
Sie konkretisieren sich in den Vorschlägen des ‚Be-
gleitenden Finanzausschusses für eine Finanzstrate-
gie der EKD‘. Gleichzeitig wollen sie Impulse geben
für die landeskirchlichen Zukunftsprozesse (Art. 8 GO
EKD). Sie lassen Raum für unterschiedliche Konkre-
tionen und für regionale und lokale Anpassungen. Es
bleibt das Ziel, die unterschiedlichen Zukunftsprozes-
se auf den verschiedenen Ebenen perspektivisch zu-
sammenzuhalten, nicht als Vorgabe „von oben“, son-
dern in einem gemeinsamen Prozess der Verständi-
gung.

Auf gutem Grund
„Hinaus ins Weite“ (Ps 18,20) – dieses Motiv be-
schreibt einen Weg der evangelischen Kirche in die
Zukunft, der nur mit Mut und Gottvertrauen zu gehen
ist. Als evangelische Kirche wollen wir aufbrechen zu
Neuem, Bewährtes stärken und Abschied von Ver-
trautem nehmen. Das bedeutet Offenheit, nicht Rück-
zug. Wir fragen nach Gottes Führung und suchen nach
seinen Wegen, wir vertrauen uns seiner Führung an.
Darum bleiben wir zuversichtlich. Gottes Führung er-
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öffnet Freiheit; sie ist Geschenk, aber auch Heraus-
forderung. Wir sind auf dem Weg in die Zukunft nicht
auf uns allein gestellt.
Im Johannesevangelium spricht Jesus zu den Jüngern,
die nicht wissen, wie sie die Zukunft meistern können.
Er verspricht ihnen den Heiligen Geist, der sie lehrt,
erinnert, mahnt und tröstet. Auf drei Dinge kommt es
an: die enge Verbundenheit mit Jesus Christus, das
Vertrauen auf das Kommen des Geistes und die Praxis
der Liebe. Christusbindung, Geistverheißung und Lie-
besgebot sind Grundpfeiler der Kirche Jesu Christi, an
denen wir uns orientieren. Dieser Dreiklang gewinnt
Gestalt in der missionarischen und diakonischen Zu-
wendung zum Menschen. Dieser Weg bleibt nicht oh-
ne Anfechtungen. Aber er ist getragen von der Zuver-
sicht, dass Jesus Christus der gute Grund der Kirche
ist, auf den wir bauen und an dem wir uns orientieren.
Der Weg von dieser Zuversicht zur konkreten Ent-
scheidung ist nie eindeutig und geradlinig; deswegen
brauchen wir in unserer Kirche den Diskurs und den
gemeinsamen Willen zur Klärung zentraler Fragen im
Bewusstsein weltweiter, ökumenischer Verbunden-
heit.
Ausgangspunkt der folgenden Überlegungen ist die
Einsicht, dass die Kirchen in Deutschland zukünftig
weniger Mitglieder und weniger Ressourcen haben
werden. Strukturen und Angebote können nicht im
jetzigen Umfang fortgeführt werden. Die Gründe für
den prognostizierten Rückgang sind zum Teil demo-
graphischer Art. Darauf hat die Kirche keinen Ein-
fluss. Gleichzeitig lässt sich beobachten: Christlicher
Glaube hat für viele Menschen an Plausibilität und
Relevanz verloren. Die schwindende Akzeptanz der
Kirche und ihrer Botschaft geht einher mit einer tief-
erliegenden Glaubenskrise. Die Kirche als Gemein-
schaft der Gläubigen verliert für viele Menschen an
Attraktivität und ihre gesellschaftliche Bedeutung
nimmt ab. Das schlägt sich nieder in wachsenden Aus-
trittszahlen; auch Taufen werden weniger. Darum ist
die Frage nach der Zukunftsperspektive gleicherma-
ßen eine geistliche und eine kirchenpolitische. Zu-
gleich geht es um Sparmaßnahmen, Rückbau und ef-
fizientere Strukturen. Unabhängig davon, wieviel
Geld und Mitarbeitende die Kirche in Zukunft haben
wird, sehen wir drei strategische Herausforderungen:
Das biblische Bild des Leibes Christi (vgl. 1. Kor 12,
12ff) bestärkt ein Handeln, das mehr als bisher auf das
Zusammenwirken der einzelnen Glieder und Organe
achtet. Stellvertretendes und gemeinschaftliches Han-
deln auf allen Ebenen gewinnt an Bedeutung. Die Fra-
ge, an welcher Stelle welche Aufgabe ihren Platz hat,
wird wichtiger. In heutiger Sprache ist oft von Kirche
als einem „Netzwerk“ die Rede.
Das biblische Bild vom wandernden Gottesvolk (vgl.
u.a. Lev 19,33f, Dtn 26,5-9; Hebr, 13,14) bestärkt ein
Handeln, das auf Gemeinschaft und Zusammenhalt
der ganzen Kirche achtet, in die auch der „Fremdling“
einbezogen ist. Neue Formen der Bindung und Zuge-
hörigkeit jenseits von klassischer Mitgliedschaft tre-
ten in den Fokus. Sie verändern die Art, wie wir Men-

schen ansprechen, wie wir mit ihnen zusammenwirken
und wie wir Zugehörigkeit stärken.
Die biblischen Bilder von Salz und Licht (vgl. Mt. 5,
13ff) bestärken ein Handeln, das die Wirksamkeit der
Kirche in einer Öffentlichkeit in den Blick nimmt, in
der Aufmerksamkeit ein begrenztes Gut ist und Pola-
risierungen zunehmen. Der Anspruch des Evangeli-
ums ist öffentlich. Die Kirche muss daher in der Ge-
sellschaft präsent, spürbar, wahrnehmbar bleiben.
Aber das, was wir tun und sagen, muss sich noch klarer
und deutlicher auf die Botschaft des Glaubens bezie-
hen lassen. Diese Botschaft soll erkennbar sein, und
unser Handeln muss sich daran messen. In dieser Kon-
zentration liegt die Chance, gehört zu werden mit dem,
was nur wir sagen können. Wir wollen das Leben in
der christlichen Gemeinschaft so gestalten, dass wir
Gelingendes erhalten oder stärken und zugleich Neues
ermöglichen. Wenn das gelingt, können wir als Zeu-
ginnen und Zeugen der ‚freien Gnade Gottes‘ (Barmen
VI) auf andere und in die Öffentlichkeit unserer Ge-
sellschaft hinein ausstrahlen.
Um auch in Zukunft offen für Neues zu bleiben, schau-
en wir prüfend auf das, was wir haben und tun. Wie
kann der Weg in die Zukunft unter den Prämissen von
Koordination, Gemeinschaftsbildung und Ausstrah-
lung bestmöglich ausgestaltet werden? Wir sind dank-
bar für alles Gute und Bewährte. Vieles davon bleibt
auch für die Zukunft wichtig. Wir sind aber auch ent-
schlossen, uns von Aktivitäten zu verabschieden, die
an Ausstrahlung verloren haben. Denn der Versuch,
alles Alte festzuhalten und gleichzeitig Neues zu wa-
gen, ist in Zeiten zurückgehender Ressourcen zum
Scheitern verurteilt. Das ist die gemeinsame Erkennt-
nis vieler Transformations- und Zukunftsprozesse in
den Landeskirchen und auf EKD-Ebene. Daraus folgt
für uns als Konsequenz, dass Kirche sich so verwan-
deln sollte, dass sie sich „hinaus ins Weite“ führen
lässt (Ps 18,20).
Die Verheißung des Evangeliums bleibt. Dass Res-
sourcen abnehmen, bedeutet nicht, dass Chancen und
Möglichkeiten für unsere Kirche weniger werden. Ein
Rückbau allerdings, der Bestehendes nur im entspre-
chenden Maßstab verkleinert, wäre keine gute Lö-
sung. Es ist für alle unbefriedigend: für diejenigen, die
hoffen, möglichst vieles zu erhalten, aber auch für die-
jenigen, die erwarten, dass wir kreativ mit der Krise
umgehen und den Mut finden, neue Wege zu gehen.
Kirche ist nach evangelischem Verständnis nicht nur
ein (weiteres) Angebot neben vielen in einer pluralis-
tischen Gesellschaft. Sie definiert sich aber auch nicht
als Sonderraum des Heiligen und überlässt die Gesell-
schaft sich selbst. Sowenig sie in der Gesellschaft auf-
geht, sowenig kann sie sich von ihr abschotten. Der
Weg hinaus ins Weite führt hin zu den Menschen um
des Evangeliums willen. Die evangelische Kirche
nimmt die Bedingungen einer von Individualisierung
und Pluralisierung geprägten Gesellschaft ernst. Sie
bejaht die Freiheit des Einzelnen und sucht die Nähe
zu den Menschen. Sie ist eine inklusive Kirche, die
sich für Chancengerechtigkeit einsetzt. Zeugnis (mar-
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tyria), Gottesdienst (leiturgia), Gemeinschaft (koino-
nia) und Diakonie (diakonia) bleiben die zentralen
Grundvollzüge kirchlichen Lebens. Christusbindung,
Geistverheißung und Nächstenliebe gewinnen hier
Gestalt. In einer Gesellschaft, in der Christen weniger
werden, sollten wir in Zukunft mehr denn je in öku-
menischer Verbundenheit handeln. Denn die evange-
lische Kirche ist immer nur ein Teil der einen Kirche
Jesu Christi.

Auf dem Weg ins Weite
Eine wichtige Ermutigung bleiben die Erfahrungen
der Vorbereitung und der Feier des Reformationsju-
biläums 2017 – nicht als wehmütige Rückschau auf
eine glorreiche Vergangenheit, sondern als Zukunfts-
impuls, gewonnen aus der eigenen Geschichte und
Tradition. Auch die Coronakrise zeigt, wie viel krea-
tives Potential in der evangelischen Kirche vorhanden
ist und welche Lernprozesse möglich sind. Wir ver-
gessen nicht, woher wir kommen und mit wem wir
weltweit unterwegs sind. So nehmen wir auf dem Weg
ins Weite gegenwärtige Herausforderungen an und
schauen zuversichtlich in die Zukunft. Nicht alles
Neue wird gelingen, aber vieles sollte ausprobiert und
möglich gemacht werden.
Deswegen ist eine langfristige strategische Planung
wichtig. Dies geschieht auf allen kirchlichen Ebenen.
Kirchliche Finanzplanungen müssen zukünftig zwei
Anforderungen gerecht werden: Was Gemeinden,
Landeskirchen und die EKD jeweils als ihre Kernauf-
gaben bestimmen, muss ausreichend finanziert und
wechselseitig abgestimmt sein. Darüber hinaus
braucht es freie Mittel, um spontan zu reagieren und
Neues zu fördern. Beides gelingt nur, wenn wir andere
Ausgaben kürzen und manche Aktivitäten aufgeben.
Wir müssen Schwerpunkte vereinbaren, in die wir in
Zukunft investieren möchten. Insgesamt geht es bei
der strategischen Planung aber nicht nur ums Geld.
Mindestens genauso wichtig ist unsere Aufmerksam-
keit. Wo wollen wir mit Herz und Hand dabei sein?
Wir machen weniger, aber das, was wir machen, wol-
len wir geistlich überzeugend, mit professioneller Lei-
denschaft und großem Engagement tun.
Um über diesen Weg nachzudenken, wurde von der
Synode der EKD im Jahr 2017 eine Arbeitsgruppe
eingesetzt, die sich selbst den Namen Z-Team gegeben
hat.1 Z steht für Zukunft. Dem Z-Team gehören jeweils
vier Menschen aus den drei Leitungsgremien der EKD
und zusätzlich drei junge Erwachsene an. Die gemein-
same Beauftragung durch Kirchenkonferenz, Rat und
Synode macht deutlich, dass die Arbeit des Z-Teams
von Anfang an auf eine breite Beteiligung und Ver-
ständigung hin angelegt war. Es ging darum, die Er-
fahrungen aus den landeskirchlichen Zukunftsprozes-
sen wahrzunehmen und mit den eigenen Überlegun-
gen zusammen zu halten.
In einem Zwischenbericht hatte das Z-Team im Herbst
2019 Themenfelder benannt, die für Zukunftsent-
scheidungen der evangelischen Kirche wichtig sind.
Auf dieser Basis beauftragte die Synode das Z-Team,

weiter zu arbeiten. Zu einzelnen Themenfeldern wur-
den kirchliche Einrichtungen im Bereich der EKD an-
gefragt und um Vorschläge gebeten. Das Z-Team hat
diese Anregungen gesammelt und „Leitsätze“ formu-
liert, die im Juni 2020 an die Synodalen der EKD ver-
schickt und parallel dazu veröffentlicht wurden. Damit
war auf dem Weg zur Synodaltagung im Herbst 2020
ein Diskussionsraum eröffnet.
Die Leitsätze bieten keine fertigen Rezepte. Sie eröff-
nen Perspektiven und laden zur Diskussion über den
gemeinsamen Weg in die Zukunft ein. Sie bieten Bil-
der für eine Kirche, die auf Gottes Evangelium ver-
traut. Manches blieb auch im Z-Team strittig. Ge-
meinsam sind die Mitglieder des Z-Teams aber der
Überzeugung, dass die Leitsätze eine Zielperspektive
für die Zukunftsentscheidungen der EKD darstellen,
über die die Synode im Herbst entscheiden wird.
Seit ihrer ersten Veröffentlichung im Juni wurden die
Leitsätze intensiv diskutiert. Es gab scharfen Wider-
spruch und viele konstruktive Hinweise. Kommentare
gab es in den sozialen Netzwerken, in den Feuilletons
der großen Tageszeitungen, in der kirchlichen Presse.
Debattiert wurde in Ältestenkreisen, Pfarrkonventen
und landeskirchlichen Kollegien ebenso wie in der
Kirchenkonferenz und im Rat der EKD. Kirchliche
Fachgremien, Verbände und Einrichtungen gaben
Stellungnahmen ab. Debattiert wurde auf dem digita-
len Zukunftskongress der mittleren Leitungsebene.
Theologieprofessoren und -professorinnen waren
ebenso beteiligt wie andere Engagierte. Das zeigt: Es
gibt viele, die die Frage nach der Zukunft der Kirche
bewegt. Das stimmt uns zuversichtlich. Die verschie-
denen Rückmeldungen wurden gesammelt und aus-
gewertet. Durch diese Diskussion haben sich die Leit-
sätze verändert, ohne gänzlich neu zu werden. Aus elf
Leitsätzen sind zwölf geworden. Das Z-Team legt sie
nun in einer überarbeiteten Fassung vor.
Es gab Rückfragen zum Status und zur Funktion der
Leitsätze. Welche Verbindlichkeit sollen sie haben
und für wen? Die Leitsätze sind zusammen zu lesen
mit den Vorschlägen des Begleitenden Finanzaus-
schusses der EKD für eine längerfristige Finanzstra-
tegie der EKD und der Digitalisierungsstrategie, die
im Auftrag der Synode der EKD entwickelt wurde.
Die Synode der EKD wird im Herbst über die Leitsätze
beraten und darüber entscheiden, ob und wie sich der
Weg der EKD in die Zukunft an ihnen orientiert. Die
Zukunftsprozesse auf der Ebene der EKD und in den
Landeskirchen gehören zusammen. Darum wollen die
Leitsätze über ihre konkrete Bedeutung für die EKD
hinaus auch den Landeskirchen Impulse für die Ge-
staltung ihres eigenen Weges in die Zukunft geben.
Auch damit folgt die EKD ihrem Auftrag. Zugleich
schließt sich ein Kreis, der mit der Wahrnehmung von
Zukunftsprozessen in den Landeskirchen begann. Wir
wollen miteinander den Weg in eine gemeinsame Zu-
kunft gehen.

1 Mitglieder: Prof. Dr. Dr. Andreas Barner, Dr. Heinrich Bedford-Strohm, Uta Henke, Prof.
Dr. Beate Hofmann, Friedrich Kramer, Kristina Kühnbaum-Schmidt, Dr. h.c. Annette
Kurschus, Dr. Andreas Lange, Dr. Irmgard Schwaetzer, Dr. Christian Stäblein, Dr.
Susanne Teichmanis, Marlehn Thieme; Ständige Gäste: Anna-Nicole Heinrich, Karl
Poerschke, Johanna von Büren
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1. Frömmigkeit
Wir leben unseren Glauben. Der Glaube an Jesus
Christus gewinnt Gestalt als Frömmigkeit, die per-
sönliche Haltung, christliche Traditionen und prakti-
sche Spiritualität verbindet. Frömmigkeit ist die freie,
selbstbewusste Form, Gott in Jesus Christus nachzu-
folgen und in dieser Welt zu bezeugen. Sie bleibt an-
gewiesen auf Gemeinschaft, auf Rituale und Formen.
Sie braucht Zeiten und Räume. In einer säkularer wer-
denden Gesellschaft wird die Weitergabe des christ-
lichen Glaubens und die Einübung einer evangeli-
schen Frömmigkeit an Bedeutung gewinnen. Die Kir-
che stärkt alle, die zu ihr gehören wollen, so dass sie
ihren Glauben im Alltagsleben umsetzen und bezeu-
gen können. Dazu bedarf es der Kenntnis der kirchli-
chen Tradition als Quelle geistlichen Lebens. Evan-
gelische Frömmigkeit lebt aus dem Umgang mit der
Heiligen Schrift. Daraus erwächst die Fähigkeit, ei-
gene und neue Formen von Spiritualität zu entwickeln.
Kirchlicher und diakonischer Bildungsarbeit kommen
dabei eine zentrale Bedeutung zu.
Grundlage und Kraftquelle unseres Glaubens ist das
Evangelium von Jesus Christus; es verheißt Gottes
Heil für die Menschen und die Welt. Christliche Glau-
benserfahrung kann so zur Lebenswirklichkeit und
Lebenshilfe werden. Sie gründet in der Bibel, orien-
tiert sich am Bekenntnis und schöpft aus dem Reich-
tum kirchlicher Traditionen. Sie gewinnt Gestalt in ei-
ner lebendigen Frömmigkeit, die geistliche Praxis und
kritische Reflexion verbindet. Evangelische Spiritua-
lität gestaltet sich in der Kirche in großer Vielfalt in
Wort und Tat. Eine vielfältige Kirchenmusik gehört
ebenso dazu wie eine breite Bildungsarbeit, kommu-
nitäre Lebensformen ebenso wie das evangelische
Pfarrhaus, große Events wie der Kirchentag ebenso
wie die seelsorgliche Begleitung einzelner Menschen,
der Bibelkreis ebenso wie der Verkauf von Fair-Trade-
Produkten in der Kirche, der Rückzug in die Stille des
Gebetes ebenso wie das gesellschaftspolitische Enga-
gement für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der
Schöpfung; die Unternehmensdiakonie ebenso wie
ehrenamtliche Nachbarschaftshilfe. Wir wollen die-
sen Reichtum erhalten.
Unsere Aufgabe als Kirche besteht darin, allen Men-
schen Gottes Verheißung weiterzusagen. „Also hat
Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen
Sohn gab, auf dass alle die an ihn glauben nicht ver-
loren werden, sondern das ewige Leben haben“ (Joh
3,16). Diese Hoffnungsbotschaft begründet christliche
Gemeinschaft. Wir bezeugen dies in einer pluralen
Gesellschaft und setzen uns für ein menschliches Mit-
einander in Staat und Gesellschaft ein.
Es wird wichtiger, unseren Glauben im Tun und Reden
öffentlich sichtbar zu bezeugen. Darum wollen wir
uns, Christinnen und Christen, gegenseitig vergewis-
sern und befähigen, über unseren Glauben Auskunft
zu geben. Das Priestertum aller Getauften prägt unsere
evangelische Identität. Als mündige Christinnen und
Christen wollen wir unseren Glauben uns gegenseitig

dazu ermutigen unseren Glauben einladend zu bezeu-
gen. Wir wollen in unserem Leben der Bindung an
Christus, der Verheißung des Geistes und dem Gebot
der Nächstenliebe Raum geben. Auf dieser Basis ge-
stalten wir unsere Kirche und beteiligen uns am zivil-
gesellschaftlichen Dialog.
Wir stärken auf allen Ebenen Orte, an denen geistliche
Erneuerung und die Kraft evangelischer Frömmig-
keitstraditionen erlebbar werden. Das geschieht dort,
wo geistliche Gemeinschaft und Beheimatung ge-
stärkt und persönlicher Glaube vertieft werden.
Nach evangelischem Verständnis ist wissenschaftlich-
theologische Reflexion des christlichen Glaubens eine
unabdingbare Voraussetzung für das öffentliche Wir-
ken der Kirche. Deswegen setzen wir auf einen enge-
ren Austausch mit der wissenschaftlichen Theologie,
auch in ihrer interdisziplinären Verflechtung. Bildung
stärkt nach evangelischem Verständnis die Persön-
lichkeit und befördert Dialogfähigkeit und eigenstän-
diges Urteilen. Zukünftig kommt im Rahmen solchen
kirchlichen Bildungshandelns der Weitergabe der
christlichen Tradition und der Einübung einer religiö-
sen Praxis eine wachsende Bedeutung zu.

2. Seelsorge
Wir begleiten Menschen. Die evangelische Kirche
bleibt eine dem einzelnen Menschen zugewandte Kir-
che. In den Wechselfällen des Lebens sind Menschen
aufeinander gewiesen. Auch wenn sich kirchliche
Strukturen verändern, muss die persönliche und ver-
lässliche Erreichbarkeit einer Seelsorgerin oder eines
Seelsorgers gewährleistet sein, um Freude und Leid
mit den Menschen zu teilen. Es ist die Aufgabe aller
für Seelsorge Beauftragten, ansprechbar und kommu-
nikationsfähig zu sein. Wir stärken seelsorgliche Netz-
werke durch eine gute Qualifikation aller Seelsorgen-
den und durch fachlichen Austausch. Es bleibt eine
Herausforderung, dort präsent zu sein, wo Menschen
besonderen Belastungen ausgesetzt sind.
Seelsorge ist als „Muttersprache der Kirche“ Teil des
Auftrags der Kirche und eine Grunddimension jegli-
cher Kommunikation des Evangeliums. In Jesus
Christus erweist Gott sich als seelsorglicher Gott, der
Leben schenkt, Versöhnung schafft und Heil verheißt.
Christliche Seelsorge orientiert sich an Jesu Art, mit
Menschen umzugehen, und vertraut auf Gottes heil-
volle Gegenwart in unserem Leben. Sie folgt dem Lie-
besgebot Jesu und ist Praxis des Evangeliums.
Seelsorger und Seelsorgerinnen sind wahrnehmbar.
Sie begegnen Menschen in unterschiedlichsten Le-
benskontexten und Milieus. Seelsorge ereignet sich im
breiten Spektrum von flüchtiger Alltagsbegegnung bis
hin zur längeren Lebensbegleitung, im Beichtgespräch
und im Rahmen von Kasualien, als tröstlicher Bei-
stand im Sterben und in der Freude an Höhepunkten
des Lebens. Sie lädt Menschen aller Altersgruppen
und in unterschiedlichsten Lebenssituationen dazu
ein, Biographie zu teilen, Glauben zu stärken und
Nächstenliebe zu erfahren. Seelsorge ereignet sich in
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vielfältigen Aktivitäten diakonischen Handelns.
Schulseelsorge und die Beratung traumatisierter Men-
schen mit Fluchterfahrung gehört ebenso dazu wie
Hospizarbeit und Taufgespräche.
Seelsorge ist häufig ökumenisch organisiert und findet
sowohl im Raum der Kirche als auch in Kliniken und
Heimen, im Strafvollzug, in der Polizei oder bei der
Bundeswehr, im Urlaub und in der Alltagswelt, in der
Notfallseelsorge und an vielen anderen Orten in Staat
und Gesellschaft statt. Spezialisierte Seelsorge ist öf-
fentlich wahrnehmbare Seelsorge jenseits von Ge-
meindegrenzen und reicht in vielen Fällen über die
engere Region hinaus. Zur Seelsorge gehört die Zu-
sammenarbeit auch mit nichtkirchlichen Anbietern. In
großen diakonischen Werken ist dies selbstverständ-
licher Standard. Wir unterstützen Seelsorgende dabei,
in einer multikulturellen und multireligiösen Gesell-
schaft eine christliche Haltung zu entwickeln und zu
gestalten. Darum unterstützen wir Projekte und Qua-
lifizierungen, die kultursensible und interreligiöse
Kompetenzen fördern.
Seelsorge ereignet sich in Beziehungen. In all ihren
Formen stellt sie mithin einen Kontakt zur Kirche dar.
Sie nimmt die Erwartungen der Menschen auf, dass
Kirche in Hoch- und Krisenzeiten des Lebens verläss-
lich da ist. So trägt Seelsorge zur positiven Wahrneh-
mung von Kirche bei und wird von den Seelsorgenden
selbst als sinnstiftend für ihr Engagement erfahren.
Seelsorge wendet sich den Menschen zu und hat dabei
soziale und politische Kontexte im Blick. Wir wollen
den Zusammenhang von seelsorglicher Zuwendung
und diakonischer Praxis stärken.
Eine der größten Herausforderungen wird sein, seel-
sorgliche Nähe und Offenheit als Netzwerk aus Eh-
renamtlichen und Hauptberuflichen dort gut zu orga-
nisieren, wo kirchliche Strukturen abgebaut werden
müssen. Erreichbarkeit, Verlässlichkeit und Kommu-
nikationsfähigkeit sind Voraussetzung einer gelingen-
den seelsorglichen Arbeit. Deswegen begrüßen wir al-
le Bemühungen auf regionaler und überregionaler
Ebene, ökumenische Zusammenarbeit und Aufgaben-
teilung zu intensivieren.

3. Öffentliche Verantwortung
Wir sagen, wovon wir leben. Durch das Evangelium
von Jesus Christus tritt Gott mit Menschen in Bezie-
hung. Die Verkündigung der Kirche richtet sich darum
an alle. Wir bezeugen Christus und nehmen zu gesell-
schaftlichen Prozessen öffentlich Stellung, wo dies
vom Evangelium her geboten ist und sich in unserem
kirchlichen Leben und Handeln praktisch und erkenn-
bar niederschlägt.
Die Gründung der Kirche im Evangelium verlangt ei-
ne Besinnung darauf, zu welchen Themen und Anläs-
sen die evangelische Kirche in Zukunft öffentlich Stel-
lung nehmen soll. Der Maßstab hierfür ist das Evan-
gelium von Jesus Christus. Gott ruft uns in die Ver-
antwortung zum Dienst an der Welt und am Nächsten.
Weil die Kenntnis der großen Erzählungen der Bibel

schwindet, werden wir in Zukunft genauer erklären,
wie unser Engagement mit der biblischen Tradition
zusammenhängt und wie unsere Positionen im Evan-
gelium begründet sind. Als Kirche der Freiheit beja-
hen wir eine plurale Gesellschaft. Zugleich bemühen
wir uns um ein klares geistliches Profil in einer un-
übersichtlichen Welt. Die Kirche wird umso glaub-
würdiger, je mehr ihr Reden rückgebunden bleibt an
ihr eigenes zeichenhaftes und richtungsweisendes
Handeln.
Wir sind Kirche für andere und mit anderen. Die evan-
gelische Kirche bringt mit ihrem Reden und mit ihrem
Handeln die Menschenfreundlichkeit Gottes zum
Ausdruck. Dies geschieht in der individuellen Zuwen-
dung zum Einzelnen wie auch in der Mitgestaltung des
Sozialen. Diakonie und Kirche stabilisieren einander
und stärken gegenseitig ihr Profil.
Die evangelische Kirche begleitet die Politik verant-
wortungsbewusst und kritisch. Sie gibt zum Beispiel
im evangelischen Religionsunterricht Orientierungs-
und Sprachhilfe nicht nur in sozialethischen Fragen,
sondern auch im Umgang mit Schuld und Vergebung,
mit Tod und Sterben, mit dem Streben nach Glück und
der Erfahrung von Brüchen und Leiden. Sie macht
deutlich, dass ihr eigenes Eintreten für Menschenwür-
de und Menschenrechte, für Freiheit und Gerechtig-
keit, für Frieden und Bewahrung der Schöpfung im
Glauben an Jesus Christus begründet ist. Es geht nicht
darum, andere zu bevormunden, sondern konstruktiv
zur öffentlichen Diskussion beizutragen. Das Evan-
gelium hat gegenüber totalitären und menschenver-
achtenden Positionen eine kritische Kraft. Die Aus-
grenzung von Menschen aufgrund ihrer Nationalität
oder ihrer Religion ist ebenso wenig mit dem Evan-
gelium von Jesus Christus vereinbar wie die Abwer-
tung von Frauen und sexuellen Minderheiten.
Die evangelische Kirche lebt davon, dass sich alle En-
gagierten – gleich ob beruflich, neben- oder ehren-
amtlich – an der theologischen Urteilsbildung beteili-
gen. Kirchliche Kammern und Kommissionen bleiben
wichtig für das Gespräch mit Politik, Kultur und Wis-
senschaft. Die finanziellen und personellen Ressour-
cen der Kirche für die Arbeit in speziellen gesell-
schaftlichen Bereichen werden aber geringer. Wir
werden überprüfen, für welche Themen und in wel-
chem Umfang es in Zukunft mit Spezialistinnen und
Spezialisten besetzte Beratungsgremien, Fachinstitute
und Sonderpfarrämter geben wird. Wir wollen die
Kommunikation dessen, was die Kirche zu sagen hat,
verbessern, damit unsere Botschaft dort ankommt, wo
sie gehört werden soll.

4. Mission
Wir bezeugen Jesus Christus in der Welt. Die evan-
gelische Kirche lädt alle Menschen ein, Gottes Absicht
mit seiner Welt (missio dei) zu entdecken und mit Le-
ben zu füllen. Die Identität unserer Gemeinschaft liegt
darin, dass wir Gottes Versöhnung in Jesus Christus
annehmen, ihm ‚mit Herzen, Mund und Händen‘ dan-
ken und die Schwachen und Bedrückten in den Mittel-
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punkt stellen. Gott will, dass alle Menschen gerettet
werden (1 Tim 2,4). Die Kräfte und Möglichkeiten der
Kirche als einer menschlichen Einrichtung bleiben
dabei begrenzt. Aber weil uns die Liebe Gottes drängt,
geben wir in Wort und Tat Gottes Liebe weiter, ge-
meinsam mit der Diakonie und auch mit Partnern au-
ßerhalb der Kirche. Weil wir seinem Evangelium ver-
trauen, bezeugen wir seine Gegenwart und laden zum
Glauben ein.
Als Kirche folgen wir Gottes Weg in die Welt und zu
den Menschen (missio dei). Gott schenkt Versöhnung:
Er hat in Christus die Welt (im griechischen Original-
text: ton kosmon) mit sich versöhnt (2 Kor 5,19). Wir
leben aus der Kraft dieser Versöhnung und lassen uns
hineinnehmen in Gottes „Mission“. Im Glauben an ihn
können Christenmenschen sich selbst und andere an-
nehmen. Alles, was die Kirche tut – geistlich, diako-
nisch und politisch –, soll die Hoffnung auf Gottes
verändernde Wirklichkeit spiegeln. Wir laden andere
ein, mit uns gemeinsam der Christusbindung, der
Geistverheißung und dem Liebesgebot im Leben
Raum zu geben. Wir tun, wozu uns die Liebe Gottes
drängt, und setzen uns für die Schwachen, Ausge-
grenzten, Verletzten und Bedrohten ein. Bei all dem
nehmen wir die Herausforderung an, dazu die eigene
Komfortzone zu verlassen.
Die evangelische Kirche kann in konkreten Notlagen
immer nur beispielhaft und stellvertretend handeln.
Weil die Ressourcen zurückgehen, wird sich kirchli-
ches Engagement in Zukunft noch stärker situativ aus-
richten und auf einzelne Problemlagen konzentrieren.
Und es wird immer wichtiger, nach geeigneten Part-
nern aus der Zivilgesellschaft Ausschau zu halten und
Themenkoalitionen einzugehen. Die Liebe zu den
Menschen verbindet uns mit vielen; das Zeugnis für
die Liebe Gottes macht unseren Dienst besonders. Wir
öffnen bestehende kirchliche Strukturen für Koopera-
tionen. Kirchengemeinden, Regionen und diakonische
Einrichtungen richten ihre Aktivitäten zunehmend ge-
meinwesen- und sozialraumorientiert aus. Wo eine
nachhaltige Abstimmung gelingt, werden wir eigene
Angebote profilieren, konzentrieren und gegebenen-
falls reduzieren.
Das Reformationsjubiläum hat gezeigt, wie durch Ko-
operationen neue Kontaktflächen und Allianzen ent-
stehen. Sie werden lebendig in gemeinsamen Projek-
ten, herausragenden Events und persönlichen Begeg-
nungen. Im Zugehen auf andere wird die evangelische
Kirche nicht nur ihrer eigenen Sendung gerecht. Sie
findet Gehör und leistet einen wichtigen Beitrag in der
Gesellschaft. Zugleich kommen Menschen in Berüh-
rung mit Glauben und christlicher Gemeinschaft.

5. Ökumene
Wir stärken die Ökumene. Die evangelische Kirche
arbeitet eng und vertrauensvoll zusammen mit christ-
lichen Kirchen und Gemeinschaften in Deutschland
und weltweit, die den Glauben an Jesus Christus tei-
len. Dabei bringt sie ihr reformatorisches Profil ein.
Das Ziel ist sichtbare Einheit in versöhnter Verschie-

denheit. Da, wo die Kirchen an besonderen Orten eine
gemeinsame Aufgabe haben – z.B. in Krankenhäusern,
in Gefängnissen, bei der Bundeswehr –, bauen wir
Doppelungen zügig ab. Wir stärken ein Handeln in
gegenseitiger Stellvertretung und enger Verzahnung
unserer kirchlichen Arbeit vor Ort und in weltweiten
Bezügen. Gleichzeitig werden wir dadurch gestärkt,
dass wir Kirche in ökumenischer Gemeinschaft sind.
Der ökumenische Klärungsweg der letzten 100 Jahre
hat die Einsicht erbracht, dass wir gewachsene Unter-
schiede zwischen den christlichen Kirchen würdigen
und unsere eigene Prägung als Gabe für das gemein-
same Bekenntnis zu Jesus Christus verstehen. Strei-
tigkeiten, Abgrenzungen und Profilierungsversuche
auf Kosten anderer Konfessionen oder Kulturen scha-
den der Glaubwürdigkeit der gemeinsamen Botschaft.
In einer globalisierten Welt ist die weltweite Ökumene
eine Gemeinschaft, die konfessionelle, kulturelle und
nationale Grenzen überwindet. Wir lassen uns für die
Gemeinschaft der Kirchen leiten von dem Willen Jesu,
dass alle eins seien (Joh 17,21), und bitten um seinen
Geist für die sichtbare Einheit in versöhnter Verschie-
denheit. In dieser Gemeinschaft bezeugen wir gemein-
sam Christus und treten ein für Gerechtigkeit, Frieden
und einen verantwortlichen Umgang mit der Schöp-
fung. Was wir als Christinnen und Christen im Um-
gang miteinander gelernt haben, leben wir auch im
friedlichen Dialog mit anderen Religionen. Wir be-
fördern in weltweiter ökumenischer Verbundenheit
das Engagement für Nachhaltigkeit und Maßnahmen
gegen den Klimawandel.
In einer Gesellschaft, in der Christen zur Minderheit
werden, wird diese weite ökumenische Gemeinschaft
wichtiger – wir stärken uns gegenseitig im Glauben,
wir bleiben glaubwürdig nach außen und bündeln ge-
meinsam unsere Kräfte. Wir setzen weiter auf Annä-
herung und möchten gegenseitige theologische Ver-
urteilungen überwinden. Wir wollen eine „Einheit in
Vielfalt“, die sich von der in Jesus Christus begrün-
deten Einheit getragen weiß und die eucharistische
Gastfreundschaft zulässt und individuelle Gewissens-
entscheidungen respektiert. Wir fördern neue Formen
ökumenischer Gemeindearbeit bis hin zu ökumeni-
schen, mehrkonfessionellen Gemeinden. Auch das di-
akonische Engagement der Kirchen wird durch Ab-
stimmung und Zusammenwirken kraftvoller.
Konfessionelle Alleingänge sind auf vielen Gebieten
auch nicht mehr finanzierbar. Doppel- und Mehrfach-
besetzungen können in vielen Arbeitsbereichen durch
ein stellvertretendes Handeln ersetzt werden, das die
unterschiedlichen Selbstverständnisse respektiert,
aber auch die Bündelung der Kräfte fördert. Viel wäre
erreicht, wenn z.B. im Bereich der kategorialen Seel-
sorge (Polizei, Bundeswehr, Gefängnisse) bestehende
Doppelungen abgebaut werden.

6. Digitalisierung
Wir wollen Kirche im digitalen Raum sein. Die evan-
gelische Kirche ist auch im digitalen Raum zuhause.
Wir setzen digitale Lösungen ein, um Menschen besser
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zusammenzubringen und zu erreichen aber auch um
als Kirche besser und leichter erreichbar zu sein. In
den digitalen Medien tauschen wir uns über unseren
Glauben aus, feiern Gottesdienst, üben Seelsorge und
stehen in Verbindung mit unseren kirchlichen Part-
nern weltweit. Wir bieten möglichst viele Kontakte di-
gital und nutzerfreundlich an. Dabei achten wir be-
sonders auf Teilhabechancen, Barrierefreiheit, und
Respekt für alle. Die Digitalisierung ist auch eine
Chance für eine stärker vernetzte und effizientere Ver-
waltung. Zugleich sehen wir die kritische Mitverant-
wortung der Kirche für einen achtsamen und sozial
verantwortlichen Umgang mit dem digitalen Wandel
in unserer Gesellschaft.
Die Nutzung neuer Medien war ein prägendes Merk-
mal der reformatorischen Bemühungen, Menschen
mit dem Evangelium zu erreichen. Heute sind es der
digitale Wandel und die sozialen Medien, die neue
Chancen für die Kommunikation des Evangeliums
bieten und diese verändern – auch im ökumenischen
Miteinander. Neue Formen von Gemeinschaft und
Frömmigkeit entstehen. Die evangelische Kirche wird
in Zukunft dem digitalen Raum hohe Aufmerksamkeit
widmen. Bei aller Offenheit für digitale Formate ver-
lieren wir Risiken und offene Fragen im Umgang mit
der Digitalisierung nicht aus dem Blick.
Kirche bleibt auch im virtuellen Austausch eine Kir-
che des Wortes. Auch im digitalen Raum versammelt
sie sich als Gemeinschaft und bezeugt die Bindung an
Christus, die Verheißung des Geistes und das Gebot,
einander zu lieben. Wir schaffen auf digitaler Basis
spirituelle Räume, welche die Liebe zum Gottesdienst
in vielfältigen Formaten wachhalten. Wir setzen auf
hybride Lösungen: In vielen kirchlichen Aktivitäten
werden analoge und digitale Elemente miteinander
verbunden. Ziel ist, das, was wir tun, leichter zugäng-
lich zu machen. Zugleich freuen wir uns über digitale
Online-Gemeinden und ermutigen Aufbrüche in die-
sem Bereich. Digitale und analoge Impulse sollen sich
gegenseitig verstärken. Vor allem sind theologische
Fragen der Kommunikation des Evangeliums im di-
gitalen Raum und den digitalen Öffentlichkeiten zu
klären.
Auch müssen die technischen Voraussetzungen ge-
schaffen werden. Mitarbeitende sollen in die Lage
versetzt werden, in der Logik digitalen Handelns zu-
hause zu sein. Gemeinden und Kirchenkreise über-
nehmen die Vernetzung von örtlichen und regionalen
Angeboten.
Landeskirchen und EKD nutzen gemeinsam digitale
Medien, um die kirchliche Mitgliederkommunikation
zu verbessern. Jede Kirchengemeinde soll online gut
auffindbar sein.
Digitalisierung verändert Strukturen und Machtver-
hältnisse. Diese Veränderungen bedürfen der Offen-
legung und Transparenz. Fragen der Teilhabe, Barrie-
refreiheit und Diversität bedürfen der Klärung. Wir
verstehen Digitalisierung als Chance für eine stärker
vernetzte, effizientere Verwaltung. Dazu brauchen wir
koordinierte Lösungen und abgestimmte Verfahren

auf allen Ebenen. Ausbildungsanforderungen und Ar-
beitsplätze werden sich verändern. Das Ziel sind ge-
meinsame digitale Plattformen und Standards, um kla-
re und benutzerfreundliche Anwendungen zu schaffen
und Kosten zu reduzieren.
Als Kirche setzen wir uns für einen verantwortlichen
Umgang mit den Möglichkeiten der Digitalisierung
ein. Dazu gehören die Abwehr von Verschwörungs-
erzählungen, Fake news und Hassbotschaften, der
Schutz gegen Missbrauch und Manipulation, der Da-
tenschutz und die Sensibilität für die negativen Seiten
der Digitalisierung. Dies betrifft nicht nur Fragen di-
gitaler Medien und Kommunikation, sondern alle Be-
reiche des digitalen Wandels, der unsere Gesellschaft
tiefgreifend verändert. Künstliche Intelligenz, algo-
rithmische Entscheidungsprozesse, Social bots oder
digitale Kriegführung sind nur einige wenige Beispie-
le für diesen Wandel. Das Bewußtsein für den Res-
sourcenverbrauch durch Digitalisierung muss ge-
schärft werden. Auf der Basis christlicher Grundhal-
tungen tragen wir in Kirche und Gesellschaft zur Klä-
rung ethischer Fragen bei, die in einer digitalen Welt
neu entstehen.

7. Kirchenentwicklung
Wir bauen Gemeinden. Die evangelische Kirche ist
offen für neue Formen, gemeinsam christlichen Glau-
ben zu leben. Gemeinden werden bunter und vielfäl-
tiger; die geistlichen Bedürfnisse und Erwartungen
der Menschen unterschiedlicher. Die Nähe zu den
Menschen bleibt für die kirchliche Arbeit vor Ort
grundlegend. Gut ausgebildete Pfarrerinnen und
Pfarrer und beruflich Mitarbeitende sind und bleiben
dafür unverzichtbar. Es braucht starke Netzwerke, in
denen Gemeinden regional eng und örtlich angepasst
zusammenarbeiten. Der Wohnort wird aber zukünftig
nicht mehr das einzige Kriterium für die Zugehörigkeit
zu einer Gemeinde sein. Traditionelle „Zielgruppen-
arbeit“ wird sich weiterhin wandeln und öffnen. Ge-
meinde als Sammlung um Wort und Sakrament soll
dort eine geistliche Heimat bilden, wo Menschen zu-
sammenkommen.
Unsere Gesellschaft wird immer individualisierter,
aber die Sehnsucht nach Gemeinschaft bleibt. Die
Bindekräfte traditioneller Organisationen nehmen ab,
neue Formen müssen gefunden werden. Viele Men-
schen haben hohe Ansprüche, wie sie ihr Leben ge-
stalten. Sie suchen in ihrer Freizeit das besondere, au-
ßeralltägliche Erlebnis. Für die evangelische Kirche
stellt sich aufs Neue die Herausforderung, Menschen
zu erreichen und dabei Milieus, soziale Schichten, Ge-
schlechter und Altersgruppen zu übergreifen. Der
kirchlichen Bildungsarbeit mit Kindern, Konfirman-
den, Jugendlichen und Familien kommt hier eine be-
sondere Bedeutung zu. Evangelische Schulen, Kitas
und Familienbildungsstätten, wie auch Schulseelsor-
ge, Religionsunterricht und diakonische Dienste im
Sozialraum verdienen unsere besondere Aufmerksam-
keit. Zugleich wächst die kritische Auseinanderset-
zung mit anderen, zum Teil neuen religiösen Gemein-
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schaften und fundamentalistischen Gruppen. Das bie-
tet die Chance, neu auszuprobieren, wie wir das geist-
liche Zusammenleben in und mit der Kirche alltags-
tauglich weiterentwickeln können – so, wie dies an
immer mehr Orten in „Fresh Expressions of Church“
geschieht.
Wir wollen auf die Herausforderungen einer sich ver-
ändernden Gesellschaft reagieren. Die Analyse des
gesellschaftlichen Umfelds und aller kirchlichen Ak-
tivitäten sehen wir als wichtiges strategisches Mittel
der Kirchenentwicklung und stärken sie institutionell.
Strukturen müssen sich verändern, wenn sie keine Re-
levanz und Resonanz mehr ermöglichen. Netzwerke
schaffen Entlastung und Freiräume. Nicht mehr jeder
muss alles machen. Dies lässt sich nicht zuletzt am
Wandel des Berufsbildes von Pfarrerinnen und Pfar-
rern ablesen. Wir werden manches aufgeben, aber wir
wagen auch Neues und erhalten Bewährtes.
Geistliche Gemeinschaft und Weitergabe des Evan-
geliums geschieht in Form persönlicher Beziehungen.
Ortsgemeinden stehen wie alle anderen kirchlichen
Einrichtungen vor der Herausforderung, kirchlich
Hochverbundenen Heimat zu bieten und gleichzeitig
neue Kontaktflächen für Menschen zu eröffnen, die
bisher wenig mit Kirche zu tun haben. Dieser Aufgabe
werden sie umso besser gerecht, je mehr sie sich als
Teil eines regionalen, ortsübergreifenden Netzwerkes
verstehen, in dem sich die verschiedenen Akteure ga-
benorientiert und klug aufeinander beziehen. Sie kon-
zentrieren sich auf das, was sie am besten können, und
überlassen anderes denen, die dies besser machen.
Viele gelingende Beispiele zeigen schon jetzt, dass ein
solches Selbstverständnis entlastende Wirkung hat
und den der Kirche aufgetragenen Dienst stärkt. Von
dieser Einsicht ausgehend haben wir begonnen, neue
Formen von Gemeinde und Gemeinschaft zu erpro-
ben. Organisatorisch ist für die „Kirche im Dorf“ und
die Gemeinde im städtischen „Quartier“ bereits ein
Wandel eingeleitet. Starke und handlungsfähige orts-
bezogene Gemeinden (Parochien) werden in Zukunft
ebenso eine zentrale Rolle spielen wie inzwischen be-
währte regionale Gemeindeverbünde oder Formen gu-
ter Zusammenarbeit von gemeindlichen und überge-
meindlichen Diensten.
Besondere Aufmerksamkeit gilt der jungen Generati-
on. Sie soll in Zukunft verbindlicher in Reformpro-
zesse einbezogen werden; wir setzen darauf, dass jun-
ge Menschen mehr Verantwortung übernehmen. Das
ist vor allem für eine Generation wichtig, in der die
familiäre Weitergabe des Glaubens wegbricht.
Die Kirche wird flexibler und an wechselnden Orten
präsent sein. Kasualien und christliche Lebensbeglei-
tung werden vielfältiger und individueller. Wir pro-
bieren mit Erwachsenen, Kindern und Jugendlichen
neue, der jeweiligen Situation und den örtlichen Be-
dingungen angepasste Formen der Versammlung um
Wort und Sakrament aus. Hierfür werden zusätzliche
Ressourcen bereitgestellt. Das Gottesdienstangebot
wird insgesamt kleiner und sollte deswegen gemein-
deübergreifend besser abgestimmt werden. Es wird

zunehmend durch alternative gottesdienstliche Feiern
und Formen spiritueller Gemeinschaft an unterschied-
lichen Orten und zu unterschiedlichen Zeiten berei-
chert. Sie ergänzen schon jetzt den traditionellen
Sonntagsgottesdienst. Dies muss bei der Statistik des
Gottesdienstbesuchs berücksichtigt werden, um Ent-
wicklungen besser zu erkennen und darauf zu reagie-
ren.

8. Zugehörigkeit
Wir wollen, dass viele Menschen dazugehören. Die
evangelische Kirche ermöglicht auch Menschen akti-
ve Teilhabe, die (noch) nicht Kirchenmitglied oder
getauft sind. Die Botschaft von Jesus Christus ist eine
große Einladung; alle können zur Gemeinde gehören
und in ihr mitmachen. Das soll in Zukunft auch nach
außen und durch mehr interkulturelle Öffnung noch
sichtbarer werden. Die Verbundenheit von Menschen
im Berufseinstiegsalter mit der Kirche soll gestärkt
werden. Dabei soll neben inhaltlichen Angeboten
auch ergebnisoffen über finanzielle Aspekte der Mit-
gliedschaft nachgedacht werden. Wir wollen Mitbe-
stimmung und aktive Beteiligungsmöglichkeiten in der
Gemeinde in dieser Lebensphase stärken.
Zum evangelischen Kirchenverständnis gehört, zwi-
schen der Zugehörigkeit zur Kirche als Gemeinschaft
aller Getauften und der formalen ‚Mitgliedschaft‘ zu
unterscheiden. Die Mitgliedschaft ist die Form der in
der Taufe begründeten Gemeinschaft. Sie bleibt an die
Taufe gekoppelt. Weil die Taufe für uns der Lebens-
anker ist, werben wir für sie aus tiefer Überzeugung.
Wir beobachten zugleich, dass auch jenseits von Taufe
und Mitgliedschaft Neugierde, Interesse an Kirche
und eine vorsichtige Annäherung und Teilnahme zu-
nehmen. Dabei bestehen regional große Unterschiede.
Jenseits der Logik der Mitgliedschaft wollen wir neue
Formate von Zugehörigkeit entwickeln für Menschen,
denen die Kirche wichtig ist, die aber (noch) nicht
Mitglied sein wollen oder können. Dazu gehören neue
Formen geistlicher Gemeinschaft, aber auch erweiter-
te Möglichkeiten, kirchliches Engagement für die Ge-
sellschaft zu unterstützen.
Die Taufe ist das Fundament der christlichen Gemein-
schaft. Tauferinnerung bietet die Möglichkeit, biogra-
phische Anknüpfungspunkte zu finden und Beziehun-
gen zu vertiefen. Die Zahl der Nichtgetauften und der
Ausgetretenen nimmt zu. Nach evangelischem Ver-
ständnis hat die Kirche für alle diese Menschen Ver-
antwortung. Schon jetzt sind alle, die sich beteiligen
möchten, auch ohne Kirchenmitgliedschaft willkom-
men. Wir möchten mehr Räume eröffnen, in denen
sich auch diejenigen heimisch fühlen können, die sich
flexibel und auf Zeit beteiligen möchten. Eine Gestal-
tungsmöglichkeit besteht durch eine besondere Form
der sichtbaren Zugehörigkeit, die eine bessere Kom-
munikation und engere Bindung ermöglicht.
Wer Mitglied ist, identifiziert sich heute bewusster mit
der Kirche. Wir fördern systematisch das Engagement
und die Verantwortungsübernahme unserer Mitglie-
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der. Kirchenmitglied ist man nicht um persönlicher
Vorteile willen. Doch wir wollen Mitgliedstreue dort
besonders würdigen, wo Mitglieder kulturelle, soziale
und diakonische Leistungen im kirchlichen Bereich in
Anspruch nehmen. Wir werden Initiativen zur Mit-
gliederkommunikation bestärken und die Erreichbar-
keit der Kirche verbessern. Gleichzeitig stärken wir
den Gedanken der geistlichen Gemeinschaft und ge-
sellschaftlichen Verantwortung. Solidarität und
Nächstenliebe motivieren zum Engagement in der
Kirche und sind die Basis für kirchliches Engagement
in der Welt.
Junge Menschen in der Berufseinstiegsphase treten
überdurchschnittlich häufig aus der Kirche aus. Das
stellt uns zuallererst vor die Aufgabe, durch bessere
Begleitung besonders in dieser Lebensphase die Ver-
wurzelung im Glauben und die Bindung an die Kirche
zu stabilisieren. Wir beobachten zugleich einen Zu-
sammenhang von Austrittsverhalten und Kirchensteu-
er. Junge Menschen müssen nachvollziehen können,
welche Aufgaben wir als Kirche wahrnehmen, woher
das nötige Geld kommt und welche Mitbestimmungs-
möglichkeiten es gibt, vor allem auf die eigene Ge-
meinde bezogen. Daneben sollen Ideen zur Verbesse-
rung des Kirchensteuersystems und ergänzende Fi-
nanzierungsmodelle in der Gemeinschaft der Landes-
kirchen geprüft und dann auch mit den anderen Reli-
gionsgemeinschaften diskutiert werden, die Kirchen-
steuer erheben. Im Zusammenspiel einer verbesserten
Kommunikation und einer gezielten Begleitung in bi-
ographischen Umbruchphasen kann die Verbunden-
heit junger Erwachsener mit der Kirche gestärkt wer-
den.

9. Mitarbeitende
Wir fördern Mitarbeit. Die evangelische Kirche
schafft für ihre Mitarbeitenden, beruflich und im Eh-
renamt, bestmögliche Bedingungen. Wer mit seiner
Person für Gottes befreiende Botschaft steht, braucht
selbst Freiräume. Unsere Mitarbeitenden werden er-
mutigt, selbstbewusst für den christlichen Glauben
einzustehen, eigenverantwortlich zu handeln und ge-
meinsam vereinbarte Ziele zusammen mit Bündnis-
partnern zu verwirklichen. Die Kirche sorgt für faire
Bezahlung, familienfreundliche Arbeitsbedingungen
und gute Weiterbildung von beruflich und ehrenamt-
lich Mitarbeitenden.
Mitarbeitende, sei es beruflich oder im Ehrenamt, sind
mit ihren Gaben, ihrem Engagement und ihren Visio-
nen das Rückgrat der Kirche. Wir brauchen auch in
Zukunft gut ausgebildete Pfarrerinnen und Pfarrer,
Diakoninnen und Diakone, Jugendmitarbeiterinnen
und -mitarbeiter, Bildungsreferenten und -referentin-
nen, Erzieherinnen und Erzieher und Religionslehr-
kräfte sowie Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusi-
ker, um den Auftrag der Kommunikation des Evan-
geliums verlässlich auszufüllen. Die evangelische Kir-
che wird in Zukunft allerdings mit deutlich weniger
beruflich Mitarbeitenden auskommen müssen. Dem
begegnen wir nicht mit einer Verlagerung der Arbeit

auf Ehrenamtliche. Wir werden vielmehr bei den Auf-
gaben Prioritäten setzen und offen diskutieren, wer in
Zukunft welche Verantwortlichkeiten haben soll. Da-
zu gehört auch, dass wir manches in Zukunft nicht
mehr tun werden. Die Zusammenarbeit mit ehrenamt-
lich Mitarbeitenden in multiprofessionellen Teams
verändert das Berufsbild und die Anforderungen an
beruflich Mitarbeitende.
Mehr denn je ist die Aufmerksamkeit aller Verant-
wortlichen für gute Bedingungen in der kirchlichen
Ehrenamtstätigkeit gefragt. Ehrenamtlich Engagierte
bringen unterschiedliche Motive und Interessen mit,
neben dem langfristigen Engagement steht eine zeit-
lich befristete und stärker projektorientierte Mitarbeit.
Beruflich Mitarbeitende werden stärker als bisher er-
mutigt, Menschen in der Gemeinde zum Engagement
und zur Mitarbeit zu motivieren und sie darin zu be-
gleiten. Wir sorgen durch eine Kultur der Anerken-
nung und Förderung dafür, dass die kirchliche Ehren-
amtstätigkeit auch als persönlicher Gewinn erlebt
wird. Wir verstärken Angebote zur professionellen
Begleitung, Weiterbildung und Qualifizierung von
Ehrenamtlichen. Eine in der Handhabung einfache
und schnelle Auslagenerstattung für alle Ehrenamtli-
chen muss selbstverständlich sein. In Einzelfällen
können niedrigschwellige und flexible Entlohnungs-
möglichkeiten dabei helfen, das kirchliche Engage-
ment attraktiv zu halten.
Das Prinzip der kirchlichen Dienstgemeinschaft lebt
von wechselseitiger Fürsorge und Verantwortung. Öf-
fentlich bekundete Wertvorstellungen wie faire Ent-
lohnung, Gleichstellung der Geschlechter auf allen
Ebenen und gute Vereinbarkeit von Familie, Beruf
und Privatleben werden auch in den Arbeitsbedingun-
gen der Mitarbeitenden erkennbar. Mitarbeitende sol-
len das kirchliche Selbstverständnis ihrer Einrichtung
auch nach außen glaubwürdig und überzeugend ver-
treten können.
Im kirchlichen und diakonischen Dienst wird die Aus-
strahlungskraft des Evangeliums spürbar. Mitarbei-
tende in Diakonie und Kirche sollen darin bestärkt
werden, ihre Motivation zu reflektieren und Auskunft
darüber zu geben, was ihren Dienst in einer kirchli-
chen Einrichtung trägt. Mitarbeitende benötigen Räu-
me für die geistliche Gemeinschaft. In der Kirche ar-
beiten auch Menschen, die nicht zu einer Kirche oder
auch zu anderen Religionen gehören. Vor allem in der
Diakonie ist es eine große Gestaltungsaufgabe, wie
wir „Kirche mit anderen“ sind. Eine hochwertige
Aus-, Fort- und Weiterbildung und die wertschätzende
Begleitung im Berufsalltag für alle Mitarbeitenden
schafft hierfür die Voraussetzungen.
Die Strukturen und Anforderungen auf kirchlichen
Arbeitsfeldern wandeln sich rasch. Wir professionali-
sieren die Personalentwicklung in kirchlichen Ein-
richtungen. Kirchlich Mitarbeitende bereiten wir da-
rauf vor, auf künftige Herausforderungen eigenver-
antwortlich, dynamisch und innovativ zu reagieren.
Kooperation, Netzwerktätigkeit und individuelle
Schwerpunktsetzung müssen mehr Gewicht erhalten.
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Durch strukturelle Absicherung fördern wir eigen-
ständiges Handeln. In Zukunft wird es außerdem noch
wichtiger, kirchlich Mitarbeitende zu einem nicht nur
technisch, sondern auch ethisch kompetenten Umgang
mit der Digitalisierung zu befähigen.
Die evangelische Kirche hat begonnen, mehr Raum
für innovative Projekte zu schaffen, neue und unge-
wöhnliche Wege zuzulassen und kreative Aufbrüche
zu ermöglichen. Leitungsverantwortliche sollen auch
besondere Begabungen (Charismen) erkennen und ge-
zielt fördern. Für befristete Projekte, Erprobungsräu-
me und kreative Experimente stellen wir Ressourcen
bereit und Mitarbeitende frei. Circa zehn Prozent der
kirchlichen Haushalte sollten hierfür als „geistliches
Risikokapital“ zur Verfügung gestellt werden. Diese
Mittel sollen zunächst nicht strukturbildend, sondern
gezielt aufgaben- und personenorientiert für Projekte
eingesetzt werden. Die Erfahrung aus den Modellvor-
haben (einschließlich neuer Finanzierungsmöglich-
keiten) werden gezielt bei der Verstetigung erfolgrei-
cher Initiativen berücksichtigt und fließen in einen
nachhaltigen Strukturwandel ein.

10. Leitung
Wir entscheiden verantwortlich. Die evangelische
Kirche braucht zur Umsetzung der Reformen eine bes-
sere interne Abstimmung und den Willen zur Zusam-
menarbeit. Es wird häufiger Entscheidungen geben,
bei denen es nicht allen recht gemacht werden kann.
Wir müssen mit Blick auf die Zukunft der gesamten
Kirche Prioritäten setzen. Unser Ziel sind Rahmenbe-
dingungen, in denen die Kirche mit ihrer Botschaft
klar erkennbar und handlungsfähig bleibt. Wir setzen
uns dafür ein, dass Missbrauch von Vertrauen und
Macht durch Prävention und strukturelle Maßnahmen
verhindert werden, und sorgen für eine angemessene
Aufarbeitung.
Die evangelische Kirche lässt sich in ihrem Leitungs-
handeln, ihren Strukturen und Reformen leiten von der
Einsicht in das, was der Bezeugung des Evangeliums
dient und was nicht (vgl. Barmer Theologische Erklä-
rung III).
Für ein Zusammenleben in Vielfalt ist es notwendig,
gemeinsam zu formulieren, was es heißt, auf der
Grundlage des Priestertums aller Getauften „Evange-
lisch Kirche zu gestalten“. Grundlage für alle Ent-
scheidungen bleiben Christusbindung, Geistverhei-
ßung und Liebesgebot, die wir in reformatorisch-pro-
testantischer Vielfalt des Leibes Christi leben. Wir
wollen sie aber in einem stärker erkennbaren Gemein-
schaftssinn umsetzen. Unsere Leitungskultur soll auf
allen Ebenen darauf ausgerichtet sein, gelingende Ge-
meinschaft in der Pluralität zu eröffnen. Dafür sind
diversitäts- und geschlechtssensible Rahmenbedin-
gungen, eine klare Rolle und definierte Aufgaben für
alle Verantwortlichen die zentrale Voraussetzung.
Die Herausforderung für kirchliche Leitung besteht
darin, ebenenübergreifend in der Vertikalen wie auch
horizontal im Zusammenwirken unterschiedlicher

Handlungsfelder und Akteure Abstimmung und Kon-
zentration zu ermöglichen. Eine innovationsorientier-
te, dynamische und verschlankte Organisationsstruk-
tur der Kirche stellt hohe Ansprüche an das gesamt-
kirchliche Leitungs- und Steuerungshandeln. In zu-
rückliegenden Wohlstandsphasen galt die Ausweitung
und Ausdifferenzierung der Angebote als sinnvolle
Strategie. Damit dies an sinnvollen Stellen weiterhin
möglich bleibt, wird insgesamt die Konzentration und
Profilierung kirchlichen Handelns umso dringlicher.
Interne Streitigkeiten, nebeneinander agierende und
selbstbezügliche Institutionen schwächen durch man-
gelnde Rückbindung an die Gemeinschaft der Kirche
die Erkennbarkeit des Evangeliums.
Zukünftig wird es noch wichtiger, dass Mitarbeitende
mit Leitungs- und Führungsaufgaben im Sinn gesamt-
kirchlicher Orientierung und christlicher Identitätsbil-
dung wirken. Die Leitungs- und Entscheidungskultur
im kirchlichen Raum darf den Maßstäben christlicher
Gemeinschaftsbildung nicht widersprechen. Ange-
sichts der Wucht der anstehenden Aufgaben können
Entscheidungen nicht dem Selbsterhaltungsinteresse
von Teilbereichen dienen. Transparenz, Partizipation,
Stellvertretung und gute Begleitung sind die Voraus-
setzung dafür, dass Beteiligte die Prozesse eines frei-
willigen Zusammengehens in größere Einheiten und
selbstgesteuerte Kooperationen mittragen und mitge-
stalten können. Die Verantwortlichen sollen sich dabei
Nachhaltigkeit und Qualitätssicherung zum Ziel set-
zen.
Leitungsgremien stehen vor der Aufgabe, Auswahl-
und Priorisierungsentscheidungen zu treffen. Hierfür
benötigen sie klare und empirisch gestützte Kriterien
sowie ein klares Bild vom Auftrag der Kirche. Der
Fokus von Entscheidungen kann nicht mehr den blo-
ßen Erhalt einer Stelle, eines Arbeitsbereichs oder ei-
ner Einrichtung betreffen. Wir müssen vielmehr zu-
kunfts- und aufgabenorientierte Lösungen suchen, die
auch das Bestehende hinterfragen.
Gefährdung durch Machtmissbrauch und körperliche
wie psychische Grenzüberschreitungen fordern kirch-
liche Leitung heraus. Die evangelische Kirche unter-
sucht die Ursachen von Übergriffen mit Hilfe externer
Expertise. Sie fördert Ansätze der Prävention und des
strukturellen Gewaltschutzes. Sie entwickelt klare
Standards in der Aufarbeitung von Grenzüberschrei-
tungen.

11. Strukturen
Wir bewegen uns. Die evangelische Kirche wird in
Zukunft organisatorisch weniger einer staatsanalogen
Behörde, sondern mehr einem innovationsorientierten
Unternehmen oder einer handlungsstarken zivilge-
sellschaftlichen Organisationen ähneln. Die Aufträge
für unsere Mitarbeitenden lassen Spielraum, auf
Trends zu reagieren. Kirchliche Orte ermöglichen Be-
gegnungen. Damit das funktioniert, arbeitet im Hin-
tergrund eine professionelle, agile und gut ausgestat-
tete Verwaltung, zunehmend nach EKD-weit abge-
stimmten Standards.
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Die evangelische Kirche in ihrem derzeitigen Erschei-
nungsbild lässt sich als „Hybrid“ aus Institution, Or-
ganisation und Bewegung beschreiben. Alle drei As-
pekte sind wichtig, damit die evangelische Kirche in
Übereinstimmung mit ihrer Botschaft und der jewei-
ligen Situation angemessen handelt: In ihrer institu-
tionellen Gestalt gewährleistet die Kirche, dass ihre
Angebote verlässlich sind. Hierfür braucht sie stabile
Ressourcen und eine gut funktionierende Verwaltung.
In ihrer organisatorischen Gestalt entwickelt die Kir-
che kommunikative Strategien und Beteiligungsmög-
lichkeiten, auch über ihre institutionellen Grenzen hin-
aus. Als Bewegung ist sie fähig zu schnellem, flexib-
lem Vorgehen.
Auch als Organisation und Institution wird die evan-
gelische Kirche wandlungsfähiger und risikobereiter
werden. Das muss sich auch in der Gestaltung ihrer
Rechtsordnung niederschlagen. Dabei können die tra-
ditionell stärkeren und wohlhabenderen evangeli-
schen Kirchen im Westen von der Minderheitensitua-
tion im Osten lernen: Kleinere Versammlungen um
Wort und Sakrament bedeuten weder Mut- noch Sinn-
losigkeit. Sie entlasten auch von erstarrten Routinen
und eröffnen die Chance, Neues auszuprobieren. Die
sozialen Ausdrucksformen in den vier Grundvollzü-
gen kirchlichen Handelns (martyria, leiturgia, koino-
nia und diakonia) werden vielfältiger. Parochiale und
überparochiale Strukturen werden sich verändern: An-
kerpunkt bleiben starke und ausstrahlungsfähige Ge-
meinden in verschiedenen Formen. Daneben treten
sorgfältig abgestimmte und leicht zugängliche Ange-
bote und Initiativen auf regionaler Ebene und im di-
gitalen Raum. Kleine, dezentral vernetzte Gruppen
werden mit ihren Aktivitäten herkömmliche Struktu-
ren und Begrenzungen aller Art kreativ infrage stellen.
Wir werden mutiger als bisher zwischen resonanzlo-
sem kirchlichem Handeln und Resonanzräumen un-
terscheiden müssen: Wo werden Herz und Seele be-
rührt? Wo wird die Präsenz unserer Botschaft in der
Gesellschaft spürbar? Und wo nicht? Es gilt, das eine
zu lassen, um das andere zu stärken. Ein zentrales Kri-
terium bei allen Entscheidungen ist, dass die nächste
Generation die Chance behält, angstfrei und voller
Zuversicht das Evangelium auch mit geringeren Res-
sourcen weiterzugeben.
Gute kirchliche Verwaltung bemisst sich daran, dass
Verantwortlichkeiten und Kompetenzen auf der Ebe-
ne der jeweils Handelnden angesiedelt sind. Sie arbei-
tet verlässlich und transparent, und sorgt für Struktu-
ren, die Machtmissbrauch verhindern und Geschlech-
tergerechtigkeit fördern. Kirchliche Verwaltungs-
strukturen halten Verantwortung, Zuständigkeit und
Kompetenz zusammen und ermöglichen ein transpa-
rentes und prozessorientiertes Verwaltungshandeln.
Die Zahl der Verwaltungsvorgänge und Genehmi-
gungsvorbehalte wird regelmäßig überprüft und wo
immer möglich reduziert; dafür soll es mehr Entschei-
dungsfreiräume geben. Wir wollen schnelle Abstim-
mungswege, flache Hierarchien und konzentrierte
Partizipationsformen ermöglichen. Kirchliche Lei-
tung handelt auf allen Ebenen viel koordinierter und

kooperationsbereiter. Kirche sorgt für Verlässlichkeit,
Partizipation und Solidarität im Blick auf Verpflich-
tungen und Aufgaben, die Kirchen als Träger von dia-
konischen und Bildungseinrichtungen in Ökumene,
Staat und Gesellschaft übernommen haben.

12. EKD und Landeskirchen
Wir alle sind EKD. Die Evangelische Kirche in
Deutschland ist als Gemeinschaft der Gliedkirchen
Kirche und wird in der Öffentlichkeit so wahrgenom-
men. Sie ist in Deutschland die Gemeinschaftsplatt-
form für alle, die sich zur evangelischen Kirche zäh-
len. Ihre Aufgabe ist nach innen die Stärkung und Ver-
tiefung der Gemeinschaft unter den Landeskirchen
und nach außen die gesamtkirchliche Vertretung auf
nationaler und internationaler Ebene. Sie kann für al-
le Mitgliedskirchen gemeinsam Verantwortung über-
nehmen. Anderes kann stellvertretend für alle von ein-
zelnen Landeskirchen getragen werden. Wichtig ist,
dass zukünftig dieselbe Aufgabe jeweils nur noch ein-
mal gemacht wird – und dafür gut.
Die evangelische Kirche steht vor einer doppelten He-
rausforderung. Wir werden flexibler und dynamischer
handeln und müssen gleichzeitig Aufgaben konzen-
trieren und für Profilbildung sorgen. Dieses Span-
nungsverhältnis gilt es immer wieder neu auszutarie-
ren.
Mit Blick auf das strukturelle Verhältnis zwischen der
EKD als Gemeinschaft der Gliedkirchen und einzel-
nen oder mehreren Gliedkirchen sind beide Pole zu
berücksichtigen. Das Verhältnis zwischen subsidiärer
Eigenverantwortung der Gliedkirchen, der Funktion
der gliedkirchlichen Zusammenschlüsse und der De-
legation von Aufgaben an die EKD soll nach dem
Prinzip „Stärken stärken“ ausgestaltet werden. Wir
wollen das Prinzip stellvertretenden Handelns stärken.
Besonders dringlich ist dies bei den Themen Mitglie-
derservice, Öffentlichkeitsarbeit und digitale Infra-
struktur. Wem konkrete Aufgaben übertragen sind, für
den müssen auch die notwendigen Ressourcen bereit-
stehen, und er muss die entsprechenden Kompetenzen
übertragen bekommen. Die EKD ist damit beauftragt,
für die Gemeinschaft der Gliedkirchen zu handeln.
Deswegen muss ihr Auftrag in Abstimmung mit den
Transformations- und Zukunftsprozessen der Landes-
kirchen und gliedkirchlicher Zusammenschlüsse im-
mer wieder neu ausgerichtet und justiert werden. An
diesem Prozess beteiligt sich die EKD auch initiierend
und vernetzend.
Die EKD übernimmt Funktionen, die den folgenden
Kriterien entsprechen:
a. Sie besitzen hohe Relevanz als Gemeinschaftsauf-
gabe für die Gliedkirchen;
b. sie dienen der Mitgliederbindung, denn diese Auf-
gabe wird auf überregionaler Ebene immer wichtiger;
c. sie schaffen Voraussetzungen dafür, dass die evan-
gelische Kirche öffentlich präsent ist.
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Vor diesem Hintergrund wollen wir Parallelstrukturen
zwischen EKD, gliedkirchlichen Zusammenschlüssen
und einzelnen Gliedkirchen sowie der Gliedkirchen
untereinander abbauen. Es geht nicht um mehr Zent-
ralismus, sondern um eine wechselseitige Stärkung.
Manche Aufgaben kann eine Gliedkirche nur in ihrem
eigenen Kontext erledigen. Die Gliedkirchen sind auf-
gefordert, mutig und vertrauensvoll Aufgaben, auf die
das nicht zutrifft, an gemeinsame Akteure zu delegie-
ren. Die EKD, aber auch einzelne Gliedkirchen kön-
nen solche Akteure sein. Unser Ziel ist, spezifische
Schwerpunkte und Kompetenzen in den Gliedkirchen
zu benennen. Voraussetzung, um die Synergieeffekte
zu nutzen, sind der Erfahrungsaustausch und die pro-
fessionelle Vernetzung zwischen den Gliedkirchen.
Hierfür bietet sich die EKD als Forum an.

Alle diese Zukunftsüberlegungen für die evangelische
Kirche sind von einem Grundgedanken getragen: Die
Kirche ist nie fertig, das Beste kommt noch. Damit
stehen wir in der Tradition der Reformation. Das
macht uns demütig – und zuversichtlich. Wichtiger als
alle Ziele, die wir uns für die Kirchenentwicklung set-
zen, ist, dass wir Gott vertrauen und aufgeschlossen
bleiben für das, was er zu uns sagt. Er wird dafür sor-
gen, dass seine Kirche einen guten Weg in die Zukunft
nimmt.

Nr. 114* – Kirchengesetz über die
Ordnung der Missionsarbeit

(Missionsarbeitsgesetz – MaG-EKD).
Vom 9. November 2020.

Die Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland
hat mit Zustimmung der Kirchenkonferenz aufgrund
des Artikels 10 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 16
Absatz 1 Satz 4 der Grundordnung der Evangelischen
Kirche in Deutschland das folgende Kirchengesetz
beschlossen:

§ 1
Die Evangelische Kirche in Deutschland und ihre
Gliedkirchen haben nach ihren Ordnungen die Auf-
gabe, für die missionarische Ausrichtung der kirchli-
chen Arbeit zu sorgen und die Zuordnung von Kirche
und Mission in ihrem Bereich sowie die Zusammen-
arbeit der regionalen Missionswerke und Missionsge-
sellschaften zu fördern. In Wahrnehmung dieser Auf-
gaben wirken sie mit anderen Kirchen zusammen.

§ 2
(1)  Die Evangelische Kirche in Deutschland nimmt
die Aufgabe der Äußeren Mission unter anderem
durch ihre Mitgliedschaft im Verein „Evangelische
Mission – Weltweit e.V.“ (im Weiteren: die EMW)
wahr.
(2)  Die EMW ist Wesens- und Lebensäußerung der
Kirche und dient der Verkündigung des Evangeliums
in Wort und Tat. Sie ist der Dachverband der in ihr

zusammengeschlossenen Missionswerke und zu-
gleich Fachverband für ökumenische Weltmission
und Missionstheologie ihrer Mitglieder. Als Dachver-
band stellt sie die Arbeit der Missionswerke nach au-
ßen dar und vertritt deren Interessen in den Bereichen
Weltmission und Ökumene innerkirchlich und gegen-
über Dritten. Als Fachverband bündelt sie die Kom-
petenz ihrer Mitglieder und ihrer Partner, fördert und
stärkt ihren Austausch untereinander und trägt zur
Qualifizierung missionstheologischer Arbeit und the-
ologischer Ausbildung weltweit bei.
(3)  Die Evangelische Kirche in Deutschland wirkt an
der Erfüllung der Aufgaben der EMW insbesondere
dadurch mit, dass sie mindestens eine Person als Mit-
glied des Vorstands benennt. In der Mitgliederver-
sammlung der EMW entfallen nicht weniger als 24%
der Gesamtstimmenzahl auf die Evangelische Kirche
in Deutschland.

§ 3
(1)  Dem Entwurf der Satzung der EMW wird in dem
in der Anlage wiedergegebenen Wortlaut zugestimmt.
(2)  Änderungen der Satzung der EMW bedürfen der
Zustimmung des Rates der Evangelischen Kirche in
Deutschland. Stimmt dieser nicht zu, so entscheidet
die Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland
mit Zustimmung der Kirchenkonferenz der Evangeli-
schen Kirche in Deutschland. Satzungsänderungen
sind im Amtsblatt der Evangelischen Kirche in
Deutschland zu veröffentlichen.
(3)  Der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland
sorgt dafür, dass die Synode, die Kirchenkonferenz
und die Gliedkirchen über die Aufgabenwahrneh-
mung der Missionsarbeit durch die EMW regelmäßig
unterrichtet werden.

§ 4
(1)  Dieses Kirchengesetz bedarf der Zustimmung der
Kirchenkonferenz mit einfacher Mehrheit.
(2)  Dieses Kirchengesetz tritt mit der Zustimmung der
Kirchenkonferenz in Kraft. Der Rat der Evangelischen
Kirche in Deutschland wird ermächtigt, den Zeitpunkt
des Inkrafttretens dieses Kirchengesetzes durch Ver-
ordnung festzustellen.
(3)  Mit Inkrafttreten dieses Kirchengesetzes tritt das
Kirchengesetz über die Ordnung der Missionsarbeit
vom 6. November 1975 (ABl. EKD 1975 S. 719) außer
Kraft.
(4)  Soweit in weitergeltenden Vorschriften auf das
Evangelische Missionswerk e.V. Bezug genommen
wird, treten die Regelungen dieses Kirchengesetzes an
diese Stelle.
H a n n o v e r, den 9. November 2020

Präses der Synode
der Evangelische Kirche in Deutschland

Dr. Irmgard S c h w a e t z e r
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Anlage zu § 3 Absatz 1: Satzungsentwurf

„Evangelische Mission – Weltweit
Dach- und Fachverband von Kirchen und

Werken in Deutschland“

Satzung

Präambel
Die „Evangelische Mission – Weltweit“ (EMW) ist
eine Gemeinschaft von evangelischen Kirchen, Wer-
ken und Verbänden in Mission und Ökumene. Sie
gründet sich auf das in der Heiligen Schrift bezeugte
Evangelium von Jesus Christus. Als dessen Mitte wird
in aller Welt die in Christus offenbar gewordene, zu
ihrem Heil geschehene, liebevolle, versöhnende und
verwandelnde Mission des Dreieinigen Gottes be-
zeugt, die allen Menschen gilt. In der Vielfalt ihrer
Traditionen sind die Mitglieder der EMW und ihre
Partner in der weltweiten ökumenischen Gemein-
schaft gemeinsam berufen zur Teilnahme an Gottes
Mission in Wort und Tat. Sie achten und respektieren
den Beitrag der anderen, die durch ihre unterschiedli-
chen Zugangsweisen in die eine Nachfolge Jesu Chris-
ti einladen. In dieser Gemeinschaft versöhnter Ver-
schiedenheit fördert die EMW die Einheit der Kirche
durch das Engagement für Ökumene und Mission in
der Einen Welt. Darin steht die EMW in der Tradition
des „Deutschen Evangelischen Missionsbunds“ von
1885, des aus dem Kirchenkampf hervorgegangenen
„Deutschen Evangelischen Missionstags“ von 1933,
sowie schließlich der 1964 gegründeten „Arbeitsge-
meinschaft Evangelischer Missionen in der DDR“ und
des 1975 gegründeten „Evangelischen Missionswerks
in Deutschland“ im Bereich der Bundesrepublik
Deutschland und Berlin-West. Nach dem Geschenk
der deutschen Wiedervereinigung haben sich diese
beiden – durch Beschluss der Mitgliederversammlun-
gen vom 12. Dezember 1990 in Berlin und vom 25.
September 1991 in Hohenwart – zum gemeinsamen
„Evangelischen Missionswerk in Deutschland“ zu-
sammengeschlossen.
Auf der Grundlage eines ausführlichen Konsultations-
prozesses 2017-2020 haben die Mitglieder eine zu-
kunftsorientierte Neuausrichtung der Arbeit beschlos-
sen und sich zum Abschluss des Prozesses die folgen-
de Satzung gegeben:

I. Vereinsartikel

§ 1
Name und Sitz

(1)  Der Verein trägt den Namen „Evangelische Mis-
sion – Weltweit e.V.“ (im Folgenden: „EMW“).
(2)  Die EMW hat ihren Sitz in der Freien und Hanse-
stadt Hamburg, wo sie in das Vereinsregister einge-
tragen ist.

§ 2
Vereinszweck

(1)  Zweck der EMW ist die Förderung und Unterstüt-
zung der Wissenschaft, der Bildung und kirchlicher
Zwecke, einschließlich der ökumenischen Zusam-
menarbeit ihrer Mitglieder zu Weltmission und Mis-
sionstheologie.
(2)  Der Satzungszweck wird insbesondere verwirk-
licht, indem die EMW
- ihre Mitglieder zu diesen Themen vernetzt, beglei-

tet, unterstützt und berät,
- die missionstheologische Arbeit ihrer Mitglieder

und ihrer internationalen Partner reflektiert, bündelt,
fördert und nach außen sichtbar macht.

§ 3
Gemeinnützigkeit

(1)  Die EMW verfolgt ausschließlich und unmittelbar
gemeinnützige, kirchliche Zwecke im Sinne des Ab-
schnitts „Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgaben-
ordnung in der jeweils gültigen Fassung oder entspre-
chender Nachfolgeregelungen.
(2)  Die EMW ist selbstlos tätig; sie verfolgt nicht in
erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.
(3)  Mittel der EMW dürfen nur für die satzungsmä-
ßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder er-
halten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.
(4)  Bei Wegfall der steuerbegünstigten Zwecke bzw.
dem dauerhaften Verlust der Gemeinnützigkeit ist
§ 25 Absatz 3 entsprechend anzuwenden.
(5)  Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem
Zweck der EMW fremd sind, oder durch unverhält-
nismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

II. Grundartikel

§ 4
Selbstverständnis und Verhältnis zu ihren

Mitgliedern
(1)  Die EMW ist Wesens- und Lebensäußerung der
Kirche und dient der Verkündigung des Evangeliums
in Wort und Tat.
(2)  Die EMW ist der Dachverband der in ihr zusam-
mengeschlossenen evangelischen Missionswerke und
zugleich Fachverband für ökumenische Weltmission
und Missionstheologie ihrer Mitglieder.
(3)  Die EMW nimmt „Gemeinschaftsaufgaben“ für
alle ihre Mitglieder wahr und bietet eine Struktur, in
der ihre Mitglieder „gemeinsame Aufgaben“ identifi-
zieren, beraten und wahrnehmen können. Näheres re-
gelt § 17 dieser Satzung.

§ 5
Aufgaben

(1)  Als Dachverband stellt die EMW die Arbeit der
Missionswerke nach außen dar und vertritt deren In-
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teressen in den Bereichen Weltmission und Ökumene
innerkirchlich und gegenüber Dritten. Sie
a) vertritt Themen und Interessen der Missionswerke

gegenüber den Kirchen und anderen kirchlichen
Werken und Einrichtungen;

b) pflegt mit solchen nationalen, regionalen oder glo-
balen ökumenischen Organisationen Kontakte,
die für die Arbeit der Missionswerke von beson-
derer Bedeutung sind;

c) vertritt die Missionswerke in solchen nationalen,
regionalen oder globalen ökumenischen Organi-
sationen, in denen diese Vertretung besser durch
den Dachverband wahrgenommen werden kann;

d) vertritt Themen und Interessen der Missionswerke
gegenüber Staat, Zivilgesellschaft und Öffentlich-
keit;

e) erbringt Dienstleistungen für die Missionswerke,
z.B. internationale Finanztransfers und Koordina-
tion gemeinsamer Aufgaben u.ä.;

f) gibt Publikationen der Öffentlichkeitsarbeit he-
raus, die Querschnittsthemen der Arbeit der Mis-
sionswerke aufnehmen und deren Beiträge he-
rausstellen.

(2)  Als Fachverband bündelt die EMW die Kompe-
tenz ihrer Mitglieder und ihrer Partner, fördert und
stärkt ihren Austausch untereinander und trägt zur
Qualifizierung missionstheologischer Arbeit und the-
ologischer Ausbildung weltweit bei. Sie
a) verbessert die innerprotestantische Abstimmung

in den Themenbereichen Ökumene, Weltmission
und Missionstheologie in Deutschland und sucht
nach Möglichkeiten gemeinsamen Sprechens und
Handelns;

b) bildet regionale und thematische Foren und Fach-
gruppen und begleitet sie geschäftsführend;

c) stellt Kompetenzen bereit und bündelt sie, um den
Mitgliedern bei der Erfüllung ihrer jeweiligen und
gemeinsamen Aufgaben und Aufträge zu dienen;

d) pflegt eine enge Zusammenarbeit mit der „Missi-
onsakademie an der Universität Hamburg“ und
vergleichbaren akademischen Einrichtungen;

e) schafft als Verein, mit seinen Mitgliedern und in
Kooperation mit Dritten Foren für den internatio-
nalen Austausch zu Ökumene, Weltmission, Mis-
sionstheologie und den Beiträgen religiöser Ak-
teure zu entwicklungspolitischen Fragestellun-
gen;

f) befördert den Austausch und die Kooperation mit
Organisationen, die in den gleichen Arbeitsfel-
dern tätig, aber nicht Mitglieder der EMW sind;

g) stellt globale und regionale Instrumente zur in-
haltlichen und finanziellen Förderung ihrer Ver-
einszwecke durch regionale und globale ökume-
nische Institutionen, insbesondere im Bereich der
theologischen Ausbildung und ihrer ökumeni-
schen und missionstheologischen Ausrichtung so-
wie der Weltbibelhilfe bereit;

h) gibt thematische Fachpublikationen heraus, die
relevante Themen und Entwicklungen in den
Schwerpunktarbeitsbereichen der EMW und ihrer
Mitglieder aufgreifen und den Fachdiskurs voran-
bringen.

III. Mitgliedschaft

§ 6
Kriterien für die Mitgliedschaft

(1)  Mitglied der EMW können solche juristische Per-
sonen werden, die
- einen Sitz in der Bundesrepublik Deutschland haben

und
- selbst der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen

(ACK) in Deutschland oder einer entsprechenden
Nachfolgeorganisation angehören oder als selbstän-
diges Werk mit einem Mitglied der ACK verbunden
sind,

- die die theologischen Grundlagen anerkennen, die
in der Präambel dieser Satzung niedergelegt sind,
und

- an deren eigenen Aufgabenfeldern und Tätigkeiten
die Zwecke nach § 2 dieser Satzung einen wesent-
lichen Anteil haben.

(2)  Über die Zulassung ausländischer juristischer Per-
sonen, die die Mitgliedschaftskriterien im Übrigen er-
füllen, entscheidet die Mitgliederversammlung mit
Zweidrittelmehrheit.

§ 7
Erwerb und Verlust der Mitgliedschaft

(1)  Über die Aufnahme entscheidet auf Antrag des
Vorstandes die Mitgliederversammlung mit einfacher
Mehrheit.
(2)  Die Mitgliedschaft endet
a) durch Austritt;
b) bei Auflösung;
c) durch Ausschluss;
d) durch Streichung aus der Mitgliederliste.
(3)  Der Austritt ist nur zum Ende eines Kalenderjahres
mit einer Austrittsfrist von neun (9) Monaten, also mit
Kündigung spätestens am 31. März des betreffenden
Jahres, möglich. Er muss schriftlich gegenüber dem
Vorstand erklärt werden und bedarf der Eingangsbe-
stätigung.
(4)  Erfolgt die Auflösung eines Mitglieds durch Zu-
sammenschluss mit einer anderen juristischen Person,
kann die Mitgliedschaft auf die aus dem Zusammen-
schluss hervorgehende juristische Person übergehen,
wenn die Aufnahmekriterien auch von dieser erfüllt
werden. Über die Übertragung der Mitgliedschaft ent-
scheidet der Vorstand auf Antrag mit einfacher Mehr-
heit.
(5)  Über den Ausschluss eines Mitglieds entscheidet
auf Antrag des Vorstands die Mitgliederversammlung
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mit einer Dreiviertelmehrheit. Der Ausschluss setzt
voraus,
- dass das Mitglied die Aufnahmekriterien nicht mehr

erfüllt, oder
- dass durch sein Verhalten die Gefahr besteht, dass

das äußere Ansehen der EMW Schaden nimmt. In
diesem Fall muss der Vorstand zunächst die Aus-
setzung der Mitgliedschaftsrechte als milderes Mit-
tel erwogen haben.

Dem Mitglied muss vor der Beschlussfassung die
Möglichkeit der Stellungnahme gegeben werden.
(6)  Über die Streichung aus der Mitgliederliste kann
der Vorstand mit Dreiviertelmehrheit entscheiden,
wenn das Mitglied die Zahlung des Mitgliedsbeitrags
über mindestens drei Geschäftsjahre nicht erfüllt hat.
Bei kürzeren Säumniszeiträumen muss der Vorstand
zunächst die Aussetzung der Mitgliedschaftsrechte als
milderes Mittel heranziehen; ohne vorherige Ausset-
zung der Mitgliedschaftsrechte ist die Beschlussfas-
sung über die Streichung unzulässig. Ihr muss eine
Mahnung mit dreimonatiger Säumnisfrist vorausge-
hen. Die Mahnung bedarf der Schriftform und muss
einen Hinweis auf die bevorstehende Streichung aus
der Mitgliederliste enthalten. Gegen die Streichung ist
Widerspruch an die Mitgliederversammlung möglich.
Die Mitgliederversammlung kann den Beschluss der
Streichung mit einer Zweidrittelmehrheit aufheben.
Bis zur Entscheidung der Mitgliederversammlung ru-
hen die Rechte des Mitglieds.
(7)  Der Verlust der Mitgliedschaft begründet keine
Ansprüche auf Entschädigung oder auf Anteile aus
dem Vereinsvermögen.

§ 8
Rechte und Pflichten der Mitglieder

(1)  Jedes Mitglied hat das Recht,
- die Angebote der EMW im Rahmen der „Gemein-

schaftsaufgaben“ zu nutzen;
- sich an den Angeboten der EMW im Rahmen der

„gemeinsamen Aufgaben“ zu beteiligen;
- sich jederzeit mit Vorschlägen und Anträgen an die

Organe und Gremien der EMW zu wenden und
- sich – unbeschadet des Vorbehalts der Wahl oder

Berufung – in den Organen und Gremien der EMW
einzubringen.

(2)  Jedes Mitglied hat die Pflicht,
- den satzungsgemäß festgesetzten Mitgliedsbeitrag

regelmäßig und fristgemäß zu entrichten, soweit
diese Satzung im Einzelfall keine abweichende
Form der Zuwendung vorsieht;

- die satzungsgemäß gefassten Beschlüsse der Ver-
einsorgane zu respektieren;

- angemessen zur positiven öffentlichen Wahrneh-
mung der EMW und ihrer Tätigkeiten beizutragen.

(3)  Verletzt ein Mitglied seine Pflichten nach Absatz
2 erheblich und dauerhaft, kann der Vorstand die Aus-
übung seiner Mitgliedschaftsrechte mit Dreiviertel-

mehrheit ganz oder teilweise aussetzen. Dem Mitglied
muss vor der Beschlussfassung die Möglichkeit der
Stellungnahme gegeben werden. Gegen die Ausset-
zung ist Widerspruch an die Mitgliederversammlung
möglich. Die Mitgliederversammlung kann den Vor-
standsbeschluss mit einer Zweidrittelmehrheit aufhe-
ben. Bis zur Entscheidung der Mitgliederversamm-
lung ruhen die Rechte des Mitglieds.

§ 9
Assoziierte Organisationen

(1)  Kirchen und Einrichtungen, die die Kriterien der
Mitgliedschaft im Wesentlichen erfüllen, aber keine
Vollmitgliedschaft anstreben, können den Status einer
„Assoziierten Organisation“ erlangen. Über den Ab-
schluss einer entsprechenden Vereinbarung entschei-
det auf Antrag des Vorstandes die Mitgliederver-
sammlung mit einfacher Mehrheit. Die Vereinbarung
regelt insbesondere, wie die Assoziierte Organisation
zur Arbeit der EMW beiträgt und welche Leistungen
sie abrufen kann.
(2)  Assoziierte Organisationen können einen Vertre-
ter/eine Vertreterin in die Mitgliederversammlung
entsenden, der/die an deren Sitzungen mit Rederecht
teilnimmt, soweit die Geschäftsordnung der Mitglie-
derversammlung nichts anderes bestimmt.

IV. Organe

§ 10
Struktur

Die Organe der EMW sind
- die Mitgliederversammlung;
- der Vorstand;
- der Direktor/die Direktorin.

§ 11
Zusammensetzung der Mitgliederversammlung

(1)  Der Mitgliederversammlung gehören alle Mitglie-
der des Vereins an; sie bildet sein höchstes beschluss-
fassendes Organ.
(2)  Jedem Mitglied kommt eine bestimmte Anzahl
von Stimmen gemäß Absatz 5 zu. Die Stimmrechte
werden durch Delegierte wahrgenommen, die vom
Mitglied der EMW gegenüber schriftlich anzeigt wer-
den. Für jeden Delegierten/ jede Delegierte soll ein
Stellvertreter/eine Stellvertreterin benannt werden.
Nehmen weniger Delegierte an der Mitgliederver-
sammlung teil, als einem Mitglied Stimmrechte zu-
stehen, kann das Mitglied deren Stimmrecht auf einen
oder mehrere seiner anwesenden Delegierten übertra-
gen. Dies ist dem oder der Vorsitzenden des Vorstands
vor Sitzungsbeginn schriftlich anzuzeigen.
(3)  Ein Mitglied, das aus wichtigem Grund verhindert
ist, an der Mitgliederversammlung teilzunehmen,
kann seine Stimmrechte einem anderen Mitglied über-
tragen. Dies ist dem oder der Vorsitzenden des Vor-
stands vor Sitzungsbeginn schriftlich anzuzeigen.
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Kein Mitglied kann mehr Stimmen als seine eigenen
und die eines weiteren Mitglieds auf sich vereinen.
(4)  Delegierte werden für sechs Jahre in die Mitglie-
derversammlung entsandt; eine erneute Entsendung
ist möglich. Die Amtszeit endet vorzeitig durch den
Tod und wenn
a) Delegierte ihr Amt niederlegen,
b) das Mitglied einen Wechsel aus anderem Grund

anzeigt.
(5)  Jedes Mitglied hat mindestens eine, höchstens
zehn Stimmen. Die Anzahl der Stimmen berechnet
sich nach der Höhe des festgesetzten Mitgliedsbei-
trags gemäß § 22, wobei nicht weniger als 24% der
Gesamtstimmenzahl auf die Evangelische Kirche in
Deutschland entfallen. Näheres regelt die Geschäfts-
ordnung der Mitgliederversammlung.

§ 12
Arbeitsweise und Aufgaben der

Mitgliederversammlung
(1)  Die Mitgliederversammlung soll in der zweiten
Hälfte eines jeden Jahres zu ihrer ordentlichen Sitzung
zusammentreten. Die Einberufung erfolgt mindestens
zwei Monate vor dem Termin durch schriftliche Ein-
ladung unter Mitteilung der Tagesordnung durch den
Vorsitzenden bzw. die Vorsitzende des Vorstands
oder seine/ihre Stellvertretung.
(2)  Auf Antrag von zwei Dritteln des Vorstands oder
eines Viertels der Mitglieder der EMW muss der oder
die Vorsitzende die Mitgliederversammlung zusätz-
lich zu einer außerordentlichen Sitzung einberufen.
Der Antrag ist zu begründen.
(3)  Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig,
wenn mehr als die Hälfte der Delegierten anwesend
ist. Übertragene Stimmen gelten als anwesende Dele-
gierte. Soweit durch Gesetz oder diese Satzung nichts
anderes bestimmt ist, fasst sie ihre Beschlüsse mit
Mehrheit der anwesenden Delegierten. Bei Stimmen-
gleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt. Näheres regelt
die Geschäftsordnung der Mitgliederversammlung.
(4)  Die Mitgliederversammlung übt die Befugnisse
aus, die ihr kraft Gesetzes oder durch diese Satzung
übertragen sind. Insbesondere
- legt sie die Leitlinien und Schwerpunkte der Arbeit

der EMW fest und beschließt über die „Gemein-
schaftsaufgaben“;

- berät sie über den Geschäftsbericht des Vorstands;
- bestellt sie – soweit erforderlich und unbeschadet

der Rechte des Oberrechnungsamtes der EKD ge-
mäß § 20 Absatz 2 dieser Satzung – Kassen- oder
Wirtschaftsprüfer;

- nimmt sie auf der Grundlage des Rechnungsprü-
fungsberichts der Kassen- oder Wirtschaftsprüfer
den Jahresabschluss des vorhergehenden Geschäfts-
jahres entgegen und entscheidet über die Entlastung
des Vorstands;

- stellt sie den Haushalt für das kommende Geschäfts-
jahr auf;

- entscheidet sie über Anträge und Beschlussvorlagen
des Vorstands und der Mitglieder;

- setzt sie auf Vorschlag des Vorstands Ausschüsse
und sonstige Gremien ein;

- gibt sie sich eine Geschäftsordnung;
- erlässt sie eine Rahmen-Geschäftsordnung für die

EMW.
(5)  In der Geschäftsordnung der Mitgliederversamm-
lung sind insbesondere
- die Modalitäten der Einberufung, Leitung und Pro-

tokollierung der Sitzungen,
- das Antragsverfahren,
- die Wahlordnung für den Vorstand sowie
- die Wahl- bzw. Berufungsordnungen für Ausschüs-

se und sonstige Gremien der EMW zu regeln.
(6)  In der Rahmen-Geschäftsordnung der EMW sind
insbesondere Regelungen für
- gemeinsame Bestimmungen zu Beschlussfähigkeit,

Abstimmungen und anderen geschäftsordnungsty-
pischen Regelungsfeldern für die satzungsmäßigen
Organe der EMW sowie ihre Ausschüsse und sons-
tigen Gremien;

- die Beteiligung der Mitglieder der EMW an deren
Arbeit durch Ausschüsse und sonstige Gremien
nach § 17 Absatz 4 dieser Satzung;

- deren Zusammensetzung, Aufgaben, Zuständigkei-
ten und Pflichten;

- die Übernahme von Gesetzen, Verwaltungs- und
Verfahrensvorschriften der Evangelischen Kirche in
Deutschland im Bereich der EMW;

- die Leitlinien und Verfahren für die finanzielle För-
derung Dritter zur Erfüllung der satzungsgemäßen
Ziele des Vereins sowie

- Leitlinien für die Arbeit des Direktors/der Direkto-
rin und der Geschäftsstelle zu treffen.

(7)  Die Mitgliederversammlung tagt in geschlossener
Sitzung. Auf Einladung des Vorstands können Gäste
mit und ohne Rederecht an der Mitgliederversamm-
lung teilnehmen. Näheres regelt die Geschäftsordnung
der Mitgliederversammlung.

§ 13
Zusammensetzung des Vorstands

(1)  Dem Vorstand gehören 15 Personen an, von denen
eine durch die Evangelische Kirche in Deutschland
benannt wird. Die übrigen 14 Vorstandsmitglieder
werden durch die Mitgliederversammlung aus den
Reihen aller ihrer Mitglieder gewählt, wobei drei Vor-
standsmitglieder aus den Reihen der anderen Kirchen
gewählt werden müssen. Regionale Missionswerke
sowie die Arbeitsgemeinschaft Missionarische Diens-
te sollen im Vorstand vertreten sein.
(2)  Unbeschadet der Regelungen aus Absatz 1 gelten
die Kandidatinnen und Kandidaten als gewählt, auf die
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die meisten Stimmen entfallen. Bei Stimmengleich-
heit auf dem letzten zu vergebenden Platz ist eine
Stichwahl erforderlich. Näheres regelt die Geschäfts-
ordnung der Mitgliederversammlung.
(3)  Die Amtsdauer des Vorstands beträgt sechs Jahre.
Der Vorstand bleibt bis zur Neuwahl im Amt. Die
Wiederwahl eines Mitglieds ist unter Beachtung der
Repräsentativität des Vorstands nach Absatz 1 zuläs-
sig. Endet die Amtszeit eines Mitglieds vorzeitig,
wählt die Mitgliederversammlung ein neues Mitglied
für den Rest der laufenden Amtszeit.
(4)  Die Amtszeit endet, wenn
a) Vorstandsmitglieder ihr Amt niederlegen oder
b) nicht mehr die Aufgaben wahrnehmen, die Anlass

zu ihrer Wahl gegeben haben.
(5)  Der Vorstand wählt aus seiner Mitte eine/n Vor-
sitzende/n und eine Stellvertretung für den Vorsitz.
Die Wahl erfolgt jeweils für die verbleibende Amtszeit
der betreffenden Vorstände. Die Wiederwahl ist zu-
lässig. Abberufung und Neuwahl sind jederzeit mög-
lich.

§ 14
Arbeitsweise und Aufgaben des Vorstands

(1)  Der Vorstand tagt mindestens drei (3) Mal pro
Jahr. Die Einberufung erfolgt mindestens einen Monat
vor dem Termin durch schriftliche Einladung unter
Mitteilung der Tagesordnung durch seinen Vorsitzen-
den bzw. seine Vorsitzende oder seine/ihre Stellver-
tretung.
(2)  Auf begründeten Antrag der Hälfte seiner Mit-
glieder oder eines Viertels der Mitglieder der EMW
muss der oder die Vorsitzende den Vorstand zusätzlich
zu einer außerordentlichen Sitzung einberufen. Der
Antrag muss begründet werden.
(3)  Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mehr als
die Hälfte seiner Mitglieder anwesend ist. Soweit
durch Gesetz oder diese Satzung nichts anderes be-
stimmt ist, fasst er seine Beschlüsse mit Mehrheit der
anwesenden Mitglieder. Bei Stimmengleichheit gilt
ein Antrag als abgelehnt. Näheres regelt die Ge-
schäftsordnung des Vorstands.
(4)  Der Vorstand übt alle Befugnisse aus, die nicht
kraft Gesetzes oder durch diese Satzung einem ande-
ren Organ des Vereins übertragen sind. Insbesondere
- legt er die Ziele und Arbeitspläne der EMW im Rah-

men der von der Mitgliederversammlung aufgestell-
ten Leitlinien und Schwerpunkte fest;

- bereitet er die Sitzungen der Mitgliederversamm-
lung vor und nach;

- legt er der Mitgliederversammlung Vorschläge zur
Einrichtung von Ausschüssen und sonstigen Gremi-
en zur Unterstützung der Arbeit der EMW und ihrer
Organe vor;

- legt er der Mitgliederversammlung einen Geschäfts-
bericht vor;

- legt er der Mitgliederversammlung den Bericht der
Kassen- oder Wirtschaftsprüfer und die Beschluss-
vorlage über den Haushalt des Folgejahres sowie al-
le anderen von Gesetzes oder Satzung wegen erfor-
derlichen Beschlussvorlagen vor;

- übt er die Dienst- und Fachaufsicht über den Direk-
tor/die Direktorin aus, erteilt ihm/ihr Entlastung für
seine/ihre Geschäftsführung und kontrolliert die Ar-
beit der Geschäftsstelle;

- beschließt er über die Begründung und Beendigung
der Beschäftigungsverhältnisse des Direktors/der
Direktorin sowie der Referentinnen und Referenten
der EMW;

- beschließt er die Geschäftsordnung für die Ge-
schäftsstelle der EMW.

(5)  In der Geschäftsordnung des Vorstands sind ins-
besondere
- die Modalitäten der Einberufung, Leitung und Pro-

tokollierung der Sitzungen des Vorstands,
- das Antragsverfahren im Vorstand sowie gegebe-

nenfalls
- Verfahren für die Durchführung von Aufgaben, die

dem Vorstand durch die Rahmen-Geschäftsordnung
der EMW übertragen werden,

zu regeln.
(6)  Der Vorstand tagt in geschlossener Sitzung. Auf
Einladung des oder der Vorsitzenden können Gäste
mit und ohne Rederecht an den Sitzungen teilnehmen.
Die Referentinnen und Referenten der Geschäftsstelle
sollen regelmäßig zu den Themen hinzugezogen wer-
den, die ihren Arbeitsbereich oder arbeitsbereichs-
übergreifende Themen betreffen. Näheres regelt die
Geschäftsordnung des Vorstands.

§ 15
Direktor/Direktorin

(1)  Dem Direktor/der Direktorin obliegt als Besonde-
rem Vertreter gemäß § 30 BGB die Geschäftsführung
des Vereins und die Leitung der Geschäftsstelle.
(2)  Sofern diese Organe für einzelne Tagesordnungs-
punkte nichts anderes beschließen, nimmt der Direk-
tor/die Direktorin an den Sitzungen des Vorstands und
der Mitgliederversammlung mit beratender Stimme
teil.
(3)  Der Vorstand bestellt aus den Reihen der Refe-
rentinnen und Referenten der Geschäftsstelle eine
stellvertretende Direktorin/einen stellvertreten Direk-
tor, die oder der den Direktor/die Direktorin im Falle
von Abwesenheit oder Unerreichbarkeit vertritt.
(4)  Zu den Aufgaben des Direktors/der Direktorin ge-
hört insbesondere,
- die Dienstaufsicht über alle Mitarbeitenden und die

Fachaufsicht über die Referentinnen und Referenten
der Geschäftsstelle auszuüben;

- im Rahmen des Haushalts Beschäftigungsverhält-
nisse der Mitarbeitenden der Geschäftsstelle, die

268   Amtsblatt der Evangelischen Kirche in Deutschland Nr. 12/20



nicht vom Vorstand angestellt werden müssen, zu
begründen und zu beenden;

- den oder die Vorsitzende des Vorstands mit allen
Informationen und Materialien zu versorgen, die zur
Vor- und Nachbereitung der Sitzungen von Vor-
stand und Mitgliederversammlung nötig oder hilf-
reich sind;

- die EMW, ihre Themen, Anliegen und Aktivitäten
gegenüber ihren Mitgliedern und der Öffentlichkeit
zu vertreten.

V. Arbeitsweise

§ 16
Geschäftsstelle

(1)  Die EMW unterhält an ihrem Sitz eine Geschäfts-
stelle, in der Verwaltung und Fachreferate die Organe
des Vereins bei ihrer Arbeit unterstützen und der Um-
setzung der Ziele und Aufgaben des Vereins dienen.
Ihre Organisation und Ausstattung orientiert sich an
den von der Mitgliederversammlung festgelegten
Leitlinien und Schwerpunkten.
(2)  Die Referentinnen und Referenten der Geschäfts-
stelle bilden ein Kollegium, das den Direktor/die Di-
rektorin in seiner/ihrer Amtsführung berät und unter-
stützt. Es kann aus seiner Mitte einen Geschäftsfüh-
renden Ausschuss bilden, der diese Aufgabe zwischen
den Kollegiums-Sitzungen wahrnimmt. Näheres re-
gelt die Geschäftsordnung für die Geschäftsstelle.
(3)  Der Direktor/die Direktorin und die Referentinnen
und Referenten sollen in einem Dienstverhältnis zu
einem der Mitglieder der EMW oder zu einer Glied-
kirche der Evangelischen Kirche in Deutschland ste-
hen und für eine zeitlich begrenzte Amtsdauer für den
Dienst in der Geschäftsstelle freigestellt werden. Die
Modalitäten sind in einem Vertrag mit dem Mitglied
oder der Kirche festzuhalten. Über Ausnahmen ent-
scheidet der Vorstand.

§ 17
Formen der Zusammenarbeit

(1)  Die EMW erfüllt ihre Ziele und Aufgaben in enger
Abstimmung mit ihren Mitgliedern. Bei der Wahr-
nehmung von Aufgaben unterscheidet es zwischen
zwei Grundformen der Zusammenarbeit.
a) „Gemeinschaftsaufgaben“ sind solche, die inner-

halb des Aufgabenbereichs der Geschäftsstelle
liegen und an deren Bearbeitung die EMW und
ihre Mitglieder ein gemeinschaftliches Interesse
haben.

b) „Gemeinsame Aufgaben“ sind solche, die über
den Aufgabenbereich der Geschäftsstelle hinaus-
gehen oder nur Teile davon berühren, an deren
gemeinsamer Bearbeitung aber eine erhebliche
Anzahl von Mitgliedern ein Interesse hat.

(2)  „Gemeinschaftsaufgaben“ werden gemäß § 12
Absatz 4 von der Mitgliederversammlung festgelegt
und von den Organen und Gremien des Vereins im
Auftrag aller seiner Mitglieder bearbeitet. Für ihre

Wahrnehmung bestehen Zuständigkeiten bei den Re-
ferentinnen und Referenten der Geschäftsstelle, ihre
Finanzierung erfolgt aus dem Haushalt. Welche Auf-
gaben als Gemeinschaftsaufgaben wahrgenommen
werden, legt die Mitgliederversammlung fest.
(3)  „Gemeinsame Aufgaben“ werden durch Abstim-
mung unter den Mitgliedern ermittelt. Die EMW stellt
die Infrastruktur für die Zusammenarbeit der interes-
sierten Mitglieder; darüber hinausgehender Finanzbe-
darf ist durch Umlage der Beteiligten zu decken. Hie-
rüber ist Einvernehmen durch schriftliche Vereinba-
rung herzustellen.
(4)  Um eine hohe Beteiligung ihrer Mitglieder an ihrer
Arbeit sicherzustellen und ihren Aufgaben der Bün-
delung von Kompetenzen und des fachlichen Aus-
tauschs gerecht zu werden, richtet die EMW Runden,
die der Vernetzung und Koordination dienen, Aus-
schüsse, Foren und Arbeitsgruppen für zeitlich be-
grenzte Aufgaben u.ä. ein. Näheres regelt die Rahmen-
Geschäftsordnung.

§ 18
Subsidiarität

(1)  Das Handeln der EMW ist grundsätzlich vom
Handeln ihrer Mitglieder im Rahmen des Mandats des
Vereins abgeleitet und auf dieses bezogen.
(2)  In der internationalen ökumenischen Partner-
schaftsarbeit wird die EMW dort tätig, wo ihre Akti-
vitäten das Handeln ihrer Mitglieder unterstützen und
begleiten. Insbesondere
a) handelt sie im Namen und Auftrag ihrer Mitglie-

der, wo durch die Wahrnehmung der Aufgaben
durch die EMW ein erheblicher Mehrwert gegen-
über dem einzelnen Handeln ihrer Mitglieder ge-
geben ist. Dies gilt vor allem für die Kontakte zu
nationalen und regionalen kirchlichen Dachorga-
nisationen, internationalen ökumenischen Orga-
nisationen und solchen Einrichtungen, die der
theologischen und ökumenischen Ausbildung und
missionstheologischen Forschung dienen.

b) übernimmt sie nur Aufgaben, die einen Bezug
zum Handeln ihrer Mitglieder und deren interna-
tionaler Partner aufweisen.

(3)  Bestehen in einzelnen internationalen Partnerbe-
ziehungen konkurrierende Vertretungsansprüche der
EMW und einzelner Mitglieder, soll die Vertretung
grundsätzlich vorrangig durch Mandatierung der be-
treffenden Mitglieder durch die Mitgliederversamm-
lung wahrgenommen werden. Die so Mandatierten
sind gegenüber der EMW und ihren Mitgliedern be-
richtspflichtig.
(4)  Einzelne Mitglieder können in Vertretung der
EMW und im Interesse der anderen Mitglieder auch
sonstige Aufgaben für die EMW übernehmen, wenn
sie diese aufgrund objektiver Kriterien besser erfüllen
können als die EMW selbst. Das Mandat hierzu erteilt
der Vorstand.
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§ 19
Vertretung im Rechtsverkehr

(1)  Gerichtlich und außergerichtlich wird der Verein
durch
a) den oder die Vorsitzende/n des Vorstands und sei-

ne/ihre Stellvertretung oder
b) den oder die Vorsitzende/n des Vorstands oder

seine/ihre Stellvertretung und den Direktor/die
Direktorin oder dessen/deren Stellvertretung ge-
meinsam handelnd vertreten.

(2)  Ist im Falle besonderer Dringlichkeit der oder die
Vorsitzende oder seine/ihre Stellvertretung hand-
lungsunfähig oder handlungsunwillig oder nicht zu
erreichen, kann der Vorstand durch Umlaufbeschluss
einer anderen zweiten Person aus seinen Reihen Voll-
macht zur gerichtlichen Vertretung erteilen.
(3)  Im außergerichtlichen Rechtsverkehr kann der
Verein auch durch
a) den oder die Vorsitzende/n des Vorstands oder

seine/ihre Stellvertretung mit einer anderen vom
Vorstand dafür aus seinen Reihen bestimmten
Person oder

b) durch den Direktor/die Direktorin oder dessen/de-
ren Stellvertretung mit einer anderen vom Vor-
stand dafür aus seinen Reihen bestimmten Person
gemeinsam handelnd vertreten werden.

(4)  Im täglichen Geschäft vertritt der Direktor/die Di-
rektorin die EMW gegenüber Dritten auch bei allein-
igem Handeln wirksam. In solchen Fällen kann er/sie
seine/ihre Zeichnungsbefugnis auch an seine/ihre
Stellvertreterin/ seinen Stellvertreter oder eine andere
Referentin/einen anderen Referenten der Geschäfts-
stelle übertragen; dies erfordert die Schriftform. In der
Geschäftsordnung für die Geschäftsstelle ist der Um-
fang einer solchen alleinigen Vertretung im außerge-
richtlichen Rechtsverkehr festzulegen.

VI. Finanzen

§ 20
Allgemeine Bestimmungen

(1)  Das Haushaltsjahr ist das Kalenderjahr.
(2)  Für das Haushalts- und Rechnungs- und Finanz-
wesen der EMW gelten die einschlägigen kirchen-
rechtlichen Bestimmungen der Evangelischen Kirche
in Deutschland entsprechend. Der Verein kann jeder-
zeit durch das Oberrechnungsamt der EKD geprüft
werden. Den Mitgliedern ist jederzeit Einsicht in die
Haushaltsbücher zu gewähren.
(3)  Die Rahmen-Geschäftsordnung kann zu den Pla-
nungs- und Berichtspflichten der Geschäftsstelle wei-
tergehende Regelungen vorsehen.

§ 21
Finanzierung der Arbeit

(1)  Die EMW finanziert sich und ihre Arbeit aus Bei-
trägen, Zuwendungen, Umlagen, Projektmitteln und
Sonderzuwendungen. Die Geschäftsstelle ist darüber

hinaus angehalten, für den Verein und seine Mitglie-
der öffentliche Fördermittel und sonstige Drittmittel
einzuwerben. Dabei gilt grundsätzlich:
a) Die Geschäftsstelle und die ständigen „Gemein-

schaftsaufgaben“ sollen aus den Mitgliedsbeiträ-
gen finanziert werden.

b) Außerordentliche Aufgaben und Projekte sowie
die Förderung von Dritten zur Umsetzung der Zie-
le der EMW sollen durch Sonderzuwendungen der
Mitgliedswerke, ihrer deutschen Trägerkirchen
und deren Untergliederungen sowie durch sonsti-
ge Drittmittel finanziert werden.

c) „Gemeinsame Aufgaben“ und Kooperationspro-
jekte werden aus Umlagen der beteiligten Mit-
glieder finanziert.

d) Kooperiert die EMW bei der Durchführung von
Projekten mit Dritten, ist darauf zu achten, dass
diese in angemessener Höhe an den Kosten betei-
ligt werden.

(2)  Erhält der Verein regelmäßige Sonderzuwendun-
gen, insbesondere aus dem Raum der Gliedkirchen der
EKD, so werden diese als selbstabschließende Funk-
tion im Haushalt von einem Bewilligungsausschuss
als Liste des Bedarfs verwaltet. Über die Zusammen-
setzung und Besetzung dieses Ausschusses entschei-
det die Mitgliederversammlung.
(3)  Vor der Übernahme finanzieller Verbindlichkei-
ten, die über die satzungsgemäßen Mitgliedsbeiträge
und Zuwendungen nach § 22 Absatz 1 hinausgehen,
muss die EMW sicherstellen, dass diese durch ver-
bindliche Finanzierungszusagen ihrer Mitglieder ge-
deckt sind. Für die regelmäßige Förderung Dritter ist
vom Vorstand auf Vorschlag des Direktors/der Direk-
torin ein jeweils fünfjähriger Finanzrahmen festzule-
gen, welcher der Bestätigung durch die Mitglieder-
versammlung bedarf.
(4)  Übernehmen einzelne Mitglieder in Vertretung
der EMW und im Interesse der anderen Mitglieder be-
stimmte Aufgaben für den Verein, kann dieser ihnen
dafür durch Vorstandsbeschluss die Mittel ganz oder
anteilig zur Verfügung stellen.

§ 22
Berechnung der Mitgliedsbeiträge und

Zuwendungen
(1)  Der Mitgliedsbeitrag beträgt 500 (in Worten: fünf-
hundert) Euro. Darüber liegende Mitgliedsbeiträge be-
rechnen sich nach einem Schlüssel, der diejenigen
Bruttopersonalkosten der Mitglieder zugrunde legt,
die diese für Planstellen aus ihrem eigenen Haushalt
aufwenden. Dies geschieht auf der Basis der Werte des
jeweils drei Jahre zurückliegenden Jahresabschlusses
des Mitglieds. Projektstellen und durch Dritte finan-
zierte Stellen bleiben unberücksichtigt. Näheres regelt
die Geschäftsordnung der Mitgliederversammlung.
Die Evangelische Kirche in Deutschland entrichtet
abweichend davon keinen Mitgliedsbeitrag, sondern
eine jährliche Zuwendung. Diese Zuwendung soll sich
an der Bedeutung der Aufgaben orientieren, die die
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EMW insbesondere auch für die Evangelische Kirche
in Deutschland wahrnimmt. Sie wird jeweils durch die
zuständigen Organe und Gremien der Evangelischen
Kirche in Deutschland festgelegt. Die EMW wird nach
der Beschlussfassung unmittelbar über die Höhe der
Zuwendung informiert.
(2)  Zum Ausgleich des Wertverlusts soll die Mitglie-
derversammlung alle in dieser Satzung in Zahlenwer-
ten festgesetzten Summen frühestens nach fünf, spä-
testens nach zehn Jahren anpassen. Dabei ist der Mit-
telwert der in Deutschland seit der letzten Anpassung
offiziell festgestellten Inflationsrate zu Grunde zu le-
gen.
(3)  Bei der Finanzierung von „Gemeinsamen Aufga-
ben“ soll grundsätzlich unter den beteiligten Mitglie-
dern derselbe Schlüssel angewandt werden, der der
Berechnung der Mitgliedsbeiträge zu Grunde liegt.
Haben einzelne Mitglieder ein besonderes Interesse an
solchen Aufgaben oder profitieren sie von ihrer
Durchführung in besonderer Weise, kann hiervor ab-
gewichen werden.

§ 23
Haftung

(1)  Die Haftung ist auf das Vereinsvermögen be-
schränkt. Der Vorstand hat für eine angemessene Ab-
sicherung aller Haftungsrisiken gegenüber Dritten zu
sorgen.
(2)  Vorstand und Direktor/Direktorin haften dem Ver-
ein gegenüber nur bei grober Fahrlässigkeit und Vor-
satz.

VII. Schlussbestimmungen

§ 24
Satzungsänderungen

(1)  Änderungsanträge zu dieser Satzung sind den Mit-
gliedern spätestens einen Monat vor der Mitglieder-
versammlung im beabsichtigten Wortlaut mitzuteilen.
Geht der Antrag vom Vorstand aus, ist er der schrift-
lichen Einladung zur Mitgliederversammlung beizu-
fügen. Anträge zur Abänderung solcher Änderungs-
anträge sind bis zur Beschlussfassung der Mitglieder-
versammlung möglich. Näheres regelt die Geschäfts-
ordnung der Mitgliederversammlung.
(2)  Änderungen an dieser Satzung bedürften
- einer Mehrheit von zwei Dritteln (2/3) der anwe-

senden Delegierten,
- die mindestens die Hälfte der Mitglieder vertreten

sowie
- mindestens jeweils die Hälfte der Stimmen der ver-

fassten Kirchen und der sonstigen Mitglieder auf
sich vereinen.

Die Bestimmungen des Kirchengesetzes über die Ord-
nung der Missionsarbeit (Missionsarbeitsgesetz; MaG
vom 9. November 2020 [ABl. EKD S. 263]) in seiner
jeweils gültigen Fassung bleiben unberührt.

(3)  Satzungsänderungen erlangen Wirksamkeit mit
der Eintragung in das Vereinsregister. Soweit die Mit-
gliederversammlung nichts anderes festlegt, sorgt der
Vorstand unmittelbar nach Ende der Sitzung der Mit-
gliederversammlung dafür dass
a) die kirchengesetzlich erforderlichen Zustimmun-

gen eingeholt und nach deren Vorliegen
b) die auf der Mitgliederversammlung beschlosse-

nen Satzungsänderungen in das Vereinsregister
eingetragen werden.

§ 25
Auflösung des Vereins

(1)  Für die Auflösung der EMW gelten die Bestim-
mungen des § 24 Absatz 2 dieser Satzung entspre-
chend.
(2)  Sofern die Mitgliederversammlung nichts anderes
beschließt, sind der/die Vorsitzende des Vorstands
und seine/ihre Stellvertretung gemeinsam vertretungs-
berechtigte Liquidatoren.
(3)  Nach Inkrafttreten des Auflösungsbeschlusses
wird das nach Begleichung aller Verbindlichkeiten
übrige Vereinsvermögen für die Dauer von fünf Jahren
treuhänderisch bei der Evangelischen Kirche in
Deutschland oder ihrer Nachfolgeorganisation hinter-
legt, um für die Neugründung einer „Evangelischen
Mission – Weltweit“ mit wesentlich gleichen Sat-
zungszwecken zur Verfügung zu stehen. Ist nach Ab-
lauf von fünf Jahren keine Neugründung erfolgt, wird
dieser Liquidationsertrag auf diejenigen Körperschaf-
ten verteilt, die zur Zeit des Auflösungsbeschlusses
Mitglieder des Vereins waren, soweit diese steuerbe-
günstigte Körperschaften oder Körperschaften des öf-
fentlichen Rechts sind. Die Verteilung erfolgt nach
dem Schlüssel, nach dem sich in den dem Auflösungs-
beschluss vorangehenden drei Jahren die Mitglieds-
beiträge im Schnitt berechnet haben. Die so Begüns-
tigten dürfen die ihnen zufallenden Anteile aus-
schließlich für Zwecke verwenden, die dem Vereins-
zweck der EMW entsprechen.
(4)  Die vorstehenden Vorschriften gelten entspre-
chend, wenn der Verein auf anderem Wege aufgelöst
wird oder seine Rechtsfähigkeit verliert.

§ 26
Inkrafttreten

Diese Satzung wurde gemäß § 5 Absatz 3 des Gesetzes
über Maßnahmen im Gesellschafts-, Genossen-
schafts-, Vereins-, Stiftungs- und Wohnungseigen-
tumsrecht zur Bekämpfung der Auswirkungen der
COVID-19-Pandemie zum 10. Juli 2020 beschlossen
und tritt zum 1. Januar 2021, spätestens jedoch mit
ihrer Eintragung in das Vereinsregister, in Kraft.
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Nr. 115* – Kirchengesetz zur Änderung
kirchengerichtsverfahrensrechtlicher

Regelungen.
Vom 9. November 2020.

Die Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland
hat mit Zustimmung der Kirchenkonferenz auf Grund
des Artikels 10 Absatz 1, des Artikels 10 Absatz 2
Buchstabe a, des Artikels 10a Absatz 1 und des Arti-
kels 10a Absatz 2 der Grundordnung der Evangeli-
schen Kirche in Deutschland das folgende Kirchen-
gesetz beschlossen:

Artikel 1
1. Änderung des Verwaltungsgerichtsgesetzes

der EKD
Das Verwaltungsgerichtsgesetz der EKD vom 10. No-
vember 2010 (ABl. EKD S. 330), berichtigt am 4. Juli
2011 (ABl. EKD S. 149), wird wie folgt geändert:
1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

a) Die Angaben zu den Abschnitten 1 und 2
werden durch folgende Angaben ersetzt:
„Abschnitt 1
Errichtung und Zusammensetzung der Ver-
waltungsgerichte
§ 1 Grundsatz
§ 2 Errichtung
§ 3 Unabhängigkeit der Verwaltungsge-

richte
§ 4 Zusammensetzung der Verwaltungs-

gerichte

Abschnitt 2
Richter und Richterinnen, Besetzung der
Verwaltungsgerichte
§ 5 Berufung und Amtszeit der Mitglie-

der der Verwaltungsgerichte
§ 6 Verpflichtung
§ 7 Besetzung der Verwaltungsgerichte
§ 8 Ausscheiden aus dem Amt
§ 9 Ausschluss von der Mitwirkung
§ 10 Ablehnung von Mitgliedern der Ver-

waltungsgerichte
§ 11 Ehrenamt, Aufwandsentschädigung“

b) Die Angabe zu § 17 wird durch folgende An-
gabe ersetzt:
„§ 17 Klagebefugnis, Klagearten“

c) Nach der Angabe zu § 22 wird folgende An-
gabe eingefügt:
„§ 22a Beklagter“

d) Die Angabe zu § 27 wird durch folgende An-
gabe ersetzt:
„§ 27 Einzelentscheidungen“

2. Die Abschnitte 1 und 2 werden wie folgt gefasst:
„Abschnitt 1

Errichtung und Zusammensetzung der

Verwaltungsgerichte
§ 1

Grundsatz
Die kirchliche Verwaltungsgerichtsbarkeit in der
Evangelischen Kirche in Deutschland, den Glied-
kirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüs-
sen wird durch unabhängige, von den Verwaltun-
gen getrennte Kirchengerichte ausgeübt.

§ 2
Errichtung

(1) Die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zu-
sammenschlüsse bilden eigene oder gemeinsame
Verwaltungsgerichte des ersten Rechtszuges, so-
fern sie nicht die Zuständigkeit des Verwaltungs-
gerichts der Evangelischen Kirche in Deutsch-
land bestimmen. Die Aufgaben des Verwaltungs-
gerichts der Evangelischen Kirche in Deutsch-
land werden vom Kirchengericht der Evangeli-
schen Kirche in Deutschland ausgeübt.
(2) Das Verwaltungsgericht für den Revisions-
rechtszug ist für die Verwaltungsgerichte nach
Absatz 1 der Verwaltungsgerichtshof der Evan-
gelischen Kirche in Deutschland. Die Aufgaben
des Verwaltungsgerichtshofs der Evangelischen
Kirche in Deutschland nimmt der Kirchenge-
richtshof der Evangelischen Kirche in Deutsch-
land wahr.
(3) Bei den Verwaltungsgerichten können Kam-
mern, beim Verwaltungsgerichtshof der Evange-
lischen Kirche in Deutschland können Senate ge-
bildet werden.

§ 3
Unabhängigkeit der Verwaltungsgerichte

Die Mitglieder der Verwaltungsgerichte sind an
Schrift und Bekenntnis sowie an das in der Kirche
geltende Recht gebunden. Sie üben ihr Amt un-
parteiisch und in richterlicher Unabhängigkeit
aus; sie sind zur Verschwiegenheit, auch nach
Beendigung ihres Amtes, verpflichtet.

§ 4
Zusammensetzung der Verwaltungsgerichte

(1) Die Verwaltungsgerichte bestehen aus den
rechtskundigen Vorsitzenden und weiteren
rechtskundigen und ordinierten Mitgliedern in
der erforderlichen Anzahl.
(2) Rechtskundige Mitglieder müssen die Befä-
higung zum Richteramt nach dem Deutschen
Richtergesetz haben, sofern nicht das Recht einer
Gliedkirche oder eines gliedkirchlichen Zusam-
menschlusses etwas Abweichendes bestimmt.
(3) Ordinierte Mitglieder müssen ordinierte Pfar-
rer oder Pfarrerinnen im Sinne von § 7 Absatz 1
oder 2 des Pfarrdienstgesetzes der EKD sein, so-
fern nicht das Recht einer Gliedkirche oder eines
gliedkirchlichen Zusammenschlusses etwas Ab-
weichendes bestimmt.
(4) Mitglieder von Kirchenleitungen und Mitglie-
der und Mitarbeitende der Leitung der Kirchen-
verwaltung der Evangelischen Kirche in
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Deutschland, der Gliedkirche oder des glied-
kirchlichen Zusammenschlusses, für die ein Ver-
waltungsgericht zuständig ist, können nicht Mit-
glieder des Verwaltungsgerichts sein. Das Recht
der Evangelischen Kirche in Deutschland, der
Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammen-
schlüsse bestimmt das Nähere.

Abschnitt 2
Richter und Richterinnen, Besetzung der

Verwaltungsgerichte

§ 5
Berufung und Amtszeit der Mitglieder der

Verwaltungsgerichte
(1) Die Mitglieder des Verwaltungsgerichts der
Evangelischen Kirche in Deutschland werden
vom Rat der Evangelischen Kirche in Deutsch-
land berufen. Das Recht der Gliedkirchen und
gliedkirchlichen Zusammenschlüsse regelt die
Berufung der Mitglieder ihrer Verwaltungsge-
richte.
(2) Die Mitglieder des Verwaltungsgerichtshofs
der Evangelischen Kirche in Deutschland werden
vom Rat der Evangelischen Kirche in Deutsch-
land unter Berücksichtigung von Vorschlägen der
Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammen-
schlüsse berufen.
(3) Die Mitglieder der Verwaltungsgerichte müs-
sen einer Gliedkirche der Evangelischen Kirche
in Deutschland angehören und zu kirchlichen
Ämtern wählbar sein. Zu Mitgliedern können nur
Personen berufen werden, die bei Beginn der
Amtszeit das 66. Lebensjahr noch nicht vollendet
haben. Bei der Berufung der Mitglieder sollen
Männer und Frauen in gleicher Weise berück-
sichtigt werden.
(4) Die Amtszeit der Verwaltungsgerichte beträgt
sechs Jahre. Eine erneute Berufung ist zulässig.
Solange eine Neuberufung nicht erfolgt ist, blei-
ben die bisherigen Mitglieder im Amt.
(5) Ein Mitglied kann mehreren Kammern und
Senaten angehören. Die Angehörigkeit ist bei der
Berufung festzulegen.
(6) Bis zu zwei beisitzende rechtskundige Mit-
glieder werden für die Stellvertretung des vorsit-
zenden Mitglieds berufen; dabei ist die Reihen-
folge des Eintritts festzulegen.
(7) Für die Mitglieder der Verwaltungsgerichte
sollen mindestens zwei stellvertretende Mitglie-
der berufen werden.

§ 6
Verpflichtung

(1) Vor Beginn ihrer Tätigkeit werden die Mit-
glieder der Verwaltungsgerichte durch die Stel-
len, die sie berufen haben, mit nachfolgendem
Richtergelöbnis verpflichtet:

„Ich gelobe vor Gott, mein Amt in Bindung an die
Heilige Schrift und an das Bekenntnis meiner
Kirche und getreu dem in der Kirche geltenden
Recht auszuüben, nach bestem Wissen und Ge-
wissen ohne Ansehen der Person zu urteilen und
Verschwiegenheit über alles zu wahren, was mir
in meinem Amt bekannt geworden ist.“
Mit dem Richtergelöbnis wird die Annahme des
Amtes erklärt.
(2) Die Verpflichtung kann auf andere Stellen de-
legiert werden. Sie ist schriftlich festzuhalten.
(3) Die Namen der Mitglieder der Verwaltungs-
gerichte werden bekannt gegeben.

§ 7
Besetzung der Verwaltungsgerichte

(1) Die Verwaltungsgerichte entscheiden in der
Besetzung mit einem rechtskundigen vorsitzen-
den Mitglied, einem beisitzenden rechtskundigen
und einem beisitzenden ordinierten Mitglied,
wenn nicht ein rechtskundiges Mitglied als Ein-
zelrichter oder Einzelrichterin entscheidet.
(2) Ist das vorsitzende Mitglied in einem laufen-
den Verfahren verhindert, so wird abweichend
von § 5 Absatz 6 die Vertretung durch das beisit-
zende rechtskundige Mitglied des laufenden Ver-
fahrens wahrgenommen. Dieses wird durch sein
stellvertretendes Mitglied nach § 5 Absatz 7 ver-
treten.
(3) Für die Verwaltungsgerichte des ersten
Rechtszuges kann das Recht der Gliedkirchen
und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse bestim-
men, dass zwei weitere beisitzende Mitglieder zur
Besetzung gehören, von denen eines rechtskun-
dig sein muss.
(4) Das vorsitzende Mitglied bestimmt das be-
richterstattende Mitglied und stellt den Mitwir-
kungsplan auf, wenn dem Gericht mehr Mitglie-
der angehören als für die Besetzung erforderlich
ist.

§ 8
Ausscheiden aus dem Amt

(1) Scheidet ein Mitglied während der Amtszeit
aus, erfolgt eine Nachberufung bis zum Ablauf
der regelmäßigen Amtszeit.
(2) Ein Mitglied eines Verwaltungsgerichts kann
jederzeit sein Amt niederlegen. Das Amt endet
mit Zugang der schriftlichen Mitteilung bei der
Stelle, die das Mitglied berufen hat.
(3) Das Amt eines Mitglieds ist von der Stelle, die
das Mitglied berufen hat, für beendet zu erklären,
wenn
1. die rechtlichen Voraussetzungen seiner Beru-

fung nicht vorlagen oder weggefallen sind,
2. es infolge gesundheitlicher Beeinträchtigun-

gen oder infolge Verlegung seines ständigen
Wohnsitzes in das Ausland zur Ausübung sei-
nes Amtes nicht mehr in der Lage ist,
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3. es seine kirchlichen Pflichten gröblich verletzt
hat oder

4. das Ergebnis eines straf-, disziplinar- oder be-
rufsgerichtlichen Verfahrens eine weitere
Ausübung des Amtes nicht zulässt.

(4) Die Stelle, die das Mitglied berufen hat, kann
bis zu ihrer Entscheidung nach Absatz 3 das vor-
läufige Ruhen des Amtes anordnen.
(5) Vor den Entscheidungen nach den Absätzen
3 und 4 ist das Mitglied zu hören.
(6) Die kirchengerichtliche Überprüfung der Ent-
scheidungen nach den Absätzen 3 und 4 richtet
sich nach dem Recht der Evangelischen Kirche in
Deutschland, der Gliedkirchen und gliedkirchli-
chen Zusammenschlüsse.
(7) Die Zuständigkeiten nach den Absätzen 2 bis
5 können auf eine andere Stelle übertragen wer-
den.

§ 9
Ausschluss von der Mitwirkung

Ein Mitglied ist von der Ausübung seines Rich-
teramtes ausgeschlossen, wenn es
1. selbst Beteiligter oder Beteiligte ist,
2. gesetzliche Vertretung oder angehörige Per-

son im Sinne des § 41 Nummer 2 bis 3 der
Zivilprozessordnung eines oder einer Betei-
ligten ist oder gewesen ist,

3. in dieser Sache bereits als Zeuge oder Zeugin
oder Sachverständiger oder Sachverständige
gehört wurde,

4. bei dem vorangegangenen Verwaltungsver-
fahren oder im ersten Rechtszug mitgewirkt
hat oder

5. Bevollmächtigter oder Bevollmächtigte oder
Beistand des oder der Beteiligten war.

§ 10
Ablehnung von Mitgliedern der

Verwaltungsgerichte
(1) Ein Mitglied eines Verwaltungsgerichts kann
wegen Besorgnis der Befangenheit von jedem
oder jeder Beteiligten abgelehnt werden, wenn
ein Grund vorliegt, der geeignet ist, Misstrauen
gegen die Unparteilichkeit des Mitglieds zu
rechtfertigen.
(2) Das abgelehnte Mitglied hat sich zu dem Ab-
lehnungsgesuch zu äußern.
(3) Über die Ablehnung eines Mitglieds entschei-
det das Verwaltungsgericht durch unanfechtba-
ren Beschluss. Dabei wirkt anstelle des Mitglieds
seine Stellvertretung mit.
(4) Einen Ablehnungsantrag kann nicht stellen,
wer sich in Kenntnis eines Ablehnungsgrundes in
eine Verhandlung eingelassen oder Anträge ge-
stellt hat.
(5) Auch ohne Ablehnungsantrag ergeht eine Ent-
scheidung nach Absatz 3, wenn ein Mitglied ei-
nen Sachverhalt mitteilt, der seine Ablehnung

nach Absatz 1 rechtfertigen könnte, oder wenn
Zweifel darüber entstehen, ob es von der Aus-
übung seines Richteramtes nach § 9 ausgeschlos-
sen ist.
(6) Im Übrigen gelten die §§ 42 bis 49 der Zivil-
prozessordnung über die Ablehnung von Ge-
richtspersonen entsprechend.

§ 11
Ehrenamt, Aufwandsentschädigung

(1) Die Tätigkeit der Mitglieder der Verwaltungs-
gerichte ist ehrenamtlich.
(2) Die Mitglieder erhalten Auslagenersatz und
eine Aufwandsentschädigung unter Berücksich-
tigung von Zeitversäumnis und Arbeitsaufwand
nach Maßgabe der Bestimmungen der Evangeli-
schen Kirche in Deutschland, der Gliedkirchen
und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse.“

3. In § 12 Absatz 1 Satz 1 wird das Wort „Ge-
schäftsstelle“ durch das Wort „Geschäftsstellen“
ersetzt.

4. § 15 wird wie folgt gefasst:
„§ 15

Kirchlicher Verwaltungsrechtsweg
Der kirchliche Verwaltungsrechtsweg ist für alle
Streitigkeiten nichtverfassungsrechtlicher Art
aus dem öffentlichen Kirchenrecht eröffnet, so-
weit nicht eine solche Streitigkeit durch Kirchen-
gesetz einem anderen Gericht oder Verfahren
ausdrücklich zugewiesen ist, sowie für kirchen-
rechtliche Streitigkeiten, für die der kirchliche
Verwaltungsrechtsweg durch kirchliches Recht
ausdrücklich eröffnet ist.“

5. § 16 wird wie folgt gefasst:
„§ 16

Ausschluss der Zuständigkeit
Der Zuständigkeit der Verwaltungsgerichte un-
terliegen nicht:
1. Entscheidungen im Bereich der kirchlichen

Lebensordnung, insbesondere des Dienstes an
Wort und Sakrament,

2. Entscheidungen der Synoden,
3. Entscheidungen aus dem kirchlichen Wahl-

recht, sofern das Recht der Evangelischen Kir-
che in Deutschland, der Gliedkirchen und
gliedkirchlichen Zusammenschlüsse nicht et-
was anderes bestimmt,

4. Entscheidungen, deren gerichtliche Überprü-
fung durch Kirchengesetz der Evangelischen
Kirche in Deutschland, der Gliedkirchen und
gliedkirchlichen Zusammenschlüsse ausge-
schlossen ist.“

6. § 17 wird wie folgt gefasst:
„§ 17

Klagebefugnis, Klagearten
(1) Eine Klage kann als
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a) Anfechtungsklage mit dem Ziel der Aufhe-
bung eines kirchlichen Verwaltungsaktes
oder

b) Verpflichtungsklage mit dem Ziel des Erlas-
ses eines kirchlichen Verwaltungsaktes

erheben, wer geltend machen kann, durch den
kirchlichen Verwaltungsakt, seine Ablehnung
oder Unterlassung in seinen Rechten verletzt zu
sein.
(2) Eine Klage mit dem Ziel einer sonstigen Leis-
tung kann nur erheben, wer geltend machen kann,
in einem Anspruch auf das Begehrte verletzt zu
sein (Allgemeine Leistungsklage).
(3) Eine Klage mit dem Ziel der Feststellung des
Bestehens oder Nichtbestehens eines Rechtsver-
hältnisses oder Nichtigkeit einer kirchlichen Ent-
scheidung kann nur erheben, wer ein berechtigtes
Interesse an der baldigen Feststellung hat und
dieses Interesse nicht durch Gestaltungs- oder
Leistungsklage verfolgen kann oder hätte verfol-
gen können (Feststellungsklage). Der Vorrang
der Gestaltungs- und Leistungsklage gilt nicht,
wenn die Feststellung der Nichtigkeit einer kirch-
lichen Entscheidung begehrt wird.“

7. § 18 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 2 Satz 2 werden nach dem Wort

„Recht“ die Wörter „der Evangelischen Kir-
chen in Deutschland,“ eingefügt.

b) Absatz 3 wird wie folgt geändert:
aa) Nach dem Wort „zulässig,“ wird das Wort
„wenn“ eingefügt.
bb) In Nummer 1 wird das Wort „wenn“ vor
dem Wort „eine“ gestrichen.

8. In § 19 Satz 1 werden nach dem Wort „Klage“ die
Wörter „nach Erinnerung und angemessener
Nachfrist“ eingefügt.

9. § 20 Absatz 5 wird wie folgt gefasst:
„(5) In dringenden Fällen kann das vorsitzende
Mitglied entscheiden. Gegen diese Entscheidung
steht den Beteiligten die Beschwerde zum Ver-
waltungsgerichtshof zu. Soweit nicht das Recht
der Evangelischen Kirche in Deutschland, der
Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammen-
schlüsse etwas anderes regelt, bedarf es einer
Nichtabhilfeentscheidung über die Abhilfe durch
das Verwaltungsgericht nicht (§ 56 Absatz 1
Satz 4).“

10. § 21 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 1 werden nach dem Wort „schrift-

lich“ die Wörter „oder elektronisch“ einge-
fügt.

b) In Absatz 2 werden nach dem Wort „schrift-
liche“ die Wörter „oder elektronische“ ein-
gefügt.

11. In § 22 Satz 2 wird das Wort „Widerspruchsbe-
scheid“ durch das Wort „Vorverfahren“ ersetzt.

12. Nach § 22 wird folgender § 22a eingefügt:

„§ 22a
Beklagter

(1) Die Klage ist zu richten gegen die juristische
Person, die den angefochtenen Verwaltungsakt
erlassen oder den beantragten Verwaltungsakt
bzw. die begehrte Leistung abgelehnt oder unter-
lassen hat.
(2) Das Recht der Evangelischen Kirche in
Deutschland, der Gliedkirchen und der glied-
kirchlichen Zusammenschlüsse kann bestimmen,
dass zur Bezeichnung der Beklagten die Angabe
der Kirchenbehörde genügt.“

13. § 27 wird wie folgt gefasst:
„§ 27

Einzelentscheidungen
(1) Das vorsitzende Mitglied entscheidet
1. über die Aussetzung und das Ruhen des Ver-

fahrens,
2. bei Zurücknahme der Klage, Verzicht auf den

geltend gemachten Anspruch oder Aner-
kenntnis des Anspruchs,

3. bei Erledigung des Rechtsstreits in der Haupt-
sache,

4. über einen Antrag auf Prozesskostenhilfe in
den Fällen der Nummern 2 und 3,

5. über den Gegenstandswert für die Rechtsan-
waltsvergütung,

6. über die Kosten,
7. über die Beiladung und
8. über Nichtabhilfen von Beschwerden (§ 56

Absatz 1 Satz 2).
Das gilt nicht, wenn die Entscheidung in der
mündlichen Verhandlung oder im Anschluss an
sie ergeht.
(2) Im Einverständnis der Beteiligten kann das
vorsitzende Mitglied auch sonst anstelle der
Kammer entscheiden.
(3) Ist ein berichterstattendes Mitglied bestimmt,
kann ihm die Entscheidung übertragen werden.“

14. Dem § 30 wird folgender Absatz 3 angefügt:
„(3) Die Akteneinsicht kann in den Räumen einer
Kirchenbehörde gewährt werden.“

15. § 35 Absatz 3 wird wie folgt gefasst:
„(3) Das vorsitzende oder das berichterstattende
Mitglied trägt in Abwesenheit der Zeugen und
Zeuginnen den wesentlichen Inhalt der Akten
vor.“

16. § 43 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 2 wird wie folgt gefasst:
„Ist ein Mitglied verhindert, seine Unter-
schrift beizufügen, wird dies mit dem Hinde-
rungsgrund von dem vorsitzenden Mitglied,
bei dessen Verhinderung vom ältesten Mit-
glied, unter dem Urteil vermerkt.“
bb) Dem Satz 2 folgender Satz angefügt:
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„In dringenden Fällen kann die Urschrift vor-
ab als elektronisches Dokument der Ge-
schäftsstelle übermittelt werden.“

b) In Absatz 2 Satz 1 wird das Wort „drei“ durch
das Wort „zwei“ ersetzt.

17. Dem § 45 wird folgender Absatz 3 angefügt:
„(3) Bei Beschlüssen außerhalb der mündlichen
Verhandlung und bei Gerichtsbescheiden bedarf
es nicht der Unterschrift der beisitzenden Mit-
glieder.“

18. § 46 Absatz 2 wird wie folgt gefasst:
„(2) In dringenden Fällen kann das vorsitzende
Mitglied entscheiden. Gegen diese Entscheidung
steht den Beteiligten die Beschwerde zum Ver-
waltungsgerichtshof zu. Soweit nicht das Recht
der Evangelischen Kirche in Deutschland, der
Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammen-
schlüsse etwas anderes regelt, bedarf es einer
Nichtabhilfeentscheidung über die Abhilfe durch
das Verwaltungsgericht nicht (§ 56 Absatz 1
Satz 4).“

19. § 52 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 2 Satz 3 wird aufgehoben.
b) Absatz 4 wird wie folgt gefasst:

„(4) Der Verwaltungsgerichtshof kann über
die Revision bis zur Anberaumung einer
mündlichen Verhandlung durch Beschluss
entscheiden, wenn er sie
1. im Fall des Vorliegens eines Verfahrens-

mangels einstimmig für begründet hält,
2. einstimmig für unbegründet hält, die Re-

vision keine grundsätzlichen Fragen auf-
wirft und keine mündliche Verhandlung
erfordert.

Die Beteiligten sind vorher zu hören. Liegen
die Voraussetzungen von Satz 1 Nummer 1
vor, kann der Verwaltungsgerichtshof in dem
Beschluss das angefochtene Urteil aufheben
und die Sache zur anderweitigen Verhand-
lung und Entscheidung zurückverweisen.“

c) Folgende Absätze 5 und 6 werden angefügt:
„(5) Wenn der Verwaltungsgerichtshof nicht
nach Absatz 1 Satz 2 oder nach Absatz 4 ver-
fährt, entscheidet er über die Revision durch
Urteil.
(6) Im Übrigen gelten die §§ 42 bis 49 der
Zivilprozessordnung über die Ablehnung
von Gerichtspersonen entsprechend.“

20. In § 56 Absatz 1 Satz 4 werden nach dem Wort
„nicht“ die Wörter „bei Entscheidungen im Ver-
fahren des vorläufigen Rechtsschutzes und“ ein-
gefügt.

21. § 66 wird wie folgt gefasst:
„(1) Verfahren, die am 30. Juni 2021 gerichts-
hängig sind, werden nach bisherigem Recht zu
Ende geführt. Für die Wiederaufnahme nach dem

Inkrafttreten dieses Kirchengesetzes gelten die
Bestimmungen dieses Kirchengesetzes.
(2) Die Zulässigkeit des kirchlichen Verwal-
tungsrechtswegs
1. von Anfechtungsklagen (§ 17 Absatz 1 der bis

zum 30. Juni 2021 geltenden Fassung) gegen
Verwaltungsakte, die vor dem 1. Juli 2021 be-
kanntgegeben worden sind,

2. von Leistungsklagen (§ 17 Absatz 2 der bis
zum 30. Juni 2021 geltenden Fassung) wegen
einer Leistung, die vor dem 1. Juli 2021 bei
der zuständigen Stelle beantragt worden ist,

3. von Feststellungsklagen (§ 17 Absatz 3
Satz 1 in der bis zum 30. Juni 2021 geltenden
Fassung), soweit sie das Bestehen oder Nicht-
bestehen eines Rechtsverhältnisses zu einem
Zeitpunkt vor dem 1. Juli 2021 zum Gegen-
stand haben,

richtet sich im Übrigen nach dem bis zum 30. Juni
2021 geltenden Recht.
(3) Bestehende Verwaltungsgerichte, die vor dem
Inkrafttreten dieses Kirchengesetzes besetzt wur-
den, bleiben bis zum Ablauf ihrer Amtszeit un-
verändert im Amt. Für sie gelten die bisherigen
Vorschriften für die Besetzung, Zuständigkeiten
und Abstimmungsverhältnisse fort.“

22. Es werden ersetzt:
a) in § 12 Absatz 1 Satz 2, § 28 Absatz 2, § 29

Absätze 1 und 2, § 32 Absatz 3, § 35 Absatz
2, § 36 Absätze 1 und 2, § 38 Absatz 1 Satz
2, § 55 Satz 2 und § 64 Satz 1 die Wörter „Der
oder die Vorsitzende“ jeweils durch die Wör-
ter „Das vorsitzende Mitglied“,

b) in § 28 Absatz 3 Satz 2, § 32 Absatz 1, § 34
Absatz 3 und § 56 Absatz 1 Satz 2 die Wörter
„der oder die Vorsitzende“ jeweils durch die
Wörter „das vorsitzende Mitglied“,

c) in § 12 Absatz 2 die Wörter „den Vorsitzen-
den oder die Vorsitzende“ durch die Wörter
„das vorsitzende Mitglied“,

d) in § 37 Absatz 2 Sätze 1 und 2 und § 57 Absatz
1 die Wörter „oder der Vorsitzenden“ jeweils
durch das Wort „vorsitzenden“ und

e) in § 48 Absatz 3 Satz 3 die Wörter „oder der
Vorsitzenden“ durch die Wörter „vorsitzen-
den Mitglied“.

Artikel 2
5. Änderung des Disziplinargesetzes der EKD

Das Disziplinargesetz der EKD vom 28. Oktober 2009
(ABl. EKD S. 316, 2010 S. 263), das zuletzt durch
Artikel 4 des Kirchengesetzes vom 13. November
2019 geändert worden ist (ABl. EKD S. 322), wird wie
folgt geändert:
1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:
Die Angaben zu den §§ 47 bis 54 werden durch die
folgenden Angaben ersetzt:
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„§ 47 Disziplinargerichte, Errichtung
§ 47a Unabhängigkeit der Disziplinargerichte
§ 47b Zusammensetzung der Disziplinargerichte
§ 48 Berufung und Amtszeit der Mitglieder der

Disziplinargerichte
§ 48a Verpflichtung
§ 49 Besetzung der Disziplinargerichte
§ 49a Einzelrichterin oder Einzelrichter
§ 49b Einzelentscheidungen
§ 50 Ausscheiden aus dem Amt
§ 51 Ausschluss von der Mitwirkung
§ 52 Ablehnung von Mitgliedern der Disziplinar-

gerichte
§ 53 Zuständigkeit
§ 54 Geschäftsstellen“

2. Die §§ 47 bis 54 werden wie folgt gefasst:
„§ 47

Disziplinargerichte, Errichtung
(1) Die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusam-
menschlüsse bilden eigene oder gemeinsame Diszi-
plinargerichte des ersten Rechtszuges, sofern sie nicht
die Zuständigkeit des Disziplinargerichts der Evange-
lischen Kirche in Deutschland bestimmen. Die Auf-
gaben des Disziplinargerichts der Evangelischen Kir-
che in Deutschland werden vom Kirchengericht der
Evangelischen Kirche in Deutschland ausgeübt.
(2) Das Disziplinargericht für den Berufungsrechtszug
ist für alle Disziplinargerichte der Disziplinarhof der
Evangelischen Kirche in Deutschland. Die Aufgaben
des Disziplinarhofs der Evangelischen Kirche in
Deutschland nimmt der Kirchengerichtshof der Evan-
gelischen Kirche in Deutschland wahr.
(3) Bei den Disziplinargerichten können Kammern,
beim Disziplinarhof der Evangelischen Kirche in
Deutschland können Senate gebildet werden. Der Rat
der Evangelischen Kirche in Deutschland errichtet die
erforderliche Anzahl an Senaten und beschließt unter
Berücksichtigung der Stellungnahmen der Gliedkir-
chen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse, inwie-
weit das Bekenntnis der beschuldigten Person bei der
Bildung zu berücksichtigen ist.

§ 47a
Unabhängigkeit der Disziplinargerichte

Die Mitglieder sind an Schrift und Bekenntnis sowie
an das in der Kirche geltende Recht gebunden. Sie
üben ihr Amt unparteiisch und in richterlicher Unab-
hängigkeit aus; sie sind zur Verschwiegenheit, auch
nach Beendigung ihres Amtes, verpflichtet.

§ 47b
Zusammensetzung der Disziplinargerichte

(1) Die Disziplinargerichte bestehen aus den rechts-
kundigen Vorsitzenden und weiteren Mitgliedern in
der erforderlichen Anzahl.

(2) Rechtskundige Mitglieder müssen die Befähigung
zum Richteramt nach dem Deutschen Richtergesetz
haben, sofern nicht das Recht einer Gliedkirche oder
eines gliedkirchlichen Zusammenschlusses etwas Ab-
weichendes bestimmt.
(3) Ordinierte Mitglieder müssen ordinierte Pfarrer
oder Pfarrerinnen im Sinne von § 7 Absatz 1 oder 2
des Pfarrdienstgesetzes der EKD sein, sofern nicht das
Recht einer Gliedkirche oder eines gliedkirchlichen
Zusammenschlusses etwas Abweichendes bestimmt.

§ 48
Berufung und Amtszeit der Mitglieder der

Disziplinargerichte
(1) Die Mitglieder des Disziplinargerichts der Evan-
gelischen Kirche in Deutschland werden vom Rat der
Evangelischen Kirche in Deutschland berufen. Das
Recht der Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusam-
menschlüsse regelt die Berufung der Mitglieder ihrer
Disziplinargerichte.
(2) Die Mitglieder des Disziplinarhofs der Evangeli-
schen Kirche in Deutschland werden vom Rat der
Evangelischen Kirche in Deutschland unter Berück-
sichtigung von Vorschlägen der Gliedkirchen und
gliedkirchlichen Zusammenschlüsse berufen, bei de-
nen das Bekenntnis der Vorgeschlagenen angegeben
ist.
(3) Die Mitglieder der Disziplinargerichte müssen ei-
ner Gliedkirche der Evangelischen Kirche in Deutsch-
land angehören und zu kirchlichen Ämtern wählbar
sein. Zu Mitgliedern der Disziplinargerichte können
nur Personen berufen werden, die bei Beginn der
Amtszeit das 66. Lebensjahr noch nicht vollendet ha-
ben. Die Tätigkeit der Mitglieder ist ehrenamtlich. Bei
der Berufung der Mitglieder sollen Frauen und Män-
ner in gleicher Weise berücksichtigt werden.
(4) Die Amtszeit der Disziplinargerichte beträgt sechs
Jahre. Eine erneute Berufung ist zulässig. Solange eine
Neuberufung nicht erfolgt ist, bleiben die bisherigen
Mitglieder im Amt.
(5) Ein Mitglied kann mehreren Kammern und Sena-
ten angehören. Die Angehörigkeit ist bei der Berufung
festzulegen.
(6) Für die Mitglieder der Disziplinargerichte sollen
mindestens zwei stellvertretende Mitglieder berufen
werden.

§ 48a
Verpflichtung

(1) Vor Beginn ihrer Tätigkeit werden die Mitglieder
der Disziplinargerichte durch die Stellen, die sie be-
rufen haben, mit nachfolgendem Richtergelöbnis ver-
pflichtet:
„Ich gelobe vor Gott, mein Amt in Bindung an die
Heilige Schrift und an das Bekenntnis meiner Kirche
und getreu dem in der Kirche geltenden Recht auszu-
üben, nach bestem Wissen und Gewissen ohne Anse-
hen der Person zu urteilen und Verschwiegenheit über
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alles zu wahren, was mir in meinem Amt bekannt ge-
worden ist.“
Mit dem Richtergelöbnis wird die Annahme des Am-
tes erklärt.
(2) Die Verpflichtung kann auf andere Stellen dele-
giert werden. Sie ist schriftlich festzuhalten.
(3) Die Namen der Mitglieder der Disziplinargerichte
werden bekannt gegeben.

§ 49
Besetzung der Disziplinargerichte

(1) Die Disziplinargerichte entscheiden in der Beset-
zung mit einem rechtskundigen vorsitzenden Mit-
glied, einem beisitzenden rechtskundigen und einem
beisitzenden ordinierten Mitglied, wenn nicht ein
rechtskundiges Mitglied als Einzelrichterin oder Ein-
zelrichter entscheidet. Bei Beschlüssen außerhalb der
mündlichen Verhandlung und bei Gerichtsbescheiden
bedarf es nicht der Unterschrift der beisitzenden Mit-
glieder.
(2) Ist das vorsitzende Mitglied in einem laufenden
Verfahren verhindert, wird die Vertretung durch das
beisitzende rechtskundige Mitglied des laufenden
Verfahrens wahrgenommen. Dieses wird durch sein
stellvertretendes Mitglied nach § 48 Absatz 6 vertre-
ten.
(3) Das Recht der Gliedkirchen und gliedkirchlichen
Zusammenschlüsse kann eine Besetzung mit einem
rechtskundigen vorsitzenden, zwei ordinierten beisit-
zenden und zwei nichtordinierten beisitzenden Mit-
gliedern, davon mindestens einem rechtskundigen
Mitglied, vorsehen.
(4) Sofern der Disziplinarhof der Evangelischen Kir-
che in Deutschland in Senate gegliedert ist, die sich
am Bekenntnis der beschuldigten Person orientieren,
sollen die Mitglieder in Verfahren vor dem Diszipli-
narhof jeweils demselben Bekenntnis angehören wie
die beschuldigte Person.
(5) In Verfahren gegen nicht ordinierte Personen tritt
an die Stelle des ordinierten beisitzenden Mitglieds ein
beisitzendes Mitglied aus der Laufbahngruppe der be-
schuldigten Person.
(6) Bei einer Besetzung nach Absatz 3 treten an die
Stelle der ordinierten beisitzenden Mitglieder zwei
beisitzende Mitglieder aus der Laufbahngruppe der
beschuldigten Person. Das Recht der Gliedkirchen und
gliedkirchlichen Zusammenschlüsse kann abwei-
chend von Satz 1 vorsehen, dass eines dieser beisit-
zenden Mitglieder ordiniert ist.
(7) Das Recht der Gliedkirchen und gliedkirchlichen
Zusammenschlüsse kann für Verfahren gegen nicht
ordinierte Personen, die im Vorbereitungsdienst oder
Probedienst für den Pfarrdienst stehen, bestimmen,
dass sich die Besetzung der Disziplinargerichte nach
den Bestimmungen für Verfahren gegen ordinierte
Personen richtet.
(8) Das vorsitzende Mitglied bestimmt das berichters-
tattende Mitglied und stellt den Mitwirkungsplan auf,

wenn dem Gericht mehr Mitglieder angehören als für
die Besetzung erforderlich ist.

§ 49a
Einzelrichterin oder Einzelrichter

Für die Übertragung des Rechtsstreits auf die Einzel-
richterin oder den Einzelrichter gilt § 6 der Verwal-
tungsgerichtsordnung. In dem Verfahren der Diszip-
linarklage, der Anfechtungsklage gegen eine Diszip-
linarverfügung und im Verfahren vor dem Diszipli-
narhof ist eine Übertragung auf das vorsitzende Mit-
glied als Einzelrichterin oder Einzelrichter ausge-
schlossen.

§ 49b
Einzelentscheidungen

(1) Das vorsitzende Mitglied entscheidet
1. über die Aussetzung und das Ruhen des Verfah-

rens,
2. bei Zurücknahme der Klage, des Antrags oder ei-

nes Rechtsmittels,
3. bei Erledigung des gerichtlichen Disziplinarver-

fahrens in der Hauptsache,
4. über den Gegenstandswert für die Rechtsanwalts-

vergütung und
5. über die Kosten.
Das gilt nicht, wenn die Entscheidung in der mündli-
chen Verhandlung oder im Anschluss an sie ergeht.
(2) Im Einverständnis der Beteiligten kann das vorsit-
zende Mitglied auch sonst anstelle der Kammer ent-
scheiden.
(3) Ist ein berichterstattendes Mitglied bestimmt, kann
ihm die Entscheidung übertragen werden.

§ 50
Ausscheiden aus dem Amt

(1) Scheidet ein Mitglied während der Amtszeit aus,
erfolgt eine Nachberufung bis zum Ablauf der regel-
mäßigen Amtszeit.
(2) Ein Mitglied kann jederzeit sein Amt niederlegen.
Das Amt endet mit Zugang der schriftlichen Mittei-
lung bei der Stelle, die das Mitglied berufen hat.
(3) Das Amt eines Mitglieds ist von der Stelle, die das
Mitglied berufen hat, für beendet zu erklären, wenn
1. die rechtlichen Voraussetzungen der Berufung

nicht vorlagen oder weggefallen sind,
2. es infolge gesundheitlicher Beeinträchtigungen

oder infolge Verlegung seines ständigen Wohnsit-
zes in das Ausland zur Ausübung seines Amtes
nicht mehr in der Lage ist,

3. es seine Pflichten gröblich verletzt hat oder
4. das Ergebnis eines straf-, disziplinar- oder berufs-

gerichtlichen Verfahrens eine weitere Ausübung
des Amtes nicht mehr zulässt.

(4) Die Stelle, die das Mitglied berufen hat, kann bis
zu ihrer Entscheidung nach Absatz 3 das vorläufige
Ruhen des Amtes anordnen.
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(5) Vor den Entscheidungen nach den Absätzen 3 und
4 ist das Mitglied zu hören.
(6) Die kirchengerichtliche Überprüfung der Entschei-
dungen nach den Absätzen 3 und 4 richtet sich nach
dem Recht der Evangelischen Kirche in Deutschland,
der Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammen-
schlüsse.
(7) Die Zuständigkeiten nach den Absätzen 2 bis 5
können auf eine andere Stelle übertragen werden.

§ 51
Ausschluss von der Mitwirkung

Ein Mitglied des Disziplinargerichts ist von der Aus-
übung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlos-
sen, wenn
1. es durch die Amtspflichtverletzung verletzt ist,
2. es gesetzliche Vertretung oder angehörige Person

im Sinne des § 41 Nummer 2 bis 3 der Zivilpro-
zessordnung einer durch die Amtspflichtverlet-
zung verletzten Person oder der beschuldigten Per-
son ist oder war,

3. es als Zeugin oder Zeuge gehört wurde, als sach-
verständige Person ein Gutachten erstellt hat oder
sonst in dem Disziplinarverfahren bereits tätig war,
soweit es nicht als Mitglied des Gerichts eine Zeu-
genvernehmung gemäß § 31 Absatz 7 durchgeführt
hat,

4. es in einem wegen desselben Sachverhalts einge-
leiteten staatlichen Straf- oder Bußgeldverfahren
gegen die beschuldigte Person beteiligt war,

5. es ein Leitungs- oder Aufsichtsamt gegenüber der
beschuldigten Person ausübt oder ausgeübt hat
oder mit der Bearbeitung von Personalangelegen-
heiten dieser Person befasst ist,

6. es als Mitglied einer Mitarbeiter- oder Pfarrvertre-
tung oder sonstigen Personalvertretung in dem
Disziplinarverfahren gegen die beschuldigte Per-
son mitgewirkt hat,

7. es auf der mittleren kirchlichen Ebene demselben
Pfarrkonvent wie die beschuldigte Person ange-
hört,

8. gegen das Mitglied ein straf-, disziplinar- oder be-
rufsgerichtliches Verfahren eingeleitet wurde oder
es vorläufig des Dienstes enthoben ist oder

9. es beistehende oder bevollmächtigte Person der
beschuldigten Person war.

§ 52
Ablehnung von Mitgliedern der

Disziplinargerichte
(1) Ein Mitglied eines Disziplinargerichts kann wegen
Besorgnis der Befangenheit von jedem oder jeder Be-
teiligten abgelehnt werden, wenn ein Grund vorliegt,
der geeignet ist, Misstrauen gegen die Unparteilichkeit
des Mitglieds zu rechtfertigen.
(2) Das abgelehnte Mitglied hat sich zu dem Ableh-
nungsgrund zu äußern.

(3) Über die Ablehnung eines Mitglieds entscheidet
das Disziplinargericht durch unanfechtbaren Be-
schluss. An der Entscheidung wirkt anstelle des Mit-
glieds seine Stellvertretung mit.
(4) Einen Ablehnungsantrag kann nicht stellen, wer
sich in Kenntnis eines Ablehnungsgrundes in eine
Verhandlung eingelassen oder Anträge gestellt hat.
(5) Auch ohne Ablehnungsantrag ergeht eine Ent-
scheidung nach Absatz 3, wenn ein Mitglied einen
Sachverhalt mitteilt, der seine Ablehnung nach Absatz
1 rechtfertigen könnte, oder wenn Zweifel darüber
entstehen, ob es von der Ausübung seines Richteram-
tes nach § 51 ausgeschlossen ist.

§ 53
Zuständigkeit

Örtlich zuständig ist auch im Falle eines zwischen-
zeitlichen Dienstherrnwechsels das Disziplinargericht
der disziplinaraufsichtführenden Stelle, die das Diszi-
plinarverfahren eingeleitet hat.

§ 54
Geschäftsstellen

(1) Bei den Disziplinargerichten werden Geschäfts-
stellen gebildet, zu deren Aufgaben auch die Proto-
kollführung gehört. Das Nähere regeln die Evangeli-
sche Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und
gliedkirchlichen Zusammenschlüsse je für ihren Be-
reich.
(2) Die mit der Protokollführung beauftragte Person
wird vor Beginn ihrer Tätigkeit durch das vorsitzende
Mitglied wie folgt verpflichtet:
„Ich gelobe vor Gott, das mir anvertraute Amt treu,
unparteiisch und gewissenhaft zu erfüllen und Ver-
schwiegenheit über alles zu wahren, was mir in ihm
bekannt geworden ist.““

Artikel 3
Bekanntmachungserlaubnis

Das Kirchenamt der Evangelischen Kirche in
Deutschland kann den Wortlaut des Verwaltungsge-
richtsgesetzes der EKD und des Disziplinargesetzes
der EKD in der vom Inkrafttreten dieses Kirchenge-
setzes an geltenden Fassung im Amtsblatt der Evan-
gelischen Kirche in Deutschland bekannt machen.

Artikel 4
Inkrafttreten

1. Artikel 1 tritt am 1. Juli 2021 in Kraft.
2. Artikel 2 tritt am 1. Januar 2021 in Kraft.
H a n n o v e r, den 9. November 2020

Präses der Synode
der Evangelische Kirche in Deutschland

Dr. Irmgard S c h w a e t z e r
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Nr. 116* – Kirchengesetz zur Änderung
dienstrechtlicher Regelungen 2020 der
Evangelischen Kirche in Deutschland
- Dienstrechtsänderungsgesetz 2020 -

DRÄG 2020.
Vom 9. November 2020.

Die Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland
hat mit Zustimmung der Kirchenkonferenz auf Grund
des Artikels 10 Absatz 2 Buchstabe a und des Artikel
10a Absatz 1 der Grundordnung der Evangelischen
Kirche in Deutschland am 9. November 2020 das fol-
gende Kirchengesetz beschlossen:

Artikel 1
6. Änderung des Pfarrdienstgesetzes der EKD

Das Pfarrdienstgesetz der EKD vom 10. November
2010 (ABl. EKD S. 307), das zuletzt durch Artikel 1
des Kirchengesetzes vom 13. November 2019 (ABl.
EKD S. 322) geändert und am 13. Dezember 2019
(ABl. EKD 2020 S. 10) berichtigt worden ist, wird wie
folgt geändert:
1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

Nach der Angabe zu § 31 werden folgende Anga-
ben eingefügt:
„§ 31a Meldepflicht und Beratungsrecht
§ 31b Abstinenz- und Abstandsgebot“

2. Nach § 9 Absatz 1 wird folgender Absatz 1a ein-
gefügt:
„(1a) Für eine Einstellung kommt gemäß Absatz 1
Satz 1 Nummer 2 insbesondere nicht in Betracht,
wer wegen einer Straftat, die nach dem Achten
Buch Sozialgesetzbuch zum Ausschluss von Auf-
gaben in der Kinder- und Jugendhilfe führt, rechts-
kräftig verurteilt worden ist. Über die Einleitung
eines Strafverfahrens, das die Eignung für diese
Aufgaben in Frage stellen kann, ist Auskunft zu
geben. Vor der Einstellung ist ein erweitertes Füh-
rungszeugnis nach § 30a des Bundeszentralregis-
tergesetzes vorzulegen. Die Evangelische Kirche
in Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirch-
lichen Zusammenschlüsse können je für ihren Be-
reich die regelmäßige Vorlage eines erweiterten
Führungszeugnisses vorsehen.“

3. In § 31 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 wird das Wort
„mittgeteilt“ durch das Wort „mitgeteilt“ und unter
Buchstabe c) die Wörter „eine sexuelle Belästi-
gung oder“ durch die Wörter „sexualisierte Gewalt
ausgeübt oder eine“ ersetzt.

4. Nach § 31 werden die folgenden §§ 31a und 31b
eingefügt:

„§ 31a
Meldepflicht und Beratungsrecht

Zureichende tatsächliche Anhaltspunkte für den
Verdacht einer Verletzung des Abstinenz- und Ab-
standsgebotes oder sexualisierter Gewalt durch be-
ruflich oder ehrenamtlich in der Kirche Mitarbei-
tende haben Pfarrerinnen und Pfarrer unverzüglich
einer vom Dienstherrn bestimmten Stelle mitzu-

teilen. Sie sind berechtigt und verpflichtet, zur Ein-
schätzung eines unklaren Vorfalls Beratung durch
eine vom Dienstherrn benannte Stelle zu suchen.
§ 30 bleibt unberührt.

§ 31b
Abstinenz- und Abstandsgebot

(1) Pfarrerinnen und Pfarrer haben bei ihrer beruf-
lichen und ehrenamtlichen Tätigkeit das Nähe- und
Distanzempfinden des Gegenübers zu achten (Ab-
standsgebot). Sexuelle Kontakte zu Personen, die
zu ihnen in einem Obhutsverhältnis, in einer Seel-
sorgebeziehung oder in einer vergleichbaren Ver-
trauensbeziehung stehen, sind ihnen untersagt.
Macht- und Abhängigkeitsverhältnisse dürfen
Pfarrerinnen und Pfarrer nicht zur Befriedigung ei-
gener Interessen und Bedürfnisse, für sexuelle
Kontakte oder andere grenzüberschreitende Ver-
haltensweisen missbrauchen (Abstinenzgebot).
(2) Im Rahmen von § 58 Absatz 2 können Anord-
nungen ergehen, ein Verhalten zu unterlassen, das
geeignet ist, die notwendige Distanz zu verletzen.
Die Anordnungen können insbesondere darauf ab-
zielen, sich nicht an bestimmten Orten aufzuhalten
oder Kontakte zu bestimmten Personen oder Grup-
pen zu meiden.“

5. In § 44 Absatz 2 werden der Punkt am Ende durch
ein Komma ersetzt und die Wörter „soweit nicht in
diesem Kirchengesetz etwas anderes bestimmt
wird.“ angefügt.

6. In § 47 Absatz 1 Satz 2 wird der Punkt durch die
Wörter „,insbesondere auch gegen politisch moti-
vierte Angriffe und sexualisierte Gewalt.“ ersetzt.

7. § 61 Absatz 6 wird wie folgt gefasst:
„(6) Absatz 5 gilt entsprechend für Mitteilungen in
Strafsachen und Auskünfte aus dem Bundeszent-
ralregister, soweit sie nicht Bestandteil einer Dis-
ziplinarakte sind. Dauerhaft aufbewahrt werden
1. erweiterte Führungszeugnisse nach § 30a des

Bundeszentralregistergesetzes, wenn diese ei-
ne Verurteilung wegen einer Straftat enthalten,
die nach dem Achten Buch Sozialgesetzbuch
zum Ausschluss von Aufgaben in der Kinder-
und Jugendhilfe führt,

2. Mitteilungen rechtskräftiger Verurteilungen,
die sexualisierte Gewalt betreffen, sowie

3. weitere Vorgänge, die sexualisierte Gewalt ent-
halten, soweit sich zugrundeliegende Behaup-
tungen nicht als falsch erwiesen haben.

Die Aufbewahrung in der Personalakte endet für
Unterlagen nach
1. Satz 2 Nummer 2, sobald eine Verurteilung

nach dem Bundeszentralregistergesetz nicht
mehr in ein Führungszeugnis aufgenommen
wird,

2. Satz 2 Nummer 3, nachdem in einem Vermerk
die Feststellung begründet wurde, dass eine
weitere Klärung des Vorgangs zunächst nicht
möglich ist, spätestens aber nach Ablauf der
Frist des Absatzes 5.
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Nach der Entnahme aus der Personalakte werden
die Unterlagen nach Satz 3 nach Maßgabe der Be-
stimmungen der Evangelischen Kirche in Deutsch-
land, der Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zu-
sammenschlüsse einer vertraulich zu behandeln-
den Sachakte oder einem Archiv zum Zwecke der
institutionellen und individuellen Aufarbeitung se-
xualisierter Gewalt in der evangelischen Kirche
zugeführt.
Personalakten und Sachakten, die Vorgänge sexu-
alisierter Gewalt enthalten oder von denen anzu-
nehmen ist, dass sie Vorgänge sexualisierter Ge-
walt enthalten könnten, dürfen zum Zwecke der
institutionellen Aufarbeitung von der EKD oder
einer Gliedkirche autorisierten Wissenschaftlerin-
nen und Wissenschaftlern oder Beauftragten zur
Verfügung gestellt werden, wenn diese auf Ver-
schwiegenheit und Einhaltung des Datenschutzes
verpflichtet wurden. Das Nähere wird durch
Rechtsverordnung des Rates der EKD mit Zustim-
mung der Kirchenkonferenz geregelt.“

8. In § 98 Absatz 1 Satz 1 werden nach dem Wort
„Jahr“ die Wörter „oder wegen einer Straftat, die
nach dem Achten Buch Sozialgesetzbuch zu einem
Ausschluss von Aufgaben in der Kinder- und Ju-
gendhilfe führt,“ eingefügt.

Artikel 2
5. Änderung des Kirchenbeamtengesetzes der

EKD
Das Kirchenbeamtengesetz der EKD in der Bekannt-
machung der Neufassung vom 4. April 2012 (ABl.
EKD S. 110), das zuletzt durch Artikel 2 des Kirchen-
gesetzes vom 13. November 2019 (ABl. EKD S. 322)
geändert und am 13. Dezember 2019 (ABl. EKD 2020
S. 10) berichtigt worden ist, wird wie folgt geändert:
1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

Nach der Angabe zu § 24 werden folgende Anga-
ben eingefügt:
„§ 24a Meldepflicht und Beratungsrecht
§ 24b Abstinenz- und Abstandsgebot“

2. Nach § 8 Absatz 2 wird folgender Absatz 2a ein-
gefügt:
„(2a) Für eine Einstellung kommt gemäß Absatz 1
Nummer 2 insbesondere nicht in Betracht, wer we-
gen einer Straftat, die nach dem Achten Buch So-
zialgesetzbuch zum Ausschluss von Aufgaben in
der Kinder- und Jugendhilfe führt, rechtskräftig
verurteilt worden ist. Über die Einleitung eines
Strafverfahrens, das die Eignung für diese Aufga-
ben in Frage stellen kann, ist Auskunft zu geben.
Vor der Einstellung ist ein erweitertes Führungs-
zeugnis nach § 30a des Bundeszentralregisterge-
setzes vorzulegen. Die Evangelische Kirche in
Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirchli-
chen Zusammenschlüsse können je für ihren Be-
reich die regelmäßige Vorlage eines erweiterten
Führungszeugnisses vorsehen.“

3. § 16 Absatz 6 wird wie folgt gefasst:

„(6) Absatz 5 gilt entsprechend für Mitteilungen in
Strafsachen und Auskünfte aus dem Bundeszent-
ralregister, soweit sie nicht Bestandteil einer Dis-
ziplinarakte sind. Dauerhaft aufbewahrt werden
1. erweiterte Führungszeugnisse nach § 30a des

Bundeszentralregistergesetzes, wenn diese ei-
ne Verurteilung wegen einer Straftat enthalten,
die nach dem Achten Buch Sozialgesetzbuch
zum Ausschluss von Aufgaben in der Kinder-
und Jugendhilfe führt,

2. Mitteilungen rechtskräftiger Verurteilungen,
die sexualisierte Gewalt betreffen, sowie

3. weitere Vorgänge, die sexualisierte Gewalt ent-
halten, soweit sich zugrundeliegende Behaup-
tungen nicht als falsch erwiesen haben.

Die Aufbewahrung in der Personalakte endet für
Unterlagen nach
1. Satz 2 Nummer 2, sobald eine Verurteilung

nach dem Bundeszentralregistergesetz nicht
mehr in ein Führungszeugnis aufgenommen
wird,

2. Satz 2 Nummer 3, nachdem in einem Vermerk
die Feststellung begründet wurde, dass eine
weitere Klärung des Vorgangs zunächst nicht
möglich ist, spätestens aber nach Ablauf der
Frist des Absatzes 5.

Nach der Entnahme aus der Personalakte werden
die Unterlagen nach Satz 3 nach Maßgabe der Be-
stimmungen der Evangelischen Kirche in Deutsch-
land, der Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zu-
sammenschlüsse einer vertraulich zu behandeln-
den Sachakte oder einem Archiv zum Zwecke der
institutionellen und individuellen Aufarbeitung se-
xualisierter Gewalt in der evangelischen Kirche
zugeführt.
Personalakten und Sachakten, die Vorgänge sexu-
alisierter Gewalt enthalten oder von denen anzu-
nehmen ist, dass sie Vorgänge sexualisierter Ge-
walt enthalten könnten, dürfen zum Zwecke der
institutionellen Aufarbeitung von der EKD oder
einer Gliedkirche autorisierten Wissenschaftlerin-
nen und Wissenschaftlern oder Beauftragten zur
Verfügung gestellt werden, wenn diese auf Ver-
schwiegenheit und Einhaltung des Datenschutzes
verpflichtet wurden. Das Nähere wird durch
Rechtsverordnung des Rates der EKD mit Zustim-
mung der Kirchenkonferenz geregelt.“

4. In § 24 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 wird das Wort
„mittgeteilt“ durch das Wort „mitgeteilt“ und unter
Buchstabe c) die Wörter „eine sexuelle Belästi-
gung oder“ durch die Wörter „sexualisierte Gewalt
ausgeübt oder eine“ ersetzt.

5. Nach § 24 werden die folgenden §§ 24a und 24b
eingefügt:

„§ 24a
Meldepflicht und Beratungsrecht

Zureichende tatsächliche Anhaltspunkte für den
Verdacht einer Verletzung des Abstinenz- und Ab-
standsgebotes oder sexualisierter Gewalt durch be-
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ruflich oder ehrenamtlich in der Kirche Mitarbei-
tende haben Kirchenbeamtinnen und Kirchenbe-
amte unverzüglich einer vom Dienstherrn be-
stimmten Stelle mitzuteilen. Sie sind berechtigt
und verpflichtet, zur Einschätzung eines unklaren
Vorfalls Beratung durch eine vom Dienstherrn be-
nannte Stelle zu suchen. § 90 Satz 2 bleibt unbe-
rührt.

§ 24b
Abstinenz- und Abstandsgebot

(1) Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte haben
bei ihrer beruflichen und ehrenamtlichen Tätigkeit
das Nähe- und Distanzempfinden des Gegenübers
zu achten (Abstandsgebot). Sexuelle Kontakte zu
Personen, die zu ihnen in einem Obhutsverhältnis,
in einer Seelsorgebeziehung oder in einer ver-
gleichbaren Vertrauensbeziehung stehen, sind ih-
nen untersagt. Macht- und Abhängigkeitsverhält-
nisse dürfen Kirchenbeamtinnen und Kirchenbe-
amte nicht zur Befriedigung eigener Interessen und
Bedürfnisse, für sexuelle Kontakte oder andere
grenzüberschreitende Verhaltensweisen missbrau-
chen (Abstinenzgebot).
(2) Im Rahmen von § 20 können Anordnungen er-
gehen, ein Verhalten zu unterlassen, das geeignet
ist, die notwendige Distanz zu verletzen. Die
Anordnungen können insbesondere darauf abzie-
len, sich nicht an bestimmten Orten aufzuhalten
oder Kontakte zu bestimmten Personen oder Grup-
pen zu meiden.“

6. In § 32 Absatz 2 werden der Punkt am Ende durch
ein Komma ersetzt und die Wörter „soweit nicht in
diesem Kirchengesetz etwas anderes bestimmt
wird.“ angefügt.

7. In § 34 Absatz 1 Satz 2 wird der Punkt durch die
Wörter „, insbesondere auch gegen politisch moti-
vierte Angriffe und sexualisierte Gewalt.“ ersetzt.

8. In § 77 Absatz 1 Satz 1 werden nach dem Wort
„Jahr“ die Wörter „oder wegen einer Straftat, die
nach dem Achten Buch Sozialgesetzbuch zu einem
Ausschluss von Aufgaben in der Kinder- und Ju-
gendhilfe führt,“ eingefügt.

Artikel 3
6. Änderung des Disziplinargesetzes der EKD

Das Disziplinargesetz der EKD vom 28. Oktober 2009
(ABl. EKD S. 316, 2010 S. 263), das zuletzt durch
Artikel 2 des Kirchengesetzes vom 9. November 2020
(ABl. EKD S. 272) geändert worden ist, wird wie folgt
geändert:
1. § 19 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:
aa) Nach Satz 1 werden folgende Sätze einge-
fügt:
„Es können weitere Weisungen erteilt werden,
die geeignet sind, künftige Amtspflichtverlet-
zungen zu verhindern, insbesondere solche
nach § 31b Absatz 2 des Pfarrdienstgesetzes
der EKD oder nach § 24b Absatz 2 des Kir-

chenbeamtengesetzes der EKD. Als Weisun-
gen kommen insbesondere die Teilnahme an
Fortbildungen und Coachings in Betracht.“
bb) Der bisherige Satz 2 wird Satz 4.

b) Folgender Absatz 4 wird angefügt:
„(4) In der Disziplinarentscheidung wird die
Dauer der Weisung oder der Zeitpunkt, zu dem
frühestens ein Antrag auf Aufhebung oder Ab-
änderung gestellt werden kann, bestimmt. Die
disziplinaraufsichtführende Stelle kann die
Weisung von Amts wegen beenden, wenn sie
zu der Überzeugung gelangt, dass die Weisung
für die ordnungsgemäße Erfüllung der Dienst-
pflichten nicht mehr erforderlich ist.“

2. Dem § 20 Absatz 3 wird folgender Satz angefügt:
„Die Voraussetzungen der Sätze 1 und 2 liegen in
der Regel vor, wenn in einem Disziplinarverfahren
eine Straftat, die nach dem Achten Buch Sozialge-
setzbuch zu einem Ausschluss von Aufgaben in der
Kinder- und Jugendhilfe führt, festgestellt wird.“

3. § 23 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe „Satz 2“

durch die Angabe „Satz 4“ ersetzt.
b) In Absatz 2 Satz 2 Nummer 5 werden nach dem

Wort „Nebenmaßnahme“ die Wörter „oder
Weisung“ eingefügt.

c) Folgender Absatz 5 wird angefügt:
„(5) Disziplinarvorgänge, die den Verdacht se-
xualisierter Gewalt betreffen, werden dauer-
haft aufbewahrt. Wird keine Disziplinarmaß-
nahme verhängt, endet die Aufbewahrung als
Teil der Personalakte nach Ablauf der Frist des
Absatzes 4. Bei Verhängung einer Disziplinar-
maßnahme bleibt der Vorgang so lange Teil
der Personalakte, wie eine entsprechende straf-
rechtliche Verurteilung in ein Führungszeug-
nis aufzunehmen wäre. Nach der Entnahme
aus der Personalakte werden die Unterlagen
nach Maßgabe der Bestimmungen der Evan-
gelischen Kirche in Deutschland, der Glied-
kirchen und gliedkirchlichen Zusammen-
schlüsse zum Zwecke der institutionellen und
individuellen Aufarbeitung sexualisierter Ge-
walt in der evangelischen Kirche einer ver-
traulich zu behandelnden Sachakte oder einem
Archiv zugeführt. Personalakten und Sacha-
kten, die Vorgänge sexualisierter Gewalt ent-
halten oder von denen anzunehmen ist, dass sie
Vorgänge sexualisierter Gewalt enthalten
könnten, dürfen zum Zwecke der institutionel-
len Aufarbeitung von der EKD oder einer
Gliedkirche autorisierten Wissenschaftlerin-
nen und Wissenschaftlern oder Beauftragten
zur Verfügung gestellt werden, wenn diese auf
Verschwiegenheit und Einhaltung des Daten-
schutzes verpflichtet wurden. Das Nähere wird
durch Rechtsverordnung des Rates der EKD
mit Zustimmung der Kirchenkonferenz gere-
gelt.“
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4. § 31 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 7 wird wie folgt gefasst:

„(7) Wenn eine Aussage für das Disziplinar-
verfahren voraussichtlich eine besondere Be-
deutung erlangt, kann die disziplinaraufsicht-
führende Stelle das zuständige Disziplinarge-
richt ersuchen, möglichst zeitnah eine Zeugin,
einen Zeugen, eine Sachverständige oder ei-
nen Sachverständigen richterlich zu verneh-
men. Das vorsitzende Mitglied des Diszipli-
nargerichts entscheidet über das Ersuchen
durch unanfechtbaren Beschluss. Im Falle der
Bewilligung überträgt es die Durchführung
der Vernehmung sich selbst oder dem bericht-
erstattenden rechtskundigen Mitglied als Ein-
zelrichterin oder Einzelrichter. Im Falle der
Ablehnung begründet es den Beschluss.“

b) Folgender Absatz 8 wird angefügt:
„(8) Eine Aussage kann eine besondere Be-
deutung im Sinne des Absatzes 7 Satz 1 ha-
ben, wenn
1. insbesondere minderjährigen Zeuginnen

oder Zeugen, die Opfer von Gewalt- oder
Sexualtaten geworden sind, wiederholte
Vernehmungen erspart bleiben sollen,

2. die Aufklärung des Sachverhaltes wesent-
lich von der Zeugenaussage abhängt, ins-
besondere wenn eine eidliche Verneh-
mung, soweit diese zulässig ist, zur Her-
beiführung einer wahrheitsgemäßen Aus-
sage erforderlich erscheint,

3. zu befürchten oder nicht auszuschließen
ist, dass der Beweiswert sonst in der
mündlichen Verhandlung vor dem Diszi-
plinargericht gemindert sein könnte oder

4. die Zeugin oder der Zeuge besonders
schutzwürdige Interessen geltend und
glaubhaft macht.“

5. In § 43 Absatz 5 Satz 2 werden nach dem
Wort „Bestimmungen“ die Wörter „der
Evangelischen Kirche in Deutschland,“
und nach dem Wort „Bundesgebührenge-
setzes“ die Wörter „in der jeweils gelten-
den Fassung“ eingefügt.

6. In § 46 Absatz 2 Satz 2 werden nach dem
Wort „Dienstenthebung“ die Wörter „und
der Einbehaltung der Bezüge“ eingefügt.

7. In § 64 Absatz 3 Satz 1 wird nach der An-
gabe „Absatz 3“ die Angabe „und 4“ ein-
gefügt.

8. In § 66 Absatz 1 Satz 2 werden nach dem
Wort „ausgesetzt“ die Wörter „oder ein
Ersuchen nach § 31 Absatz 7 anhängig“
eingefügt.“

Artikel 4
4. Änderung des Besoldungs- und

Versorgungsgesetzes der EKD
Das Besoldungs- und Versorgungsgesetz der EKD
vom 12. November 2014 (ABl. EKD S. 346), das zu-
letzt durch gesetzesvertretende Verordnung vom
19. Juni 2020 (ABl. EKD S. 122) geändert worden ist,
wird wie folgt geändert:
1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

a) Die Angabe zu § 29 wird wie folgt gefasst:
„§ 29 Höhe des Ruhegehaltes und Zusam-
mentreffen mit Erwerbseinkommen in be-
sonderen Fällen“

b) Die Angabe zu § 42 wird wie folgt gefasst:
„§ 42 Vor Inkrafttreten des BVG-EKD vor-
handene Versorgungsempfängerinnen und
-empfänger“

c) Die Angabe zu § 43 wird wie folgt gefasst:
„§ 43 Vor Inkrafttreten des BVG-EKD be-
standskräftige Bescheide und Vereinbarun-
gen“

d) Nach der Angabe zu § 45 werden folgende
Angaben eingefügt:
„§ 45a Übergangsregelung aus Anlass des
Besoldungsstrukturenmodernisierungsgeset-
zes durch das Dienstrechtsänderungsgesetz
2020
§ 45b Übergangsregelung aus Anlass des Be-
soldungsstrukturenmodernisierungsgesetzes
durch das Dienstrechtsänderungsgesetz 2020
für Fälle einer nach § 35 anzurechnenden
Rente“

2. § 2 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 2 Satz 1 werden die Wörter „sechs

Wochen nach Veröffentlichung längstens für
sechs Monate“ durch die Wörter „drei Mo-
naten nach Veröffentlichung längstens bis
zum Ablauf von neun Monaten“ ersetzt.

b) Absatz 4 wird aufgehoben.
3. § 29 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:
„§ 29 Höhe des Ruhegehaltes und Zusam-
mentreffen mit Erwerbseinkommen in be-
sonderen Fällen“

b) Folgender Absatz 3 wird angefügt:
„(3) In den Fällen des Absatzes 1 findet § 53
Absatz 2 Nummer 1 des Beamtenversor-
gungsgesetzes entsprechende Anwendung.“

4. § 32 wird wie folgt geändert:
a) Dem Absatz 1 Satz 2 werden folgende Sätze

angefügt:
„Im Falle der Sätze 1 und 2 ist die Anwen-
dung des § 45a Absatz 2 ausgeschlossen und
es findet § 85 Absatz 7 des Beamtenversor-
gungsgesetzes in der bis zum 31. August
2020 geltenden Fassung oder eine entspre-
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chende landesrechtliche Regelung Anwen-
dung. Die Evangelische Kirche in Deutsch-
land, die Gliedkirchen und gliedkirchlichen
Zusammenschlüsse können je für ihren Be-
reich die Anwendung des § 45a Absatz 2 be-
schließen.“

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:
aa) Satz 1 wird wie folgt gefasst:
„§ 85 Absatz 7 des Beamtenversorgungsge-
setzes in der bis zum 31. August 2020 gel-
tenden Fassung gilt auch, wenn das Kind vor
dem 1. Januar 1992 nach Berufung in ein öf-
fentlich-rechtliches Dienstverhältnis geboren
wurde, das in dem in Artikel 3 des Einigungs-
vertrages vom 31. August 1990 (BGBl. II
S. 885, 889) genannten Gebiet bestand.“
bb) Folgender Satz 2 wird eingefügt:
„§ 45a Absatz 1 und § 45b Absatz 5 finden
Anwendung.“
cc) Der bisherige Satz 2 wird Satz 3.

c) Die Absätze 3 und 4 werden wie folgt gefasst:
„(3) Soweit die Kindererziehungszeit in der
Zeit liegt, für die nach § 41 ein Sockelbetrag
gewährt wird, wird eine Rente wegen Kin-
dererziehung auf die Versorgung angerech-
net und kein Kindererziehungszuschlag ge-
währt. § 45a Absatz 2 findet keine Anwen-
dung. Die Evangelische Kirche in Deutsch-
land, die Gliedkirchen und gliedkirchlichen
Zusammenschlüsse können abweichende
Regelungen für den jeweiligen Bereich bei-
behalten und fortentwickeln.
(4) Soweit eine vollständige Freistellung
während der Kindererziehungszeit aufgrund
anderer kirchengesetzlicher Vorschriften als
ruhegehaltfähig gilt, wird eine Rente wegen
Kindererziehung auf die Versorgung ange-
rechnet und kein Kindererziehungszuschlag
oder Zuschlag nach § 45a Absatz 2 gewährt.
Die Evangelische Kirche in Deutschland, die
Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusam-
menschlüsse können abweichende Regelun-
gen für den jeweiligen Bereich beibehalten
und fortentwickeln.“

5. § 35 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 2 wird Satz 2 gestrichen.
b) Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

„(3) Zu den Leistungen aus der gesetzlichen
Rentenversicherung im Sinne der Absätze 1
und 2 zählen nicht
1. der Waisenrentenzuschlag nach § 78 des

Sechsten Buches Sozialgesetzbuch,
2. Renten wegen Kindererziehung,
3. Renten aus nichtgewerbsmäßiger Pflege,
4. Renten, die durch eine Nebentätigkeit ne-

ben einem öffentlich-rechtlichen Dienst-
verhältnis erworben wurden.“

c) Absatz 5 wird wie folgt geändert:
aa) Der bisherige Wortlaut wird Satz 1.
bb) In Satz 1 werden nach dem Wort „ist“ die
Wörter „- unter dem Vorbehalt des Absatzes
4 -“ eingefügt.
cc) Folgende Sätze werden angefügt:
„Nicht angerechnet werden Rententeile, die
von der jeweiligen Rentenversicherung oder
berufsständischen Versorgung wegen eines
anderweitigen Einkommens angerechnet
oder ruhend gestellt werden. Im Falle einer
Kapitalisierung der Rente oder der berufs-
ständischen Versorgung ist § 55 Absatz 1
Satz 3 bis 9 des Beamtenversorgungsgesetzes
für die Berechnung der anzurechnenden Ren-
te entsprechend anzuwenden.“

d) Absatz 6 wird wie folgt geändert:
aa) Der bisherige Wortlaut wird Satz 1.
bb) Folgender Satz wird angefügt:
„Hieran anschließend wird nach Maßgabe
des gliedkirchlichen Rechts ein Steuervorteil
im Sinne des § 40 abgeschöpft und danach
der Abzug für Pflegeleistungen gemäß § 50f
des Beamtenversorgungsgesetzes vorgenom-
men.“

e) Folgende Absätze 7 und 8 werden angefügt:
„(7) Sind Rententeile nach Absatz 2 anzu-
rechnen und zusätzlich andere Rententeile
nach § 55 des Beamtenversorgungsgesetzes
zu berücksichtigen und erreicht das Ruhege-
halt die Höchstversorgung, werden Renten
ausschließlich nach § 55 des Beamtenversor-
gungsgesetzes berücksichtigt, sofern dersel-
be Zugangsfaktor zugrunde zu legen und kein
Steuervorteilsausgleich vorzunehmen ist.
(8) § 55 des Beamtenversorgungsgesetzes
bleibt unberührt.“

6. § 37 wird wie folgt geändert:
a) Satz 2 wird wie folgt gefasst:

„Renten wegen Alters sind so rechtzeitig zu
beantragen, dass der Rentenanspruch mit Er-
reichen der Regelaltersgrenze nach dem
Sechsten Buch Sozialgesetzbuch oder ab ei-
nem vom Dienstherrn bestimmten Zeitpunkt
entstehen kann.“

b) Nach Satz 2 wird folgender Satz eingefügt:
„Im Fall des Hinausschiebens des Ruhestan-
des gemäß § 87a des Pfarrdienstgesetzes der
EKD oder § 66a des Kirchenbeamtengesetzes
der EKD kann der Rentenbeginn auf den
Zeitpunkt des Ruhestandsbeginns hinausge-
schoben werden.“

c) Der bisherige Satz 3 wird Satz 4 und die Wör-
ter „bei der Festsetzung der“ werden durch
die Wörter „auf die“ ersetzt.
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d) Der bisherige Satz 4 wird Satz 5 und die An-
gabe „1 bis 3“ wird durch die Angabe „1 bis
4“ ersetzt.

7. § 42 wird wie folgt geändert:
a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

„§ 42 Vor Inkrafttreten des BVG-EKD vor-
handene Versorgungsempfängerinnen und
-empfänger“

b) Absatz 1 wird wie folgt geändert:
aa) In Satz 2 Nummer 4 werden die Wörter
„des § 14 Absatz 3 und § 69d Absatz 3“ durch
die Wörter „des § 14 Absatz 3, § 69d Absatz
3 und § 69h“ ersetzt.
bb) Satz 3 wird wie folgt gefasst:
„In Abweichung von Satz 2 Nummer 5 und 6
werden ab 1. Januar 2021
1. Rentenleistungen wegen Kindererzie-

hung nicht auf Versorgung angerechnet,
auch wenn sie einen Rentenanspruch nach
dem Sechsten Buch Sozialgesetzbuch nur
in Verbindung mit Rentenleistungen be-
gründen, die ausschließlich auf Beitrags-
zahlungen eines kirchlichen Dienstherrn
beruhen,

2. für Kindererziehungszuschläge für ein
vor dem 1. Januar 1992 und vor Berufung
in ein öffentlich-rechtliches Dienstver-
hältnis geborenes Kind die Regelungen
des § 50a Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 des
Beamtenversorgungsgesetzes angewen-
det,

3. Versorgungsempfängerinnen und -emp-
fängern, die keine Rente wegen Kinder-
erziehung beziehen, ruhegehaltfähige
Dienstzeiten für ein vor dem 1. Januar
1992 und nach Berufung in ein öffentlich-
rechtliches Dienstverhältnis geborenes
Kind unter Anwendung des § 85 Absatz 7
des Beamtenversorgungsgesetzes in der
bis zum 31. August 2020 geltenden Fas-
sung anerkannt und ein Zuschlag gemäß
§ 45a Absatz 2 gewährt,

4. Versorgungsempfängerinnen und -emp-
fängern, die eine Rente wegen Kinderer-
ziehung für ein vor dem 1. Januar 1992
und nach Berufung in ein öffentlich-recht-
liches Dienstverhältnis geborenes Kind
beziehen, ruhegehaltfähige Dienstzeiten
unter Anwendung des § 85 Absatz 7 des
Beamtenversorgungsgesetzes in der bis
zum 31. August 2020 geltenden Fassung
anerkannt und unter Anwendung des
§ 45a Absatz 1 Rentenleistungen wegen
Kindererziehung mit Ausnahme von 0,5
Entgeltpunkten auf die Versorgung ange-
rechnet,

5. soweit die Kindererziehungszeit in der
Zeit liegt, für die nach einer dem § 41 ver-
gleichbaren gliedkirchlichen Regelung

ein Sockelbetrag gewährt wird, kein Kin-
dererziehungszuschlag gewährt, Nummer
3 nicht angewendet, eine Rente wegen
Kindererziehung auf die Versorgung an-
gerechnet und § 45a Absatz 1 angewen-
det,

6. soweit eine vollständige Freistellung
während der Kindererziehungszeit auf-
grund anderer kirchengesetzlicher Vor-
schriften als ruhegehaltfähig gilt, eine
Rente wegen Kindererziehung auf die
Versorgung angerechnet und kein Kin-
dererziehungszuschlag oder Zuschlag
nach § 45a Absatz 2 gewährt.“

cc) Dem Satz 3 werden folgende Sätze ange-
fügt:
„Satz 3 Nummer 1 sowie Nummer 4 bis 6
findet frühestens ab Bezug einer Rente wegen
Kindererziehung Anwendung. Die Evangeli-
sche Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen
und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse
können je für ihren Bereich entscheiden, Satz
3 Nummer 1 und 4 bereits mit Wirkung vom
1. Januar 2019 anzuwenden und zu Satz 3
Nummer 5 und 6 abweichende Regelungen
beibehalten und fortentwickeln. Die Sätze 1
bis 5 gelten entsprechend für die Versorgung
der Hinterbliebenen.“

8. § 43 wird wie folgt geändert:
a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

„§ 43 Vor Inkrafttreten des BVG-EKD be-
standskräftige Bescheide und Vereinbarun-
gen“

b) Absatz 1 wird wie folgt geändert:
aa) In Satz 2 Nummer 4 werden die Wörter
„des § 14 Absatz 3 und § 69d Absatz 3“ durch
die Wörter „des § 14 Absatz 3, § 69d Absatz
3 und § 69h“ ersetzt.
bb) Nach Satz 2 wird folgender Satz ange-
fügt:
„Die Sätze 1 und 2 finden keine Anwendung,
soweit gemäß § 42 Absatz 1 Satz 3 bis 6 etwas
anderes gilt.“

9. Nach § 45 werden folgende §§ 45a und 45b ein-
gefügt:

„§ 45a
Übergangsregelung aus Anlass des Besol-

dungsstrukturenmodernisierungsgesetzes durch
das Dienstrechtsänderungsgesetz 2020

(1) § 69m Absatz 3 des Beamtenversorgungsge-
setzes findet keine Anwendung.
(2) Am 31. Dezember 2020 vorhandene Versor-
gungsempfängerinnen und -empfänger, die die
Voraussetzungen des § 85 Absatz 7 des Beam-
tenversorgungsgesetzes in der bis zum 31. August
2020 geltenden Fassung erfüllen und in der Zeit
der Kindererziehung nicht in der gesetzlichen
Rentenversicherung oder einem berufsständi-
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schen Versorgungswerk versichert waren, erhal-
ten unter weiterer Anwendung der genannten
Vorschrift zusätzlich einen Zuschlag in Höhe des
Betrages, der am 1. Januar 2021 einem Kinder-
erziehungszuschlag für sechs Kalendermonate
gemäß § 50a Absatz 4 des Beamtenversorgungs-
gesetzes entspricht. Der Zuschlag wird einmalig
festgesetzt und nimmt als Bestandteil des Ruhe-
gehalts an linearen Anpassungen der Versor-
gungsbezüge sowie an Änderungen des Bemes-
sungssatzes teil. Auf ihn finden die Bestimmun-
gen des § 50a Absatz 1 Satz 2, Absatz 6 und 7 des
Beamtenversorgungsgesetzes entsprechende An-
wendung.
(3) Absatz 2 gilt entsprechend für die Versorgung
der Hinterbliebenen.

§ 45b
Übergangsregelung aus Anlass des Besol-

dungsstrukturenmodernisierungsgesetzes durch
das Dienstrechtsänderungsgesetz 2020 für Fälle

einer nach § 35 anzurechnenden Rente
(1) Auf die Rechtsverhältnisse der am 31. De-
zember 2020 vorhandenen Versorgungsempfän-
gerinnen und -empfänger findet § 35 Absatz 2
Satz 2 in der bis zum 31. Dezember 2020 gelten-
den Fassung Anwendung, wenn nach dem 31.
Dezember 2018 keine Entgeltpunkte zu einer bis-
her bezogenen Rente wegen Kindererziehung
und keine weiteren Rentenzeiten, die auf die War-
tezeit im Sinne des § 50 des Sechsten Buches So-
zialgesetzbuch anrechenbar sind, erworben wur-
den.
(2) Auf die Rechtsverhältnisse der am 31. De-
zember 2020 vorhandenen Versorgungsempfän-
gerinnen und -empfänger findet § 35 Absatz 3 in
der bis zum 31. Dezember 2020 geltenden Fas-
sung Anwendung, wenn weder die Vorausset-
zungen des § 50a Absatz 1 Satz 2 noch des § 85
Absatz 7 des Beamtenversorgungsgesetzes in der
bis 31. August 2020 geltenden Fassung vorliegen
und nach dem 1. Januar 2021 keine weiteren Ren-
tenzeiten, die auf die Wartezeit im Sinne des § 50
des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch anrechen-
bar sind, erworben wurden.
(3) Für am 31. Dezember 2020 vorhandene Ver-
sorgungsempfängerinnen und empfänger, die ei-
ne Rente aus der gesetzlichen Rentenversiche-
rung oder einer berufsständischen Versorgung er-
halten haben, in der Rentenleistungen wegen der
Erziehung eines nach dem 31. Dezember 1991
geborenen Kindes enthalten sind, können die
Evangelische Kirche in Deutschland, die Glied-
kirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse
je für ihren Bereich entscheiden, § 35 Absatz 3 in
der ab 1. Januar 2021 geltenden Fassung bereits
mit Wirkung vom 1. Januar 2019 anzuwenden.
(4) Für die Zeit vom 1. Januar 2019 bis zum 31.
Dezember 2020 werden bei am 31. Dezember
2020 vorhandenen Versorgungsempfängerinnen
und -empfängern, die vor dem 1. Januar 2021 eine
Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung

oder einer berufsständischen Versorgung erhal-
ten, in der Rentenleistungen wegen der Erziehung
eines vor dem 1. Januar 1992 geborenen Kindes
enthalten sind, das vor der Berufung in ein öf-
fentlich-rechtliches Dienstverhältnis geboren
wurde, Rentenleistungen für diese Kinder nach
§ 35 Absatz 2 und 3 in der bis zum 31. Dezember
2020 geltenden Fassung angerechnet, wobei Ren-
tenleistungen wegen Kindererziehung im Um-
fang von 0,5 Entgeltpunkten je Kind anrech-
nungsfrei bleiben. Die Evangelische Kirche in
Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirchli-
chen Zusammenschlüsse können für diese Fälle
stattdessen je für ihren Bereich entscheiden, § 35
Absatz 2 und 3 in der ab 1. Januar 2021 geltenden
Fassung bereits mit Wirkung vom 1. Januar 2019
für zuvor vorhandene Versorgungsempfängerin-
nen und -empfänger anzuwenden.
(5) Für am 31. Dezember 2020 vorhandene Ver-
sorgungsempfängerinnen und -empfänger, die ei-
ne Anwartschaft oder einen Anspruch auf Rente
aus der gesetzlichen Rentenversicherung oder ei-
ner berufsständischen Versorgung haben, in der
Rente wegen der Erziehung eines vor dem 1. Ja-
nuar 1992 geborenen Kindes enthalten ist, das
nach Berufung in ein öffentlich-rechtliches
Dienstverhältnis geboren wurde, findet § 35 Ab-
satz 2 und 3 in der bis zum 31. Dezember 2020
geltenden Fassung und § 85 Absatz 7 des Beam-
tenversorgungsgesetzes in der bis zum 31. August
2020 geltenden Fassung weiterhin Anwendung.
Ab Entstehung des Rentenanspruchs, frühestens
aber ab 1. Januar 2019, bleiben je Kind 0,5 Ent-
geltpunkte einer zuzuordnenden Rente wegen
Kindererziehung anrechnungsfrei. § 45a Absatz
1 findet Anwendung.“

10. § 51 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 wird aufgehoben.
b) In Absatz 3 Satz 1 wird die Angabe „1 oder“

gestrichen.
c) In § 56 Absatz 5 werden nach der Angabe

„Satz 2“ die Wörter „in der bis zum 31. De-
zember 2020 geltenden Fassung“ eingefügt.

Artikel 5
4. Änderung des Ausführungsgesetzes zum
Besoldungs- und Versorgungsgesetz der EKD

Das Ausführungsgesetz zum Besoldungs- und Ver-
sorgungsgesetz der EKD vom 12. November 2014
(ABl. EKD S. 361), das zuletzt durch Artikel 5 des
Kirchengesetzes vom 13. November 2019 (ABl. EKD
S. 322) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
§ 7 Absatz 2 wird wie folgt gefasst:
„(2) Freiwillig in der gesetzlichen Krankenversiche-
rung versicherte Pfarrerinnen und Pfarrer und Kir-
chenbeamtinnen und Kirchenbeamte erhalten auf An-
trag einen nach ihren Dienstbezügen berechneten Zu-
schuss zu ihrem Krankenversicherungsbeitrag in Hö-
he von 50 Prozent des Beitragssatzes, einschließlich
Zusatzbeitrag, für freiwillig Versicherte ohne Kran-
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kengeldanspruch (§ 243 des Fünften Buches Sozial-
gesetzbuch) der Allgemeinen Ortskrankenkasse am
Dienstsitz des Kirchenamtes der Evangelischen Kir-
che in Deutschland. Der Berechnung liegen die Brut-
to-Dienstbezüge zugrunde. Einen solchen Beitragszu-
schuss erhalten auf Antrag auch in der gesetzlichen
Krankenversicherung freiwillig gesetzlich kranken-
versicherte Versorgungsempfängerinnen und -emp-
fänger. Der Beitragszuschuss berechnet sich für sie
aus den Brutto-Versorgungsbezügen, die sich nach
Anwendung von Ruhens-, Anrechnungs- und Kür-
zungsvorschriften ergeben. Der Zuschuss zur freiwil-
ligen gesetzlichen Krankenversicherung beträgt
höchstens 300 Euro im Monat.“

Artikel 6
Bekanntmachungserlaubnis

Das Kirchenamt der Evangelischen Kirche in
Deutschland kann den Wortlaut des Pfarrdienstgeset-
zes der EKD, des Kirchenbeamtengesetzes der EKD,
des Disziplinargesetzes der EKD und des Besoldungs-
und Versorgungsgesetzes der EKD in der vom In-
krafttreten dieses Kirchengesetzes an geltenden Fas-
sung im Amtsblatt der Evangelischen Kirche in
Deutschland bekannt machen.

Artikel 7
Inkrafttreten

(1) Dieses Kirchengesetz tritt am 1. Januar 2021 in
Kraft.
(2) Artikel 4 Nummer 7 Buchstabe b), § 42 Absatz 1
Satz 5 und Nummer 9, § 45b Absatz 3 bis 5 tritt mit
Wirkung vom 1. Januar 2019 in Kraft.
H a n n o v e r, den 9. November 2020

Präses der Synode
der Evangelische Kirche in Deutschland

Dr. Irmgard S c h w a e t z e r

Nr. 117* – Beschluss zur Kirche im
digitalen Wandel.

Vom 9. November 2020.

Die Synode dankt dem Rat der EKD für den Bericht
„Kirche im digitalen Wandel – Strategische Relevanz
der Digitalisierung für Zukunftsprozesse“. Sie macht
sich die strategischen Empfehlungen des Berichts und
die strategischen Überlegungen des Zukunftsaus-
schusses, die untenstehend aufgeführt sind, zu eigen
und bittet den Rat, diese im Sinne einer theologisch-
ethisch verantworteten Digitalstrategie der EKD in
Gemeinschaft mit den Gliedkirchen weiterzuentwi-
ckeln.
Als Synode begrüßen wir die Ergebnisse des Strategie-
Prozesses „Kirche im digitalen Wandel“. Sie beschrei-
ben eine erste Phase der Digitalisierung, in der es ins-
besondere darum ging, digitale Medien als Kommu-
nikationskanal des Evangeliums zu nutzen, Digitali-

sierungs-Initiativen „bottom up“ in den Gemeinden zu
stärken und eine Stabsstelle „Digitalisierung“ im Kir-
chenamt einzurichten.
Die Synode bittet den Rat der EKD, eine zweite Phase
im Sinne einer theologisch-ethisch verantworteten Di-
gitalstrategie gemeinsam mit den Gliedkirchen weiter
zu entwickeln. Dabei geht es vor allem darum, sowohl
die Organisationsstrukturen und -prozesse im Sinne
der digitalen Transformation nachhaltig zu gestalten
als auch den Kulturwandel der Kirche theologisch zu
begleiten.
1. Theologie und Ethik
Wir wollen gemeinsame ethische Kriterien und eine
theologische Fundierung für die digitale Transforma-
tion von Kirche und Gesellschaft entwickeln, in Zu-
sammenarbeit mit den Kammern der EKD, Verant-
wortlichen der Gliedkirchen und dem Netzwerk für
Theologie und Ethik. Dazu streben wir insbesondere
an:
- Aufbau einer interdisziplinären Arbeitsgruppe zur

Entwicklung gemeinsamer Kriterien für digitale
Transformationsprozesse in der Kirche

- Austausch mit den Kammern der EKD und den Lei-
tenden Digitalverantwortlichen der Gliedkirchen

- Ausbau und Stärkung der Netzwerkarbeit durch
Homepage, Austauschplattform Tagungen alle zwei
Jahre

- Berichtswesen (jährlicher Bericht an die EKD)
- Theologische Bearbeitung der ekklesiologischen

Fragen wie der Beauftragung zur Verkündigung /
Kommunikation des Evangeliums im digitalen
Raum (Ordination/Prädikantinnen/Influencer/digi-
tal evangelists)

2. Kommunikation und Kultur
Wir wollen den digitalen Kulturwandel der Kirche be-
fördern.
a. Auf- und Ausbau einer eLearning-Plattform der
EKD für alle Mitglieder
- Ausbau der eLearning Plattform der EKD für die

Mitglieder auf den unterschiedlichen Ebenen, um
den digitalen Wandel begleiten zu können und den
Bedarf an Kompetenzen und Know-how zu adres-
sieren

- Nutzung des allokierten Budgets (z.B. des Innova-
tionsfonds) speziell auch zum Ausbau der eLearning
Angebote für die Kirche, z.B. die Erstellung von
Weiterbildungsformaten, virtuellen Kommunikati-
ons- und Beteiligungsformaten

b. Aufbau einer gemeinsamen Haltung
Fehlertoleranz, Verantwortung, Offenheit für Innova-
tionen, Akzeptanz von Unschärfe, Verständnis als
„lernende Organisation“ aber auch Verbindlichkeit
und ein nachhaltiges Projektmanagement gehören für
digitale Transformationsprozesse unbedingt dazu.
Diese Haltung soll in allen Prozessen eingeübt werden
und ist Kern der Maßnahmen.
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- Digital-Innovationsfonds: Verlängerung des Digi-
tal-Innovationsfonds für innovative digitale Projek-
te aus allen Ebenen der EKD und Ihren Mitgliedern
mit Einzelförderungen bis zu 1 Mio. EUR für wei-
tere vier Jahre. Hierfür steht ein Gesamtbudget von
4 Mio. EUR zur Verfügung

- Effizienzfonds: Aufbau eines Effizienzfonds für
Gliedkirchen- oder Gliedkirchen-übergreifende
Projekte für vier Jahre. Hierfür steht ein Gesamt-
budget von 4 Mio. EUR zur Verfügung

c. Einüben in digitaler Inklusion im Zusammen-
hang der digitalen Entwicklung und Vertiefung
von Inklusion durch die digitale Entwicklung
Wir wollen, dass alle gemeinsam Kirche im digitalen
Raum sein können. Der Frage, was Inklusion konkret
bedeutet und wie sie in einer digitalen werdenden Kir-
che besser erreicht werden kann, soll deshalb vertie-
fend nachgegangen werden. Umgekehrt soll die Frage
adressiert werden, inwieweit eine digitale Entwick-
lung gezielt genutzt werden kann, um die Inklusion
von unterschiedlichen Menschen zu fördern.
- Barrierefreiheit: Online-Formate sollen barrierefrei

sein, wo möglich und sinnvoll
- Zielgruppen-spezifische Angebote, die die Vielfalt

der Gemeinde abbilden (Alter, Bildungshinter-
grund, Kultur, Herkunft, ...)

- Es soll eine Strategie entwickelt werden unter Be-
achtung von Heterogenität und Diversität, um Men-
schen Zugänge zu digitaler Kirche zu ermöglichen

d. Nachhaltigkeit
Wir wollen den digitalen Wandel auch aus ökologi-
scher, sozialer und ökonomischer Sicht nachhaltig ge-
stalten.
- Klimaziele: digitale Formate können zum Erreichen

der Klimaziele beitragen
- Energieeffizienz (“nicht nur Dinge tun, sondern

auch lassen”)
- Orientierung der strategischen Weiterentwicklung

an den Sustainable Development Goals (SDGs), wo
sinnvoll und möglich

- Soziale Nachhaltigkeit der digitalen Transformation
stärken

3. Standards und Prozesse
Wir wollen in der Digitalisierung ein stellvertretendes
kirchliches Handeln (Subsidiaritäts-Prinzip) weiter-
entwickeln, das mehr Kooperation ermöglicht und die
Zusammenarbeit zwischen der EKD, den Gliedkir-
chen und den vielfältigen kirchlichen Akteuren inspi-
riert.
a. Aufbau einer übergreifenden Governance-
Struktur
Wir wollen die Arbeitsgruppe „Leitende Digitalver-
antwortliche der Gliedkirchen der EKD“ durch Ein-
setzung als Ausschuss stärken. Dieser Ausschuss soll
sich insbesondere mit folgenden Fragen beschäftigen:
- Definition von übergreifenden Prozessen und ihrer

Digitalisierung

- Standardisierung von Prozessen, Formaten, Zugän-
gen

- Erarbeitung eines übergreifenden ID-Managements
- Erarbeitung eines einheitlichen Datenschutz- und

IT-Sicherheits-Konzepts (Standards, Whitepaper,
best practices)

- Verhandlung von Rahmenverträgen für Beschaffun-
gen (Hardware und Software, Consulting, ...)

- Wissensaustausch, Sammlung von best practices
- Gemeinsame Projekte initiieren
- Berichtswesen (jährlicher Bericht an die EKD)
b. Auf- und Ausbau von Qualitätssicherung, Con-
trolling und Evaluation für digitale Projekte
Wir wollen die digitale Transformation qualitativ be-
gleiten und dazu Verfahren und Prozesse initiieren,
zum Beispiel durch:
- Standardrahmen für Innovationsprozesse
- Aufbau eines Projektcontrollings für digitale Groß-

projekte des Kirchenamtes und durch Gelder der
EKD geförderte Großprojekte

- Vereinheitlichung des Vergabe-Prozesses unter
Einschluss vertraglich vereinbarter Zielvorgaben
(KPIs)

- Ausbau der datenbasierten Analyse von Prozessen
und Projekten

c. Einrichtung von dauerhaften Stellen für Digita-
lisierungs-Prozesse
Wir wissen: Digitalisierung ist kein kurzfristiges Pro-
jekt, sondern eine Daueraufgabe, die mit Stellen hin-
terlegt sein muss. Deshalb streben wir an:
- Prüfung, wie der wachsende Stellenbedarf in den

nächsten Jahren abgebildet werden kann
- Planung für den kommenden Aufwuchs im Stellen-

plan
- Digitalkompetenz bei Leitungspersonen
- Nachhaltige Etablierung der Stabsstelle Digitalisie-

rung in direkter Verantwortung bei der Leitung des
Kirchenamts

d. Aufbau von Gliedkirchen-übergreifenden Ar-
beitsgruppen für bestimmte Themenfelder
Wir streben eine stärkere Koordination der Gliedkir-
chen in der Arbeit an konkreten digitalen Themenfel-
dern an:
- Identifikation gemeinsamer Themenfelder.
- Aufbau von Abteilungs- und Gliedkirchen-über-

greifenden Teams mit definiertem Engagement (Ar-
beitszeit und Ressourcen)

- Einführung einer gemeinsamen Kollaborations-
plattform

H a n n o v e r, den 9. November 2020
Präses der Synode

der Evangelische Kirche in Deutschland
Dr. Irmgard S c h w a e t z e r
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Nr. 118* – Beschluss zum „Prozess zur
Neuorientierung der Finanzstrategie

der EKD“.
Vom 9. November 2020.

1. Die Synode der EKD dankt dem Begleitenden
Ausschuss für die Vorbereitung der Neuorientie-
rung der Finanzstrategie der EKD.

2. Die Synode der EKD macht sich die Überlegungen
des Begleitendes Ausschusses zu den planerischen
Vorgaben, zum gesamten verbindlichen Einspa-
rungsziel und zur Umsetzung einer neuorientierten
Finanzstrategie der EKD grundsätzlich zu eigen.

3. Die Synode bestärkt den Rat dahingehend, dass
unter Berücksichtigung der „Zwölf Leitsätze zur
Zukunft einer aufgeschlossenen Kirche“ aus dem
Papier „Kirche auf gutem Grund“ und des Berichts
„Kirche im digitalen Wandel – Strategische Rele-
vanz der Digitalisierung für Zukunftsprozesse“,
die Kriterien der Neuorientierung der Finanzstra-
tegie der EKD die weitere Grundlage für die Um-
setzung der Einsparungsvorschläge sind. Die im
Rahmen der vorliegenden Einsparvorschläge er-
klärten Umsetzungsschritte stellen eine gegenwär-
tige Ausgangslage dar, über die im Rahmen jewei-
liger Haushalts- und Zuwendungsvorschläge ent-
schieden werden muss. Im Rahmen von Prüfver-
fahren können Korrekturen und Ergänzungen der
Vorschläge erfolgen, die partizipative Vorschläge
aufnehmen, die Aufgaben vorab clustern (u.a.
Kommunikation, Ausbildung, Wissenschaft) oder
anderweitige Finanzdeckungen erbringen.

4. Die Synode der EKD bittet den Rat jeweils im Zu-
sammenwirken mit dem Ständigen Haushaltsaus-
schuss, die Umsetzungsschritte weiter vorzuberei-
ten und zu begleiten. Die Fortsetzung der Vorbe-
reitung durch den vom Rat eingesetzten Begleiten-
den Ausschuss in enger Abstimmung mit dem
Ständigen Haushaltsausschuss wird derzeit weiter-
hin als sinnvoll erachtet.

5. In den Prozess sind die bei der 7. Tagung der 12.
Synode der EKD eingebrachten Anträge und vor-
getragenen Stellungnahmen zu berücksichtigen.
Weitere Prüfaufträge, die von Synodalen oder aus
den Ausschüssen an den Haushaltsausschuss, an
das Präsidium übermittelt werden, werden bis zum
15. Dezember 2020 zur Kenntnis genommen bzw.
sind möglich.

6. Die Synode der EKD beauftragt den Rat, diese
konzeptionellen Überlegungen hinsichtlich des
Haushalts der EKD ebenso wie die in der Liste der
institutionell geförderten Aufgaben unterbreiteten
Einsparvorschläge unter Berücksichtigung jewei-
liger Prüfverfahren in den Haushaltsplänen und
mittelfristigen Finanzplanungen für die Haushalts-
jahre ab 2022 umzusetzen und im Rahmen der je-
weiligen Haushaltsgesetzgebung der Synode vor-
zulegen.

7. Die Synode der EKD bittet den Rat, ihr über die
Fortschritte, Entwicklungen und Umsetzungen
jährlich im Rahmen eines separaten Berichts zur
Neuorientierung der Finanzstrategie zu berichten.

H a n n o v e r, den 9. November 2020
Präses der Synode

der Evangelische Kirche in Deutschland
Dr. Irmgard S c h w a e t z e r

Nr. 119* – Beschluss zur Sicherung der
Finanzierung zur Weiterentwicklung

der KonApp.
Vom 9. November 2020.

Die Synode würdigt die KonApp.
Die Synode bittet die Landeskirchen um anteilige Kos-
tenbeteiligung, um den laufenden Betrieb und die
Weiterentwicklung der KonApp sicherzustellen.
H a n n o v e r, den 9. November 2020

Präses der Synode
der Evangelische Kirche in Deutschland

Dr. Irmgard S c h w a e t z e r

Nr. 120* – Beschluss zum
Abschiebestopp während der Corona-

Pandemie.
Vom 9. November 2020.

Die Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland
bittet die Innenministerkonferenz von Bund und Län-
dern, sich im Dezember 2020 auf Kriterien zu ver-
ständigen, wie bei Abschiebungen die Folgen der Co-
rona-Pandemie in den Herkunftsländern angemessen
berücksichtigt werden können.
H a n n o v e r, den 9. November 2020

Präses der Synode
der Evangelische Kirche in Deutschland

Dr. Irmgard S c h w a e t z e r

Nr. 121* – Beschluss zum neuen Pakt
für Migration und Asyl der EU-

Kommission.
Vom 9. November 2020.

Die Synode bittet den Rat der EKD, sich im Hinblick
auf das am 23. September 2020 vorgestellte neue Mi-
grations- und Asylpaket der Europäischen Kommis-
sion gemeinsam mit den ökumenischen Partnern auf
Bundes- und EU-Ebene gegenüber der Bundesregie-
rung und den europäischen Institutionen dafür einzu-
setzen, dass
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1. Grund- und Menschenrechte im Rahmen des ge-
planten verpflichtenden Screenings vor der Einrei-
se und der vorgesehenen (verpflichtenden) Asyl-
grenzverfahren eingehalten und durch unabhängi-
ge Stellen überwacht werden,

2. bei allen Verfahrensschritten der Zugang zu
Rechtsberatung und effektivem Rechtsschutz ga-
rantiert wird,

3. im Rahmen der Zuständigkeitsbestimmung für
Asylanträge familiäre und andere bestehende Bin-
dungen zu einem Mitgliedstaat konsequenter be-
rücksichtigt werden,

4. ein dauerhafter, vorhersehbarer und fairer Solida-
ritätsmechanismus für die Flüchtlingsaufnahme
etabliert wird,

5. Inhaftierung in geschlossenen Camps an den eu-
ropäischen Außengrenzen nicht der Normalfall
und die Ausweitung der aktuell menschenunwür-
digen Lager verhindert wird,

6. die Zusammenarbeit mit Drittstaaten nicht auf die
Themen Grenzmanagement und Rückübernahme-
abkommen beschränkt wird, sondern eine umfas-
sende Partnerschaft darstellt und Entwicklungshil-
fe in diesem Zusammenhang ausschließlich einer
effektiven Bekämpfung von strukturellen Flucht-
ursachen dient,

7. klare Regeln für die Verteilung der aus Seenot Ge-
retteten festgelegt und nicht-staatliche Akteure
nicht länger kriminalisiert und behindert werden,
sowie die Wiederaufnahme der zwischenstaatli-
chen Seenotrettungsmission,

8. ehrgeizige Ziele im Hinblick auf Resettlement-
Plätze und für den Ausbau sicherer und legaler Zu-
gangswege in die EU festgelegt werden,

9. die Europäische Kommission die Umsetzung und
die Einhaltung der bestehenden Asylrechtsbestim-
mungen in den EU-Mitgliedsstaaten strenger über-
wacht und sanktioniert.

H a n n o v e r, den 9. November 2020
Präses der Synode

der Evangelische Kirche in Deutschland
Dr. Irmgard S c h w a e t z e r

Nr. 122* – Beschluss zur
Demokratieförderung.

Vom 9. November 2020.

1. Die Synode ist besorgt über die weiterhin sehr ge-
fährliche und aktive rechtsextreme Szene in
Deutschland. Sie ist entsetzt insbesondere über die
Morde von Hanau im Februar 2020, den Anschlag
von Halle 2019 und etliche weitere, teils schwere
Gewalttaten. Sie ist besorgt auch über die zuletzt
starke Präsenz von Rechtsextremen bei Protesten
gegen Corona-Schutzmaßnahmen sowie über die
Verbreitung von Verschwörungsideologien zur
Coronakrise in den sozialen Medien.

2. Die Synode betrachtet es deshalb auch weiterhin
als wichtige Aufgabe für die EKD, eine klar ver-
nehmbare Stimme gegen jede Form von gruppen-
bezogener Menschenfeindlichkeit und Ausgren-
zung zu sein. Dabei ist sie besonders wachsam ge-
genüber derartigen Erscheinungen auch in der Kir-
che. Sie begrüßt in diesem Zusammenhang sehr
das Engagement der Bundesarbeitsgemeinschaft
Kirche und Rechtsextremismus, die sich in der
Trägerschaft von Aktion Sühnezeichen Friedens-
dienste befindet.

3. Die Synode bleibt auch weiterhin bei ihrer Grund-
haltung, dass die zivilgesellschaftlichen Akteure,
die in diesen Kontexten arbeiten, entschieden ge-
stärkt werden müssen. Die Synode bedauert des-
halb, dass es bislang nicht gelang, sich im Rahmen
der Beratungen des Kabinettsausschusses zur Be-
kämpfung von Rechtsextremismus und Rassismus
der Bundesregierung auf ein Demokratieförderge-
setz zu einigen. Die EKD befürwortet ein solches
seit langem und wird sich auch weiterhin vehement
dafür einsetzen. Sie bittet deshalb den Rat der
EKD, sich bei der Bundesregierung und den Frak-
tionen im Bundestag dafür einzusetzen, noch in
dieser Legislaturperiode das im Koalitionsvertrag
vereinbarte Demokratiefördergesetz zu verab-
schieden.

4. Die Synode begrüßt die Erhöhung der Mittel für
das Bundesprogramm „Demokratie leben!“. Sie
befürwortet es, wenn die zusätzlichen Mittel zur
Prävention von Rechtsextremismus, Antisemitis-
mus und Rassismus eingesetzt werden. Der Aus-
bau der Förderung der digitalen Präventionsarbeit
ist wünschenswert. Die nachhaltige und langfristi-
ge Absicherung der seit Bestehen des Bundespro-
gramms geförderten Projekte sollte verfolgt wer-
den.

5. Insbesondere brauchen gegen Rechtsextremismus
engagierte Menschen einen besseren Schutz vor
Gewalt und Bedrohungen. Die Synode der EKD
bittet deshalb die Bundesregierung, sich bei den
Kommunen weiterhin für Maßnahmen wie eine
einfache Melderegistersperre, zum Beispiel durch
eine Beweiserleichterung für die Betroffenen, ein-
zusetzen. Schutzmaßnahmen für Einrichtungen
sollten für diese auch über Fördermittel finanzier-
bar sein. Außerdem ist der Schutz von Betroffenen
von Hasskriminalität, bürgerschaftlich Engagier-
ten sowie Journalist*innen auszuweiten, die – ne-
ben Kommunalpolitiker*innen – ebenfalls in er-
heblichem Maß der Bedrohung durch rechte Ge-
walt ausgesetzt sind.

H a n n o v e r, den 9. November 2020
Präses der Synode

der Evangelische Kirche in Deutschland
Dr. Irmgard S c h w a e t z e r
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Nr. 123* – Beschluss zu
Bildungsgerechtigkeit fördern.

Vom 9. November 2020.

Die Synode dankt der Bundesregierung für den erwei-
terten Digitalpakt sowie den Ländern und Kommunen
für die Co-Finanzierung. Sie bittet die Länder und re-
gionalen Schulträger, sich für eine unkomplizierte
Ausstattung mit digitalen Endgeräten und eine wirk-
same Unterstützung in der Nutzung und für Medien-
kompetenz von Schüler*innen in Armut und mit Ar-
mutsrisiko einzusetzen.Jedem Kind muss die notwen-
dige technische Ausrüstung und die digitale Infra-
struktur zur Verfügung stehen, um sich am digitalen
Lernen zu beteiligen. Die Synode geht davon aus, dass
den Gefährdungen der Bildungsgerechtigkeit und ei-
ner positiven Entwicklung von Kindern und Jugend-
lichen durch eine einheitliche Kindergrundsicherung
zu begegnen ist, die ihr Existenzminimum sichert und
das bisherige komplizierte Nebeneinander verschie-
dener existenzsichernder Leistungen für Kinder been-
det.
Die Synode bittet die kirchlich Verantwortlichen auf
allen Ebenen, sich für Bildungsgerechtigkeit einzu-
setzen und Kindern und Jugendlichen, die in räumlich
beengt lebenden oder besonders belasteten Familien
großwerden, in Gemeindehäusern und Einrichtungen
Möglichkeiten für (begleitetes) schulisches und per-
sönliches Lernen und Leben, digital und analog, stär-
ker als bisher zu ermöglichen. Lernräume, Hausauf-
gabenhilfen oder Schüler*innencafés gewinnen als
fachliche und soziale Förderung und Begleitung in der
Pandemie neu (verstärkt) an Bedeutung. Zudem sollte
es an möglichst vielen Orten Möglichkeiten des freien
W-Lan-Zugangs geben. Dies sollte von kirchlichen
und diakonischen Einrichtungen wie der öffentlichen
Hand gleichermaßen gefördert werden.
H a n n o v e r, den 9. November 2020

Präses der Synode
der Evangelische Kirche in Deutschland

Dr. Irmgard S c h w a e t z e r

Nr. 124* – Beschluss zu „Mehr
Klimaschutz für eine resiliente

Gesellschaft“.
Vom 9. November 2020.

Die Synode der EKD bittet den Rat, sich bei der Bun-
desregierung dafür einzusetzen, dass
- innerhalb der deutschen EU-Ratspräsidentschaft ein

ambitioniertes Klimaschutzprogramm der EU mit
einer CO2-Emissionsminderung um 60% in 2030
(Basis 1990) verabschiedet wird.

- zeitnah in Deutschland dementsprechend ambitio-
nierte Klimaziele mit einer CO2-Reduktion um 65%
in 2030 (Basis 1990) und einer Klimaneutralität bis
spätestens 2050 in Kraft gesetzt werden.

Dies bedeutet eine deutliche Beschleunigung der
Energie-, Verkehrs- und Wärmewende in Deutsch-
land.
Anknüpfend an den Klimabericht der EKD ruft die
Synode alle Landeskirchen und die EKD mit ihren
Einrichtungen auf, eine Emissionsminderung um 60%
(Basis 2005) in 2030 zu realisieren und Klimaneutra-
lität im gesamten evangelisch-kirchlichen Bereich bis
spätesten 2050 zu erreichen.
H a n n o v e r, den 9. November 2020

Präses der Synode
der Evangelische Kirche in Deutschland

Dr. Irmgard S c h w a e t z e r

Nr. 125* – Beschluss zur
Friedensarbeit.

Vom 9. November 2020.

Die Synode nimmt den Bericht des Friedensbeauft-
ragten zur Weiterarbeit am Schwerpunktthema der
Synode 2019 zustimmend zur Kenntnis.
Sie begrüßt insbesondere, dass seit dem Beschluss von
2019 konkrete Schritte der Weiterarbeit im Rahmen
der Konferenz der Friedensarbeit, der Tagung mit Mit-
gliedern der Kammer für Öffentliche Verantwortung
in Berlin im Juni 2020 und in den Landeskirchen un-
ternommen worden sind. Mit der Bildung einer „Task
force für die Friedensarbeit“ ist ein guter Grund dafür
gelegt, dass auch in der 13. Synode die Weiterarbeit
gewährleistet ist.
Die 12. Synode bittet daher die neu zu wählende 13.
Synode der EKD, das Friedensthema bei der Sitzung
im Herbst 2021 erneut auf die Tagesordnung zu set-
zen.
H a n n o v e r, den 9. November 2020

Präses der Synode
der Evangelische Kirche in Deutschland

Dr. Irmgard S c h w a e t z e r

Nr. 126* – Beschluss zu terroristischen
Anschlägen in Europa.
Vom 9. November 2020.

Unmittelbar vor der Tagung der Synode der EKD ver-
übten Täter mit islamistischem Hintergrund mehrere
terroristische Anschläge in verschiedenen europäi-
schen Staaten.
Die Synode ist entsetzt über die brutalen Verbrechen
sowie darüber, dass dafür religiöse Motive geltend ge-
macht wurden. Sie ist erschüttert darüber, dass in
Frankreich Glaubensgeschwister während ihres Ge-
betes in einer Kirche ermordet wurden. Die Synode
trauert mit den Angehörigen der Opfer und hofft auf
Genesung für die Verletzten.
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Die Synode verurteilt jeglichen Missbrauch von Reli-
gion für extremistische Zwecke.
Sie unterstützt die muslimischen Gesprächspartner der
EKD bei ihren vielfältigen Bemühungen um Förde-
rung eines friedlichen Islam in Deutschland. Die EKD
selbst wird in ihren Bemühungen um Integration nicht
nachlassen, auch um der Radikalisierung zugewan-
derter Menschen vorzubeugen.
Die Synode erwartet, dass Europa seinen humanitären
Verpflichtungen in vollem Umfang nachkommt und
zugleich die Sicherheit seiner Bevölkerung bestmög-
lich gewährleistet.
H a n n o v e r, den 9. November 2020

Präses der Synode
der Evangelische Kirche in Deutschland

Dr. Irmgard S c h w a e t z e r

Nr. 127* – Beschluss für ein starkes
Lieferkettengesetz.

Vom 9. November 2020.

Die Synode der EKD bittet
- den Rat der EKD, nach Möglichkeit mit der rö-

misch-katholischen Kirche, sich bei der Bundesre-
gierung und den Fraktionen im Bundestag dafür ein-
zusetzen, noch in dieser Legislaturperiode ein Ge-
setz zu verabschieden, das deutsche und in Deutsch-
land tätige Unternehmen ab 500 Mitarbeitenden ver-
pflichtet, ihren menschenrechtlichen und umwelt-
bezogenen Sorgfaltspflichten entlang der gesamten
Wertschöpfungskette gerecht zu werden. Ein sol-
ches Lieferkettengesetz sollte auch Haftungsregeln
beinhalten, damit Betroffene von Menschenrechts-
verletzungen bei einem Verstoß gegen die Sorg-
faltspflichten Entschädigungen von einem deut-
schen Gericht zugesprochen bekommen können.

- den Rat der EKD ferner darum, sich gegenüber der
Bundesregierung und den EU-Institutionen für ei-
nen europäischen Rechtsakt einzusetzen, der sicher-
stellt, dass Liefer- und Wertschöpfungsketten in der
EU sozial und ökologisch ausgestaltet sind und im
Einklang mit Menschenrechten stehen.

- die Gliedkirchen und Werke, sich – sofern noch
nicht geschehen – der „Initiative Lieferkettenge-
setz“ anzuschließen.

- die Gliedkirchen und Werke, Projekte und Aktivi-
täten für eine Wirtschaft im Dienst des Lebens und
öko-faire Beschaffung weiter auszubauen und zu
stärken.

Die Synode der EKD schließt sich der „Initiative Lie-
ferkettengesetz“ an.
H a n n o v e r, den 9. November 2020

Präses der Synode
der Evangelische Kirche in Deutschland

Dr. Irmgard S c h w a e t z e r

Nr. 128* – Beschluss zur Neugestaltung
der verbundenen Tagungen der Synode
der EKD, der Vollkonferenz der UEK
und der Generalsynode der VELKD.

Vom 9. November 2020.

In Abstimmung mit der UEK und der VELKD emp-
fiehlt die 12. Synode der EKD der 13. Synode der EKD
eine Neugestaltung ihrer Tagungen im Rahmen der
verbundenen Tagungen mit der 4. Vollkonferenz der
UEK und der 13. Generalsynode der VELKD entspre-
chend der Anlage 1 (hier nicht abgedruckt). Im Rah-
men der Neugestaltung sollen digitale vorbereitende
Sitzungen vor der verbundenen Tagung der Synoden
mit in den Blick genommen werden. Dabei sollen die
Erkenntnisse aus der Digitalsynode 2020 mit einbe-
zogen werden.
Die 12. Synode der EKD empfiehlt, dass die Berichte
des Catholica-Beauftragten der VELKD und von der
Catholica-Arbeit in EKD und GEKE künftig im Rah-
men einer gemeinsamen Tagungszeit der Synode der
EKD und der Generalsynode der VELKD stattfinden.
H a n n o v e r, den 9. November 2020

Präses der Synode
der Evangelische Kirche in Deutschland

Dr. Irmgard S c h w a e t z e r

Nr. 129* – Verordnung über das
Inkrafttreten des Missionsarbeits-

gesetzes der EKD (MaG-EKD).
Vom 4. Dezember 2020.

Aufgrund des § 4 Absatz 2 Satz 2 des Kirchengesetzes
über die Ordnung der Missionsarbeit (Missionsar-
beitsgesetz – MaG-EKD) vom 9. November 2020
(ABl. EKD S. 263) hat der Rat der Evangelischen Kir-
che in Deutschland in seiner Sitzung am 4. Dezember
2020 beschlossen:

§ 1
Nachdem die Kirchenkonferenz ihre Zustimmung
zum Missionsarbeitsgesetz der EKD in der 310. Sit-
zung am 2. Dezember 2020 erklärt hat, tritt das Kir-
chengesetz am 4. Dezember 2020 in Kraft.

§ 2
Diese Verordnung tritt am 4. Dezember 2020 in Kraft.
H a n n o v e r, den 4. Dezember 2020

Evangelische Kirche in Deutschland
- Kirchenamt -

Dr. A n k e
Präsident
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Nr. 130* – Arbeitsrechtsregelung zur
Übernahme der Tarifeinigung einer
einmaligen Corona-Sonderzahlung

2020 zum TVöD-Bund.
Vom 3. November 2020.

Aufgrund § 2 Absatz 2 Arbeitsrechtsregelungsgesetz
EKD (ARRG-EKD) vom 10. November 1988 (ABl.
EKD S. 366), zuletzt geändert am 12. November 2014
(ABl. EKD S. 363), hat die Arbeitsrechtliche Kom-
mission der EKD am 3. November 2020 im schriftli-
chen Verfahren folgende Arbeitsrechtsregelung be-
schlossen:

§ 1
Tarifeinigung über eine einmalige Corona-

Sonderzahlung
(1)  Die Tarifeinigung über eine einmalige Corona-
Sonderzahlung (TV Corona-Sonderzahlung 2020) für
die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes von Bund
und kommunalen Arbeitgebern vom 25. Oktober 2020
wird übernommen.
(2)  Das bedeutet:
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die unter den Gel-
tungsbereich der DVO.EKD fallen, erhalten eine ein-
malige Corona-Sonderzahlung spätestens mit dem Ta-
bellenentgelt des Monats Dezember 2020 ausgezahlt,
wenn ihr Arbeitsverhältnis am 1. Oktober 2020 be-
stand und an mindestens einem Tag zwischen dem
1. März 2020 und dem 31. Oktober 2020 Anspruch auf
Entgelt bestanden hat.
Protokollerklärungen zu Absatz 1:
1. Die einmalige Corona-Sonderzahlung wird zu-

sätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitsentgelt
gewährt. Es handelt sich um eine Beihilfe bzw. Un-
terstützung des Arbeitgebers zur Abmilderung der
zusätzlichen Belastung durch die Corona-Krise im
Sinne des § 3 Nummer 11a des Einkommensteuer-
gesetzes.

2. Anspruch auf Entgelt im Sinne des Absatzes 1 sind
auch der Anspruch auf Entgeltfortzahlung aus An-
lass der in § 21 Satz 1 TVöD bzw. § 6 Absatz 3 TV-
V genannten Ereignisse und der Anspruch auf
Krankengeldzuschuss (§ 22 Absatz 2 und 3 TVöD
bzw. § 13 Abs. 1 S. 2 TV-V), auch wenn dieser we-
gen der Höhe der Barleistungen des Sozialversi-
cherungsträgers nicht gezahlt wird. Einem An-
spruch auf Entgelt gleichgestellt ist der Bezug von
Krankengeld nach § 45 SGB V oder entsprechen-
der gesetzlicher Leistungen, Kurzarbeitergeld und
der Bezug von Mutterschaftsgeld nach § 19
MuSchG.

3. Die Corona-Sonderzahlung ist kein zusatzversor-
gungspflichtiges Entgelt.

4. Die Höhe der einmaligen Corona-Sonderzahlung
beträgt:
- für die Entgeltgruppen 1 bis 8: 600,00 Euro
- für die Entgeltgruppen 9a bis 12: 400,00 Euro
und
- für die Entgeltgruppen 13 bis 15: 300,00 Euro.

5. Die einmalige Corona-Sonderzahlung ist bei der
Bemessung sonstiger Leistungen nicht zu berück-
sichtigen.

§ 2
Inkrafttreten

Diese Arbeitsrechtsregelung tritt mit Wirkung vom
25. Oktober 2020 in Kraft.

Arbeitsrechtliche Kommission der EKD
Dr. K r u t t s c h n i t t

(Vorsitzender)

Nr. 131* – 18. Änderung der
Neufassung der Satzung der

Evangelischen
Zusatzversorgungskasse.
Vom 16. Oktober 2020.

Der Verwaltungsrat der Evangelischen Zusatzversor-
gungskasse hat in seiner Sitzung am 16. Oktober 2020
die 18. Änderung der Neufassung der Satzung be-
schlossen. Die Gewährleistungsträger der Evangeli-
schen Zusatzversorgungskasse haben die erforderli-
chen Zustimmungen abgegeben. Die Genehmigung
der Versicherungsaufsicht – Hessisches Ministerium
für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwick-
lung – wurde mit Schreiben vom 25. November 2020
erteilt.

I.
Änderung der Satzung

Die Satzung der Evangelischen Zusatzversorgungs-
kasse vom 18. April 2002, zuletzt geändert durch die
17. Satzungsänderung vom 6. November 2019, wird
wie folgt geändert:
1. § 1 Absatz 2 wird wie folgt geändert:

a) Nach Satz 2 wird folgender Satz 3 eingefügt:
„3Dabei ist im Falle der Insolvenz des Ar-
beitgebers auch eine private Fortsetzung der
Rückdeckungsversicherung durch den Be-
rechtigten gemäß § 8 Abs. 2 BetrAVG mög-
lich.“

b) Die bisherigen Sätze 3 und 4 werden zu den
Sätzen 4 und 5.

2. § 3b wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 2 werden nach Satz 2 die folgenden

Sätze 3 und 4 angefügt:
„3Die Einladung erfolgt in Textform. 4Die Sit-
zungsunterlagen können schriftlich oder
elektronisch zur Verfügung gestellt werden.“

b) In Absatz 5 Satz 2 werden die Worte „zwei
Mitgliedern“ durch die Worte „einem Mit-
glied“ ersetzt.

3. Nach § 3b wird folgender § 3c eingefügt:
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„§ 3c
Virtuelle Sitzungen des Verwaltungsrats

(1) 1Sitzungen des Verwaltungsrats können aus-
nahmsweise auch ohne physische Präsenz der
Mitglieder abgehalten werden (virtuelle Sitzun-
gen). 2In diesem Fall sind den Mitgliedern mit der
Einladung die zur Teilnahme an der Sitzung er-
forderlichen Informationen mitzuteilen, insbe-
sondere die Zugangsdaten, das Verfahren zur
Ausübung des Rederechts sowie das Verfahren
zur Beschlussfassung. 3Die Entscheidung über ei-
ne virtuelle Durchführung der Sitzung und die in
den nachfolgenden Absätzen geregelten Einzel-
heiten des Verfahrens trifft der Vorsitzende des
Verwaltungsrats im Benehmen mit dem Vor-
stand.
(2) Virtuelle Sitzungen des Verwaltungsrats sind
in Bild und Ton zu übertragen.
(3) Die Beschlussfassung kann bei virtuellen Sit-
zungen im Wege der elektronischen Kommunika-
tion erfolgen.
(4) Alle weiteren Regelungen zu den Sitzungen
und zur Beschlussfassung des Verwaltungsrats
bleiben unberührt, soweit die Absätze 1 bis 3 kei-
ne davon abweichenden Festlegungen enthal-
ten.“

4. In § 4 Absatz 3 wird nach Satz 2 folgender
Satz 3 angefügt:
„3Der Wahlausschuss kann virtuell tagen; Be-
schlussfassungen können bei virtuellen Sitzungen
im Wege der elektronischen Kommunikation er-
folgen.“

5. In § 4b Absatz 1 wird nach Satz 2 folgender
Satz 3 angefügt:
„3Der Aufsichtsrat und seine Ausschüsse können
virtuell tagen; Beschlussfassungen können bei
virtuellen Sitzungen im Wege der elektronischen
Kommunikation erfolgen.“

6. § 7 Absatz 3 wird wie folgt geändert:
Vor den Worten „die Überschüsse“ werden die
Worte „im Rahmen des Jahresabschlusses der
Kasse“ eingefügt, die Worte „auf der Grundlage
einer versicherungstechnischen Bilanz, die auf
den anerkannten Regeln der Versicherungsma-
thematik beruht,“ werden gestrichen.

7. § 8a Absatz 1 wird wie folgt gefasst:
„(1) 1Mitglieder des Verwaltungsrats, des Auf-
sichtsrats, des Vorstands und des Schiedsgerichts
müssen Mitglied einer Gliedkirche der EKD, der
Evangelisch-methodistischen Kirche in Deutsch-
land (EmK) oder einer anderen Kirche sein, die
der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in
Deutschland oder der Vereinigung Evangeli-
scher Freikirchen angehört. 2Mehr als die Hälfte
der Mitglieder der in Satz 1 genannten Organe
sowie des Schiedsgerichts müssen jeweils Mit-
glied einer Gliedkirche der EKD oder der EmK
sein.“

8. In § 13 Absatz 2 Satz 2 Buchstabe h wird vor
dem Wort „mitzuteilen“ das Wort „unverzüg-
lich“ eingefügt.

9. § 15 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) 1Der ausscheidende Beteiligte hat an die
Kasse einen Ausgleichsbetrag zur Finanzie-
rung eines im Abrechnungsverband PV (§ 55
Abs. 1 Buchst. a) bestehenden Fehlbetrags
(§ 59 Abs. 1) sowie zum Ausgleich des Nach-
finanzierungsrisikos gemäß § 59 Abs. 2
Buchst. a zu entrichten. 2Sachverhalte, die in
ihrer Wirkung einem Ausscheiden aus der
Beteiligung vergleichbar sind, können eben-
falls dazu führen, dass der Beteiligte einen
finanziellen Ausgleich zu erbringen hat
(Abs. 2). 3Die erforderlichen versicherungs-
mathematischen Berechnungen erfolgen auf
Kosten des ausscheidenden Beteiligten; die
Kosten können in angemessener Höhe pau-
schaliert festgesetzt werden. 4Einzelheiten,
insbesondere zur Berechnungsmethode, zu
den Rechnungsgrundlagen und zur Berück-
sichtigung des Nachfinanzierungsrisikos,
werden in den nachfolgenden Absätzen, in
§ 15a sowie in einer Durchführungsrichtlinie
geregelt. 5Die Durchführungsrichtlinie wird
in Textform veröffentlicht.“

b) In Absatz 2 wird nach Satz 2 folgender
Satz 3 angefügt:
„3Soweit nicht anders geregelt, gilt der be-
treffende Beteiligte für die Anwendung des
Ausgleichsbetrags als ausscheidender Betei-
ligter.“

c) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 3 ein-
gefügt:
„(3) Die Kasse kann anderweitige Kompen-
sationen bezogen auf die Finanzierung eines
Fehlbetrags und auf den Ausgleich des Nach-
finanzierungsrisikos im Sinne des Absatzes 1
Satz 1 in angemessenem Umfang bei der Er-
hebung eines Ausgleichsbetrags berücksich-
tigen.“

d) Der bisherige Absatz 3 wird zu Absatz 4 und
wie folgt geändert:
aa) In Satz 1 werden die Worte „eines Mo-
nats“ durch die Worte „von drei Monaten“
ersetzt.
bb) In Satz 2 wird anstelle des Wortes „die“
nach dem Wort „Ausgleichsbetrag“ die An-
gabe „50 v. H. der“ eingefügt, das Wort „ent-
richtende“ durch das Wort „entrichtenden“
und im Rahmen der Angabe „Sätze 3 bis 6“
die Zahl „6“ durch die Zahl „7“ ersetzt.
cc) Nach Satz 3 wird folgender Satz 4 ein-
gefügt:
„4Die erste Rate wird zum 31. Dezember des
Jahres der Rechnungsstellung fällig, die
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nachfolgenden Raten werden jeweils ein Jahr
später fällig.“
dd) Der bisherige Satz 4 wird zu Satz 5.
ee) Der bisherige Satz 5 wird zu Satz 6 und
darin anstelle des Wortes „die“ nach dem
Wort „Ausgleichsbetrag“ die Angabe „50 v.
H. der“ eingefügt.
ff) Der bisherige Satz 6 wird zu Satz 7.

e) Nach Absatz 4 werden folgende Absätze 5,
6 und 7 angefügt:
„(5) 1Insolvenzfähige Beteiligte können von
der Stundung nach Absatz 4 Sätze 2 bis 7 nur
Gebrauch machen, wenn sie ein Sicherungs-
mittel in Höhe des nach Absatz 1 ermittelten
Ausgleichsbetrags beibringen. 2Hierzu zäh-
len insbesondere
a) eine unwiderrufliche Verpflichtungser-

klärung eines Gewährleistungsträgers,
b) eine unwiderrufliche Deckungszusage

eines im Inland zum Geschäftsbetrieb zu-
gelassenen Versicherungsunternehmens
oder

c) eine selbstschuldnerische Bankbürg-
schaft eines im Inland zum Geschäftsbe-
trieb zugelassenen und mit einer Insti-
tutssicherung versehen Kreditinstituts.

3Der ausscheidende Beteiligte hat ein solches
Sicherungsmittel binnen drei Monaten ab
dem Eintritt der Insolvenzfähigkeit auch
dann beizubringen, falls erst während des
Stundungszeitraums Insolvenzfähigkeit ein-
tritt. 4Wird das Sicherungsmittel nicht beige-
bracht, ist die Kasse berechtigt, die zu diesem
Zeitpunkt offenen, noch nicht beglichenen
Raten des Ausgleichsbetrags als Einmalzah-
lung einzufordern; Absatz 4 Satz 1 gilt ent-
sprechend.
(6) Ergänzend zu der Wahl zwischen Einmal-
betrag oder Stundung kann sich der ausschei-
dende Beteiligte durch schriftliche Erklärung
gegenüber der Kasse binnen drei Monaten
nach Zugang der Rechnung für die Option
der Vergleichsberechnung (§ 15a) entschei-
den.
(7) 1Die Durchführungsrichtlinie kann vor-
sehen, dass die Ausgleichsbetragsberech-
nung unter Vorbehalt gestellt wird. 2Der Vor-
behalt ist zeitlich zu befristen.“

10. Nach § 15 wird folgender § 15a eingefügt:
„§ 15a

Vergleichsberechnung
(1) 1Macht der ausscheidende Beteiligte von der
ihm nach § 15 Abs. 6 eingeräumten Option Ge-
brauch, führt die Kasse Vergleichsberechnungen
durch, aus denen Zahlungsverpflichtungen der
Kasse an den ausscheidenden Beteiligten oder
des ausscheidenden Beteiligten an die Kasse re-

sultieren können. 2Diese dienen dem Ausgleich
des Prognoserisikos, das daraus resultiert, dass
der nach § 15 ermittelte Ausgleichsbetrag auf-
grund der angenommenen Vermögensverzinsung
oder der Entwicklung der zugerechneten Ver-
pflichtungen oder sich verändernder Rechnungs-
grundlagen rückblickend zu hoch oder zu niedrig
sein kann.
(2) 1Die erste Vergleichsberechnung wird grund-
sätzlich zum 31. Dezember des fünften Kalender-
jahres nach dem Stichtag für die Berechnung des
Ausgleichsbetrags berechnet. 2Die nachfolgen-
den Vergleichsberechnungen erfolgen alle fünf
Jahre, letztmalig zum Ende des Vergleichszeit-
raums; dies gilt unabhängig davon, ob die letzte
Vergleichsberechnung bereits fünf Jahre zurück-
liegt. 3Der Vergleichszeitraum beginnt mit dem
Stichtag der Berechnung des Ausgleichsbetrags
und endet mit der Vergleichsberechnung, die
mindestens zwanzig Jahre nach dem Stichtag der
Berechnung des Ausgleichsbetrags erfolgt; der
Vergleichszeitraum kann durch Vereinbarung
des Beteiligten mit der Kasse früher enden. 4Die
Kasse übermittelt dem auscheidenden Beteiligten
die Vergleichsberechnungen innerhalb von sechs
Monaten nach Feststellung des Abschlusses für
das Jahr, in dem der jeweilige Vergleichsstichtag
liegt.
(3) 1Grundlage der Vergleichsberechnung sind
die dem ausscheidenden Beteiligten zum Stichtag
für die Berechnung des Ausgleichsbetrags zu-
zuordnenden Verpflichtungen. 2Dabei werden
Änderungen der Verpflichtungen oder der Rech-
nungsgrundlagen sowie Abweichungen von den
Rechnungsgrundlagen berücksichtigt. 3Sofern
die Vergleichsberechnung einen geringeren Be-
trag ergibt, hat der ausscheidende Beteiligte An-
spruch auf den Differenzbetrag; im umgekehrten
Fall hat die Kasse Anspruch auf den Differenz-
betrag.
(4) 1Wie der gemäß Absatz 3 ermittelte Differenz-
betrag beglichen wird, ist davon abhängig, ob der
ausscheidende Beteiligte gemäß § 15 Abs. 4 den
Einmalbetrag oder die Stundung gewählt hat.
2Bei der Wahl des Einmalbetrags haben die Kasse
bzw. der ausscheidende Beteiligte innerhalb von
drei Monaten nach Zugang der Berechnung ge-
mäß Absatz 2 Satz 4 den Differenzbetrag zu zah-
len. 3Hat der ausscheidende Beteiligte die Stun-
dung gewählt, erhöht bzw. verringert der Diffe-
renzbetrag die noch zu zahlende Restforderung
für die Dauer der Restlaufzeit und entsprechend
die sich daraus ergebende festzulegende Jahres-
rate. 4Bei noch laufender Ratenzahlung teilt die
Kasse das Ergebnis der Vergleichsberechnung
und die daraus errechneten Raten mit; für die
Restlaufzeit der Ratenzahlung richtet sich die
Zahlungsverpflichtung des Differenzbetrages
nach § 15 Abs. 4 Satz 4 und 5. 5Nach Ende der
Restlaufzeit einer Stundung richtet sich die Zah-
lung eines Differenzbetrages nach Satz 2.
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(5) 1Die Kosten für die Vergleichsberechnungen
werden pauschaliert in angemessener Höhe er-
mittelt. 2Sie sind vom ausscheidenden Beteiligten
zu tragen und binnen drei Monaten nach Zugang
der Kostenmitteilung zu begleichen.
(6) 1Die Vergleichsberechnungen werden durch
den Verantwortlichen Aktuar durchgeführt. 2Ein-
zelheiten insbesondere zur Berechnungsmethode
und zu den Rechnungsgrundlagen werden in der
Durchführungsrichtlinie gemäß § 15 Abs. 1 Satz
4 geregelt und veröffentlicht.“

11. In § 57 Satz 2 werden die Worte „der versiche-
rungstechnischen Bilanz“ durch die Worte „dem
Jahresabschluss der Kasse“ ersetzt.

12. In § 58 Satz 3 werden die Worte „entsprechend
der versicherungstechnischen Bilanz“ durch die
Worte „aus dem Jahresabschluss der Kasse“ er-
setzt.

13. § 59 wird wie folgt neu gefasst:
a) In Absatz 1 Satz 1 werden die Worte „Über-

prüfung der Finanzlage (§ 7 Abs. 1 Satz 1)“
durch die Worte „Aufstellung der versiche-
rungstechnischen Bilanz (§ 55 Abs. 2 Satz
1)“ ersetzt.

b) Absatz 1 Satz 2 wird neu gefasst:
„2Die Ermittlung des Fehlbetrags erfolgt ge-
mäß dem versicherungstechnischen Ge-
schäftsplan.“

c) In Absatz 1 wird nach Satz 2 folgender
Satz 3 angefügt:
„3Der ermittelte Fehlbetrag wird im Jahres-
abschluss aufgeführt sowie in der Durchfüh-
rungsrichtlinie nach § 15 Abs. 1 dargestellt
und veröffentlicht.“

d) In Absatz 2 wird der Halbsatz „, der durch
die Inanspruchnahme der Verlustrücklage

und die Rückstellung für Leistungsverbesse-
rung nicht gedeckt werden kann,“ gestrichen.

14. In § 66 Absatz 1 wird Satz 1 wie folgt gefasst:
„1Für die Pflichtversicherung wird die Über-
schussbeteiligung der Versicherten jährlich bis
zum Jahresende für das vorangegangene Ge-
schäftsjahr unter Beachtung der §§ 57, 58 und 59
Abs. 2 und unter Berücksichtigung einer ange-
messenen Kapitalausstattung beschlossen.“

15. In § 68 Absatz 1 wird Satz 1 wie folgt gefasst:
„1Für die freiwillige Versicherung und die Rück-
deckungsversicherung wird die Überschussbetei-
ligung der Versicherten jährlich bis zum Jahres-
ende für das vorangegangene Geschäftsjahr un-
ter Beachtung der §§ 57, 58 und 59 Abs. 2 und
unter Berücksichtigung einer angemessenen Ka-
pitalausstattung beschlossen.“

16. In § 78f Absatz 5 Satz 1 wird am Anfang des
Satzes das Wort „Soweit“ vorangestellt, das
Komma und die Worte „für die“ nach dem Wort
„Beteiligte“ werden gestrichen.

II.
Inkrafttreten

1Die vorstehende Änderung der Satzung tritt zum
16. Oktober 2020 in Kraft. 2Abweichend von Satz 1
treten die Änderungen in § 1 Nr. 4 und 5 rückwirkend
zum 1. Januar 2020 sowie die Änderung in § 1 Nr. 16
zum 6. November 2019 in Kraft.
D a r m s t a d t , 14. Dezember 2020

Evangelische Zusatzversorgungskasse
- Anstalt des öffentlichen Rechts -

Der Vorstand

Stephan Schulze Schwienhorst
(Vorsitzender)

Vanessa Baumann

B. Zusammenschlüsse von Gliedkirchen der Evangelischen Kirche in Deutschland

Union Evangelischer Kirchen in der Evangelischen Kirche in Deutschland

Nr. 132* – Beschluss über den Haushalt
und die Umlage der Union

Evangelischer Kirchen in der EKD für
das Haushaltsjahr 2021.
Vom 9. November 2020.

Die Vollkonferenz der Union Evangelischer Kirchen
in der EKD hat am 9. November 2020 aufgrund von
§ 12 Absatz 3 der Verordnung über das Haushalts- und

Rechnungswesen der UEK (HHO.UEK) folgenden
Beschluss gefasst:

§ 1
Haushalt

(1)  Das Haushaltsjahr 2021 läuft vom 1. Januar bis
zum 31. Dezember 2021.
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(2)  Der Gesamtergebnishaushalt der Union Evange-
lischer Kirchen in der EKD für das Haushaltsjahr 2021
wird festgestellt auf:

Ordentliche Erträge von 3.392.586 Euro
Ordentliche Aufwendungen von 3.489.053 Euro
Finanzerträge von 16.500 Euro
Ordentliches Ergebnis von 79.967 Euro
Ergebnis nach Verrechnung von 79.967 Euro
Saldo (Bilanzergebnis) von 0 Euro

(3)  Verpflichtungsermächtigungen sind nicht veran-
schlagt.

§ 2
Umlagen

(1)  Der durch andere Erträge nicht gedeckte Finanz-
bedarf des Haushaltsjahres 2021 in Höhe von 950.000
Euro wird auf die Mitgliedskirchen umgelegt.
(2)  Die vorgenannte Umlage bringen die Gliedkirchen
nach dem Umlageverfahren wie folgt auf:

Anhalt 3.793 Euro
Baden 110.969 Euro
Berlin-Brandenburg-schlesische
Oberlausitz

88.098 Euro

Bremen 15.195 Euro
Hessen und Nassau 201.596 Euro
Kurhessen-Waldeck 49.121 Euro
Lippe 10.642 Euro
Mitteldeutschland 26.835 Euro
Pfalz 35.217 Euro
Reformierte Kirche 10.073 Euro
Rheinland 242.934 Euro
Westfalen 155.527 Euro

Die Umlagen sind in gleichen Teilbeträgen viertel-
jährlich im Voraus an den Amtsbereich der UEK zu
entrichten.
(3)  Die Gastkirchen leisten einen Finanzbeitrag in
Höhe von 76.038 Euro

§ 3
Budgetierung und Deckungsfähigkeit

(1)  Der Haushalt gliedert sich in Handlungsbereiche,
Handlungsfelder und Handlungsobjekte. Jedes Hand-
lungsobjekt stellt ein Budget dar. Darüber hinaus gel-
ten folgende gegenseitige Deckungsfähigkeiten:
Budget Leitung und Verwaltung
Handlungsobjekt 30020101
Mittelverwaltung für leitende Organe und Ausschüsse
Handlungsobjekt 30020102
Verwaltungsstelle Amtsbereich der UEK
Handlungsobjekt 30010104
Ev. Zentralarchiv Berlin

(2)  Soweit einem Budget im Haushalt zweckgebun-
dene Rücklagen zugeordnet sind, der Gesamthaushalt
ausgeglichen bleibt und die Finanzdeckung gegeben
ist, können diesen Rücklagen nicht ausgeschöpfte
Haushaltsmittel des budgetbezogenen Ergebnishaus-
halts, die zur Erfüllung des jeweiligen Rücklage-
zwecks in den Folgejahren benötigt werden, zugeführt
werden.
(3)  Soweit einem Budget im Haushalt eine Budget-
rücklage zugeordnet ist, der Gesamthaushalt ausge-
glichen bleibt und die Finanzdeckung gegeben ist,
können der Budgetrücklage bis zu 70% der nicht aus-
geschöpften Haushaltsmittel des budgetbezogenen Er-
gebnishaushalts zugeführt werden.

§ 4
Ergebnisverwendung

Ein etwaiger Überschuss des Bilanzergebnisses beim
Jahresabschluss – ohne Berücksichtigung der Hand-
lungsobjekte 30010103, 30010106, 30010107 und
30010201 – ist der Allgemeinen Ausgleichsrücklage
zuzuführen. Ein etwaiger Fehlbetrag des Bilanzergeb-
nisses beim Jahresabschluss – ohne Berücksichtigung
der vorgenannten Handlungsobjekte – ist der Allge-
meinen Ausgleichsrücklage zu entnehmen. Ein etwai-
ger Überschuss der Handlungsobjekte 30010103,
30010106, 30010107, 30010201 ist der, entsprechen-
den zweckgebundenen Rücklage zuzuführen, ein et-
waiger Fehlbetrag der entsprechenden zweckgebun-
denen Rücklage zu entnehmen.

§ 5
Schlussbestimmung

Das Nähere, insbesondere der Umgang mit Abwei-
chungen von dem festgestellten Haushalt, wird durch
die Verordnung über das Haushalts- und Rechnungs-
wesen der Union Evangelischer Kirchen in der EKD
(Haushaltsordnung der UEK – HHO-UEK) vom
27. Juni 2012 geregelt.

§ 6
Inkrafttreten

Dieses Kirchengesetz tritt am 1. Januar 2021 in Kraft.
H a n n o v e r, den 9. November 2020

Kirchenpräsident
Dr. h.c. Christian S c h a d

Vorsitzender der Vollkonferenz
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Nr. 133* – Bestätigung der gesetzes-
vertretenden Verordnung zur

Änderung des Pfarrdienstausführungs-
gesetzes der UEK und des Ausfüh-

rungsgesetzes der UEK zum
Besoldungs- und Versorgungsgesetz

der EKD.
Vom 9. November 2020.

Die Vollkonferenz der Union Evangelischer Kirchen
in der Evangelischen Kirche in Deutschland (UEK)
hat am 9. November 2020 gemäß Artikel 9 Absatz 4
Satz 3 der Grundordnung der UEK (GO.UEK) die
Änderungen des Pfarrdienstausführungsgesetzes der
UEK (PfDAG.UEK) sowie des Ausführungsgesetzes
der UEK zum Besoldungs- und Versorgungsgesetz
der EKD (AGBVG-UEK) vom 26. März 2020 (ABl.
EKD S. 67) bestätigt.
H a n n o v e r, den 9. November 2020

Kirchenpräsident
Dr. h.c. Christian S c h a d

Vorsitzender der Vollkonferenz

Nr. 134* – Bestätigung der Änderung
der Geschäftsordnung der UEK

(GeschO) zur digitalen Durchführung
von Tagungen der Vollkonferenz.

Vom 9. November 2020.

Die Vollkonferenz der Union Evangelischer Kirchen
in der Evangelischen Kirche in Deutschland (UEK)
hat am 9. November 2020 gemäß Artikel 9 Absatz 4
Satz 3 der Grundordnung der UEK (GO.UEK) die
Änderung der Geschäftsordnung für die UEK (Ge-
schO) durch Beschluss des Präsidiums vom 2. Juli
2020 (ABl. EKD S. 141) bestätigt.
H a n n o v e r, den 9. November 2020

Kirchenpräsident
Dr. h.c. Christian S c h a d

Vorsitzender der Vollkonferenz

––––––––––––––

C. Aus den Gliedkirchen

––––––––––––––

D. Mitteilungen aus der Ökumene

––––––––––––––

E. Staatliche Gesetze, Anordnungen und Entscheidungen

––––––––––––––
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F. Mitteilungen

––––––––––––––
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Für Einrichtungen der Kirche und Sozialwirtschaft 
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gung: der KIRCHENShop. 
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